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ren Verwaltung über den Entwurf eines 
Gesetzes über Titel, Orden und Ehren-
zeichen und über den von der Fraktion 
der FDP eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes über Ehrensold für Träger 
höchster Kriegsauszeichnungen des ersten 
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1239 	  12915B bis 12916 

Die Sitzung wird um 9 Uhr 33 Minuten eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, die Sitzung ist eröffnet. 

Zur Tagesordnung hat das Wort der Herr Abge-
ordnete Rasner. 

Rasner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bitte, die heutige Tagesord-
nung zu beginnen mit dem Punkt 19 der  allgemei-
nen Tagesordnung, dem Ordensgesetz, dessen Be-
ratung gestern unterbrochen worden ist, und bitte, 
dann fortzufahren, wie vorgesehen, mit Punkt 14 — 
Bundesbesoldungsgesetz — und daran die Punkte 
17 — Seemannsgesetz — und 26 — Mineralölzölle 
— anzuschließen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter, 
Sie haben so rasch plädiert, daß ich nicht mitge-
kommen bin. 

Rasner (CDU/CSU): Punkt 1: Punkt 19 der 
Tagesordnung, Punkt 2: Punkt 14 der Tagesord-
nung, Punkt 3: Punkt 17, Punkt 4: Punkt 26 — 
und anschließend nach der Reihenfolge. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Um dem Hause den 
Antrag genauer zu erläutern: Punkt 19 ist das Ge-
setz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Punkt 
14 ist die zweite und dritte Beratung eines Bun-
desbesoldungsgesetzes, Punkt 17 ist die zweite und 
dritte Beratung eines Seemannsgesetzes und 
Punkt 26 ist die dritte Beratung eines Seemanns-
gesetzes und Punkt 26 ist die zweite und dritte 
Beratung des Entwurfs eines Zwölften Gesetzes 
zur Änderung des Zolltarifs (Mineralölzölle). 

Wird das Wort dazu gewünscht? — Das Wort 
hat der Abgeordnete Dr. Menzel. 

Dr. Menzel  (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion widerspreche ich diesem An-
trag. Nachdem der Herr amtierende Präsident 
gestern abend die Beschlußunfähigkeit des Hohen 
Hauses festgestellt hatte, hat  er gemäß § 51 der 
Geschäftsordnung in durchaus richtiger und zuläs-
siger Weise den Zeitpunkt der nächsten Sitzung 
des Plenums festgesetzt. Er hat aber — und auch 
das mit Recht — davon abgesehen, gestern abend 
noch einmal die Tagesordnung festzulegen, wie es 
§ 51 ermöglicht hätte. Wenn ich sage: er hat da-
von mit Recht abgesehen, so aus zwei Gründen. 
Zunächst einmal hatte der Ältestenrat in  seiner  

Sitzung vom Dienstag, dem 25. Juni, einstimmig 
vereinbart, daß aus triftigen, in der Sache liegen-
den Gründen die Freitagsitzung mit  der  zweiten 
und dritten Lesung der  schon längst fälligen und 
dringend notwendigen Besoldungsreform für die 
Beamten beginnen soll. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

In interfraktionellen Besprechungen ist gestern 
nachmittag noch einmal festgestellt worden, daß 
es dabei bleiben soll. Daraufhin hat der amtierende 
Präsident gestern früh bei der Verkündung der Tages-
ordnung die einstimmige Vereinbarung des  Älte-
stenrats dem Hause mitgeteilt und um die Mei-
nung des Hauses gebeten. Das Haus hat diesen 
Vorschlag einstimmig gebilligt. 

(Abg. Rasner: Da war aber das Haus noch 
nicht beschlußunfähig!) 

Daher brauchte also der Präsident am Schluß der 
Sitzung auf die Tagesordnung mit Recht im ein-
zelnen nicht mehr zurückzukommen. 

Wenn jetzt von der Seite der CDU/CSU plötzlich 
der Antrag gestellt wird, von dieser getroffenen 
Vereinbarung abzugehen, dann erhebt sich doch 
die Frage: Wohin kommen wir — vor allem jetzt, 
am Schluß dieser Wahlperiode —, wenn ein sol-
ches Verfahren Mode wird, d. h. wenn man glaubt, 
plötzlich alle Vereinbarungen über den Haufen 
werfen zu können, 

(Abg. Rasner: Wenn man das Haus be

-

schlußunfähig macht!) 

und sie einseitig widerruft? Bis zum 6. Juli sollen 
noch eine Reihe notwendigster Gesetze verabschie-
det werden. Aber wie wollen wir das schaffen, 
wenn hier jeder auf freier Wildbahn handeln und 
heute erklären kann: Was gebe ich auf meine Zu-
sagen von gestern! 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Ich weiß den Grund Ihres Unmuts. Sie meinen, 
daß das alles lediglich so gekommen sei, weil ge-
stern abend der Bundestag nicht mehr beschluß-
fähig war. 

(Abg. Rasner: Sehr richtig! Obstruktion!) 

Nun, meine Damen und Herren, wenn Sie in  der 
Zeitnot. in der wir jetzt sind. sogar auf wichtige 
sozialpolitische Gesetze verzichten wollen, wenn 
Ihnen sogar nichts daran liegt, die Besoldungsord-
nung heute in Ruhe und mit Sorgfalt zu behan-
deln und zu verabschieden, dann sollten Sie auch 
bereit sein, auf überflüssige Gesetze wie hier die-
ses Gesetz über das Tragen von Orden und das 
Wied eraufleben schöner alter Titel zu verzichten: 

(Beifall bei der SPD) 

oder aber, meine Damen und Herren, Sie müssen 
dafür sorgen, daß Ihre eigene Fraktion hier ist. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Denn Sie haben allein so viel Mitglieder im Bun-
destag, daß, wenn Sie alle hier wären, der  Bun-
destag beschlußfähig wäre. 

(Beifall bei der SPD.) 
Die Folgen der Saumseligkeit und der offensicht-
lichen  Interesselosigkeit an diesem Gesetz in Ihrem 
eigenen Reihen dürfen Sie nicht auf das gesamte 
Plenum abwälzen. 

Sie müssen sich jetzt und hier entscheiden: Wol-
len Sie noch einige dringende Gesetze nach sorg- 
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fältiger Beratung verabschieden, oder wollen Sie 
eine billige Wahlpropaganda machen? 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Das wollen Sie!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Tages-
ordnung hat der Abgeordnete Becker. 

Dr. Becker (Hersfeld) (FDP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir hätten gern eine 
Begründung für den Antrag gehört, den der Kol-
lege Rasner vorgetragen hat. So entsteht der Ein-
druck, daß hier, gestützt auf eine zweifellos vor-
handene Majorität, einfach nach dem Grundsatz 
verfahren wird: Sie volo, sic iubeo, und das geht 
nicht. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Wir möchten eine Begründung haben. Wir möchten 
insbesondere wissen, warum, wenn ich recht ver-
standen habe, auch das Gesetz über die Beamten-
besoldung abgesetzt werden soll. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

— Ja, Sie wollen es zurückstellen. Nach dem, was 
Sie heute zur Tagesordnung vorgeschlagen haben, 
wird dieses Gesetz, das verabredertermaßen heute 
an erster Stelle behandelt werden sollte, zurück-
gestellt. Auf welche Zeit, das wollen wir gern 
hören. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich bitte um ein 
wenig Ruhe. Es handelt sich um eine für den Prä-
sidenten diffizile Entscheidung. Er sollte dabei 
nicht allzu sehr gestört werden. Er muß manchmal 
nachdenken, das gehört auch zu seinem Amt. Viel

-

leicht helfen Sie ihm dabei. Nach § 51 der Ge-
schäftsordnung ist es so, daß, wenn sich bei einer 
Abstimmung oder Wahl die Beschlußunfähigkeit 
ergibt — das ist hier der Fall —, in der nächsten 
Sitzung noch einmal abgestimmt oder gewählt 
wird. Ich stelle also fest: Es muß eine nächste Sit-
zung stattfinden, in der noch einmal abgestimmt 
wird. Wann die nächste Sitzung ist, muß entweder 
vereinbart werden, oder das Haus muß darüber 
Beschluß fassen. Jedenfalls steht die Sache heute 
nicht mehr auf  der  Tagesordnung. Wenn sie auf 
die Tagesordnung gesetzt werden soll, muß das be-
antragt werden. Danngenügen fünf Nein-Stimmen, 
und die Sache kommt nicht auf die Tagesordnung. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Meine Herren, nicht Sie entscheiden, sondern 
leider entscheide ich in diesem Falle. Es fällt mir 
nicht leicht; aber ich werde entscheiden müssen. 
Ich wollte Ihnen nur meine Rechtsauffassung mit-
teilen, damit die Herren, die etwa noch sprechen 
sollten, sich dazu äußern können. 

Das Wort hat der Abgeordnete Rasner. 

Rasner (CDU/CDU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es ist in den vergangenen vier 
Jahren unbestrittene Übung des Hauses gewesen, 
daß vor Eintritt in die Tagesordnung Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung gestellt werden kön-
nen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das Haus hat zu keinem Zeitpunkt diese Praxis 
bestritten. Sie ist auch im Ältestenrat immer unbe-
stritten gewesen und von keiner Fraktion zu 
irgendeinem Zeitpunkt in Zweifel gezegen worden. 

Von dieser Möglichkeit, nach der das Haus schon 
in sehr vielen Fällen prozediert hat, haben wir 
heute Gebrauch gemacht. 

Die Begründung zu unserem Antrag ist folgende. 
Das Haus ist gestern nicht infolge der Abwesen-
heit einer zu großen Zahl seiner Mitglieder be-
schlußunfähig geworden, sondern es ist beschluß-
unfähig gemacht worden, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

weil eine Fraktion es für richtig hielt, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

sich nicht an den Beratungen zu beteiligen, die vor-
her mit einer Mehrheitsentscheidung beschlossen 
worden waren. Wenn man sich einer Mehrheitsent-
scheidung nicht beugt, so gebührt einem solchen 
Verhalten normalerweise die Bezeichnung Ob-
struktion, und einer Politik der Obstruktion wün-
schen wir uns nicht zu beugen. 

Von einer Vertagung der Beamtenbesoldung, 
Herr Kollege Dr. Becker, ist überhaupt keine Rede; 
dieser Punkt steht als Punkt 2 der heutigen Tages-
ordnung an. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Petersen. 

Petersen (GB/BHE): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich kann den Streit 
um die Reihenfolge der  Tagesordnung nicht be-
greifen. Wir haben uns im Altestenrat auf Vor-
schlag des Kollegen Rasner ausdrücklich dafür ent-
schieden, daß die Bundesbeamtenbesoldung heute 
als erster Beratungspunkt diskutiert werden soll. 
Dafür sind im Altestenrat auch stichhaltige Gründe 
vorgetragen warden. Ich sehe nicht ein, warum die 
Tagesordnung, die wir gemeinsam im Ältestenrat 
beschlossen haben, heute — nicht zum ersten Male, 
sondern leider ist das in den letzten Tagen wieder-
halt der Fall gewesen — umgeworfen werden soll. 
Ich bitte doch die Damen und Herren von der 
CDU-Fraktion, nicht immer von ihrem Mehrheits-
recht 

(Zurufe und Unruhe bei der CDU/CSU — 
Beifall beim GB/BHE und bei der  SPD) 

in einer Weise Gebrauch zu machen, die dem Geist 
einer anständigen Behandlung der noch ausstehen-
den Gesetze in den letzten zwei Wochen Gewalt 
antut. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Es handelt sich zwar urn eine durchlaufende 
Tagesordnung; aber wir haben im Ältestenrat ver-
einbart, daß trotzdem jeder Tag als eigener 
Sitzungstag gilt.  Sie  haben damit das Recht, vor 
Eintritt in die Tagesordnung den Antrag zu stellen, 
die Tagesordnung in einer bestimmten Weise fest-
zusetzen. Das ist geschehen. 

Ich lasse abstimmen, und zwar zunächst darüber, 
ob Punkt 19 auf die Tagesordnung zu setzen ist. 
Dann lasse ich darüber 'abstimmen, ob in der Rei-
henfolge: Punkt 19, 14, 17, 26 verhandelt werden 
soll. 

Wer dafür ist, daß Punkt 19 doch heute beraten 
wird, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen- 
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probe! — Das erste war die Mehrheit. 

Dann: Wer dafür ist , daß in der Reihenfolge, wie 
ich soeben verlesen habe, verhandelt wird, der 
möge ein Handzeichen geben. — Gegenprobe! — 
Mi t derselben Mehrheit angenommen. 

Die amtlichen Mitteilungen werden ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft hat unter dem 
26. Juni 1957 die Kleine Anfrage 360 der Fraktion der FDP 
betreffend Behebung der Schwierigkeiten auf dem Kapital-
markt (3542) beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 
3691 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter dem 
24. Juni 1957 die Kleine Anfrage 361 der Abgeordnetn Stahl, 
Weber (Untersontheim) und Fraktion der FDP betreffend Vieh-
verluste durch Räumung, Wehrmachts- und Besatzungsentnah-
men im Kreis Kehl und anderen südbadischen Kreisen (3568) 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 3693 ver-
teilt. 

Ich rufe auf nach der alten Tagesordnung 
Punkt 19: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Titel, Orden und Ehren-
zeichen (Drucksachen 2540, 3159 [neu]) 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (18. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache 3696), 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für An-
gelegenheiten der innneren Verwaltung 
(3. Ausschuß) (Drucksachen 3379, zu 3379). 

Berichterstatter: Abgeordneter Massoth 

(Erste Beratung: 162. Sitzung.) 

Wird das Wort gewünscht? 

(Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie um Ge-
hör. 

(Fortdauernde Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie um Ge-
hör. Es hat keinen Sinn, wenn  Sie  hier miteinan-
der Privatgespräche führen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

In der Sache ist eine Schwierigkeit aufgetreten. 
Der Haushaltsausschuß hat diese Finanzvorlage 
nicht so akzeptiert, wie der Entwurf sie vorge-
sehen hat. Die Rückwirkung für 1955 glaubt er 
mangels Deckungsmittel nicht verantworten zu 
können. Es hat nun keinen Sinn, daß wir die gan-
zen Paragraphen durchverhandeln. wenn nachher 
am Schluß die Sache mangels Deckungsmittel für 
erledigt erklärt werden müßte. Deswegen schlage 
ich Ihnen vor, daß wir mit § 19 beginnen. 

Es liegt hier ein Antrag vor - Vogel. Gengler 
und noch ein unlesbarer Name —: „In § 19 wird 
das Datum  ,1. April 1955 durch das Datum ,1. Ok-
tober 1956 ersetzt." Falls dieser Antrag durch-
gehen sollte, wären die Bedenken des Haushalts-
ausschusses gegenstandslos geworden. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Gengler. 

Gengler (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der eben bekanntgegebene An-
trag entspricht dem Beschluß des Haushaltsaus-
schusses, den bereits gestern der Herr Kollege 
Seidel als Berichterstatter vorgetragen hat. Dieser 
Antrag ist auch vorhin als Drucksache 3696 ver-
teilt worden. Mit diesem Antrag: 

In § 19 werden die Worte „mit Wirkung vom 
1. April 1955" durch die Worte „mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1956" ersetzt — 

will  der Haushaltsausschuß erreichen, daß haus-
haltsmäßige Bedenken gegen den § 11 des Ge-
setzes ausgeräumt werden. Ich bitte daher, diesem 
Antrag zu entsprechen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Ritzel. 

Ritzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Als augenblicklicher stellvertretender Vor-
sitzender des Haushaltsausschusses möchte ich zur 
Vermeidung von Mißverständnissen den Sachver-
halt noch einmal klarstellen. In der gedruckt vor-
liegenden Vorlage wurde von der Bewilligung 
dieses Ehrensoldes ab 1. April 1955 ausgegangen. 
In dem Haushaltsplan 1957 steht eine Summe von 
1 Million DM. Diese Summe von 1 Million DM 
reicht für ein Rechnungsjahr. Der Haushaltsaus-
schuß hat auf Grund des Vorschlages des Bericht-
erstatters die Hoffnung ausgesprochen, daß es 
möglich ist, mit der 1 Million DM trotzdem aus-
zukommen, wenn man die Regelung rückwirkend 
zum 1. Oktober 1956 in Kraft treten läßt. Jede 
andere rückwirkende Regelung fände keine Dek-
kung. Das zur Klarstellung des Sachverhalts noch 
einmal zu sagen, fühle ich mich veranlaßt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort noch 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Dann kommen wir 
zur Abstimmung über den Änderungsantrag, den 
ich Ihnen soeben verlesen habe. Wer diesem Antrag 
zustimmen will, den bitte ich, die Hand zu erheben. 
— Gegenprobe! — Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag ist angenommen. Damit ist die Ausschuß-
vorlage durch die Fassung des Änderungsantrags 
ersetzt. 

Nun stimmen wir ab über § 19 in der abgeän-
derten Form. Wer zustimmen will, den bitte ich, 
ein Handzeichen zu geben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit derselben Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
§ 1. Die Aussprache hat stattgefunden; es ist nur 
die Abstimmung zu wiederholen. Wer dem § 1 in 
der Fassung der Ausschußvorlage zustimmen will, 
der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! — 
Ersteres war die Mehrheit; § 1 ist angenommen. 

§ 2. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wer § 2 in der Ausschußfassung zustim-
men will, der möge die Hand erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; § 2 ist angenommen. 

§ 3. — Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer § 3 
in der Ausschußfassung zustimmen will, der möge 
die Hand erheben. - Gegenprobe! - Das erste 
war die Mehrheit; § 3 ist angenommen. 

§ 4. — Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer 
§ 4 zustimmen will, der möge die Hand erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 4 ist angenommen. 

§ 5. — Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer 
zustimmen will, der möge die Hand erheben. — 
Gegenprobe! — Das erste war die Mehrheit; § 5 ist 
angenommen. 
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§ 6. Hier liegen Änderungsanträge vor, und zwar 
auf den Umdrucken 1226 und 1217. Wer begründet 
die Anträge? — Das Wort hat der Abgeordnete 
von Manteuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (DP [FVP]): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe die Ehre, 
namens der Fraktion der Deutschen Partei (Freie 
Volkspartei) den Antrag auf Umdruck 1217 zu 
begründen. Ich darf dazu sagen, wir wollen Ihnen 
hier weder offen noch versteckt etwas Unrechtes 
zumuten. Ich darf vielleicht zur Aufklärung für 
diejenigen, die nicht ganz in der Materie sind, 
sagen, daß der Antrag dahin geht, daß in die 
Waffenabzeichen sowohl die Kampfabzeichen wie 
auch die Leistungs- und Tätigkeitsabzeichen ein-
gereiht werden. Dabei handelt es sich nicht um 
einen Riesenkatalog irgendwelcher Ehrenzeichen, 
sondern im wesentlichen um das Kraftfahrbewäh-
rungsabzeichen, um das Fallschirmschützenabzei-
chen des Heeres, um das der Luftwaffe und um 
das Bewährungsabzeichen der Kleinkampfmittel. 

Diese Abzeichen sind oft der ganze Stolz ihrer 
Inhaber gewesen. Die Inhaber waren vielfach 
solche ehemaligen Soldaten, die nicht die Gelegen-
heit hatten, vor dem Feind eine besonders aus-
zeichnungswürdige Tat zu begehen, die aber 
trotzdem ihren Mann gestanden haben. Ich erinnere 
an die vielen Kraftfahrer, die in den Partisanen-
gebieten, ob es in Afrika oder in Rußland oder 
sonstwo auf den Kriegsschauplätzen gewesen ist, 
der Truppe zum Teil erst die Voraussetzungen für 
die Erfüllung ihrer Kampfaufgaben geschaffen 
haben. Diese Leute haben meiner Ansicht nach ein 
Anrecht darauf, diese Abzeichen tragen zu dürfen, 
sofern sie es wollen. 

Deshalb bitte ich Sie, diesem Antrag zuzu
-stimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es handelt sich um 
den Antrag auf Umdruck 1217. Wollen Sie nicht 
auch gleich den Antrag auf Umdruck 226 be-
gründen, Herr von Manteuffel? 

(Abg. von Manteuffel [Neuß]: Nein!) 

Wird zu dem Antrag auf Umdruck 1217 las Wort 
gewünscht? — Das scheint nicht der Fall zu sein. 
Nach diesem Antrag soll also in § 6 Nr. 3 das Wort 
„Kampfabzeichen" durch das Wort „Waffen-
abzeichen" ersetzt werden. Wer dem zustimmen 
will, der möge die Hand erheben. — Gegenprobe! 
— Das erste war die Mehrheit; der Antrag ist 
angenommen. 

Wer begründet den Antrag auf Umdruck 1226, 
nach dem die Worte „und in den Farben der Bun-
desrepublik Deutschland" in § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 
gestrichen werden sollen? — Wird  der Antrag nicht 
begründiet? 

(Zurufe von der SPD: Wir sind gespannt, 
die Begründung zu hören! — Lohnt sich 

nicht! — Abg. Mellies: Hört! Hört!) 

Bitte schön, Herr Abgeordneter Engell! 

Engell (GB/BHE): Meine Damen und Herren! 
Meine Fraktion hat diesen Antrag mit unter-
schrieben. Ich darf, nur für meine Fraktion, eine 
Begründung abgeben. Wir sind gegen die Neu-
verleihung von Orden und Titeln jetzt nach 1945. 

(Aha! in der Mitte.) 

— Jawohl; wir sind der Meinung, daß durch die 
Ereignisse von 1945 eine so große Zäsur in unserem 
politischen und gesellschaftlichen Leben eingetreten 
ist, daß man diese Attribute einer vergangenen 
Zeit nicht wieder zu neuem Leben erwecken sollte. 

Wenn wir diesem Gesetz in einigen Punkten 
zustimmen, dann aus folgendem Grunde. Wir 
halten uns nicht für legitimiert, dem Soldaten, der 
seine Kriegsauszeichnungen unter Einsatz seines 
Leibes und seines Lebens verdient hat, das Recht 
vorzuenthalten, diese Auszeichnungen nach seinem 
eigenen Willen zu tragen. Das ist der alleinige 
Grund, aus dem wir das Ordensgesetz mit behan-
deln und es nicht von vornherein ablehnen. Wir 
bedenken weiter dabei, daß die Fragen, die in 
diesem Ordensgesetz angeschnitten sind, für sehr 
viele Frauen und Männer mit sehr leidvollen Erin-
nerungen verbunden sind. Wir wollen hier also 
keine Fanfarenstöße, sondern wir wollen nur diesen 
Kriegsteilnehmern ihr Recht wiedergeben, das 
ihnen seinerzeit durch die Bestimmungen der Be-
satzungsmächte genommen worden ist. 

Auch die Frage des Ordensbandes haben wir ein-
gehend erörtert. Wir sind der Meinung, daß man, 
wenn man schon das Tragen der Orden wieder 
zuläßt, sie auch so zulassen muß, wie sie verliehen 
worden sind. 

(Lebhafte Zurufe von der SPD: Mit Ha

-

kenkreuz?! — Weitere Zurufe von der 
SPD.) 

— Nein, ohne die Embleme! 

(Lachen und erneute Zurufe bei der SPD.) 

Nun darf ich einmal eine Frage an Sie richten. 
Mit den Farben Schwarz-Rot-Gold verbinden sich 
doch bei uns ausschließlich Vorstellungen von Ein-
heit und Freiheit und Gott sei Dank keinerlei Vor-
stellungen irgendwelcher kriegerischen Art. Warum 
wollen Sie die Farben Schwarz-Rot-Gold irgendwie 
mit Verleihungen in Verbindung bringen, die aus 
einer ganz anderen Zeit stammen? 

(Zurufe von der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, das ist doch wohl ein 
Standpunkt. Aus diesem Grunde waren wir der 
Meinung, wenn man schon das Tragen dieser Orden 
genehmigt, soll man sie so lassen, wie sie seiner-
zeit verliehen worden sind. 

Vermeiden wir doch, daß wir den unseligen 
Farbenstreit hier wieder aufkommen lassen! 

(Zurufe von der SPD.) 

Das ist damit doch nicht beabsichtigt. 

(Lachen und erneute Zurufe bei der SPD.) 

Das wäre eine verhängnisvolle Folge dieses Ordens-
gesetzes. Seien Sie doch davon überzeugt, daß 
niemand daran denkt, hier etwa jene unseligen 
Zustände wieder zu beleben, die wir nach 1918 
gehabt haben. Das ist einfach nicht der Fall. Wir 
wollen hier aber auch nicht den Verdacht erwecken, 
daß die Farben Schwarz-Weiß-Rot, die ja ihre 
historische Geltung gehabt haben, von uns diffa-
miert werden sollen. Das würde doch sofort Gegen-
reaktionen erwecken; es wäre der Anfang jener 
unseligen Auseinandersetzungen. 

Nur aus diesem Grunde haben wir uns für diese 
Regelung entschieden. Wir verwahren uns aus-
drücklich gegen die Unterstellung, daß damit etwa 
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irgendeine neue Parole ausgegeben sei, und wir 
warnen weiter vor der Annahme, daß mit der Ver-
abschiedung dieses Gesetzes bzw. mit der Ände-
rung  des Gesetzentwurfs etwa eine neue Front 
Schwarz-Weiß-Rot entstehen könnte. 

(Zurufe von der SPD.) 
Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr drin. 
Das kommt nicht wieder und kann nicht wieder-
kommen und ist nicht beabsichtigt. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Eschmann. 

Eschmann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn Sie schon nicht den traurigen 
Mut aufbringen, Ihren Antrag von hier aus zu 
begründen, 

(Abg. Dr. Menzel: Sehr gut!) 

möchte ich Ihnen folgendes sagen, meine Damen 
und Herren: ich kann im gewissen Sinne verstehen, 
daß es viele gibt, die die Farben Schwarz-Weiß-Rot 
wieder in den Vordergrund treten lassen möchten. 

(Zuruf von  der CDU/CSU: Das ist eine 
Vermutung!) 

— Nein, das trifft zu. Das wissen Sie genauso gut 
wie ich. — Gut, das mag so sein. Dann möchte ich 
aber doch gern einmal wissen, wie der verfassung-
tragende Minister, Herr Schröder, zu dieser Frage 
steht, dessen erste Aufgabe es sein sollte, die 
Farben Schwarz-Rot-Gold zu schützen und zu ver-
treten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie schon über 
die Farben der Bänder glauben diskutieren zu 
müssen, dann ist es mir unverständlich, daß Sie 
sich nicht dazu durchgerungen haben, das Band in 
schwarz an die Orden zu heften und die Orden am 
schwarzen Band tragen zu lassen, um damit äußer-
lich zum Ausdruck zu bringen, daß wir in einem 
gespaltenen Vaterland leben, und auf diese Art 
jederzeit daran zu erinnern. Ganz besonders 
könnte man daran erinnern, wenn unsere Offiziere 
den NATO-Offizieren gegenübertreten. Wenn sie 
dann die Orden wieder tragen und gefragt werden: 
„Wieso schwarzes Band?", brauchen sie nur lapidar 
zu erklären: „Unser Vaterland ist gespalten." Das 
wäre eine gute Sache. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe 
ursprünglich nicht die Absicht gehabt, in dieser 
Debatte das Wort zu ergreifen. Aber nach den Aus-
führungen meines Herrn Vorredners ist das doch 
wohl unabweislich. 

Ich darf dem Hohen Hause zunächst einige Tat-
sachen in das Gedächtnis zurückrufen. Die Vorlage, 
die die Bundesregierung gemacht hat, enthält das, 
was jetzt mit dem Änderungsantrag zur Wieder-
herstellung der Regierungsvorlage begehrt wird. 
Worauf beruhte die Vorlage der Bundesregierung? 
Sie beruhte auf den Vorschlägen einer Kommission, 
die schon vor vielen Jahren — wenn ich nicht irre, 
ist es 1951 oder 1952 gewesen — der Herr Bundes-
präsident berufen hat. An der Spitze dieser Kom

-

mission stand der frühere Reichswehrminister Dr. 
Geßler, der nachmalige Präsident des Deutschen 
Roten Kreuzes. Die Bundesregierung hat nichts, 
aber auch nichts in ihre Vorlage aufgenommen, 
was nicht den Empfehlungen jener von dem Herrn 
Bundespräsidenten berufenen Kommission ent-
sprochen hätte. Ich darf der Linken, der sozial-
demokratischen Fraktion in diesem Hause, in 
Erinnerung rufen, daß sie selbst — nicht als 
Fraktion, aber durch hervorragende Mitglieder — 
in  dieser Kommission vertreten gewesen ist und 
daß diese Kommission alle die Empfehlungen, die 
die Bundesregierung übernommen hat, einmütig 
verabschiedet hat. 

(Unruhe bei der SPD.) 

— Nun, meine Damen und Herren, das ist doch 
wohl etwas, was man wissen muß, wenn man sich 
hier an mich als den Verfassungsminister mit Vor-
würfen richtet. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

Nun will ich Ihnen auch genau sagen, warum ich 
diesen Standpunkt, den die Kommission, eine un-
abhängige Kommission, der überhaupt keine 
Regierungsmitglieder angehört haben, eingenom-
men hat, für richtig halte. Ich habe über diese 
Sache seit Jahren nachgedacht; denn die Diskussion 
über dieses Gesetz geht so lange. 

(Abg. Eschmann: Leidensgesetz haben Sie 
es genannt!) 

— Nun, es gibt manche Leidensgesetze. Und daß es 
manche Leidensgesetze gibt, hängt mit verschie-
denen Umständen zusammen, nicht zuletzt mit der 
Lage, in der sich unser Vaterland befindet. Aber 
ich möchte dazu eines ganz klar sagen: Sie wissen, 
wie sehr im Vordergrund dieses Gesetzes, vielleicht 
nicht gerade der jetzigen Auseinandersetzung hier, 
die Regelung der Orden und Ehrenzeichen steht, 
die der Herr Bundespräsident seit Jahren verleiht 
und von denen sich sehr viele an Ihrer Brust, meine 
Damen und Herren von der SPD-Fraktion, be-
finden. Man darf doch vor der Öffentlichkeit hier 
nicht einen falschen Eindruck erwecken. Es handelt 
sich nicht um ein Kriegsordensgesetz, sondern um 
ein ganz grundlegendes, seit langem überfälliges 
Gesetz zur Regelung des Titel-, Orden- und Ehren-
zeichenrechts in Deutschland für inländische und 
ausländische Titel, Orden und Ehrenzeichen. Das 
ist doch der wichtigste Gegenstand der Regelung. 

Ich komme zurück auf den Punkt, den ich ge-
rade verlassen habe: Warum ist die Entscheidung, 
die die Kommission getroffen hat und die die Re-
gierungsvorlage beinhaltet, richtig? Es ist ein miß-
liches Ding,  mit  einer Gesetzesvorlage oder mit 
einem Gesetzesbeschluß etwas anzustreben, was 
nicht wirklich durchsetzbar ist. Wir sollten nicht 
mehr anstreben, als wir entschlossen sind — und 
auch tatsächlich in der Lage sind — durchzusetzen. 
Da gibt es einen Punkt, der für alle außer Zweifel 
steht und in dem die überwiegende Mehrheit unse-
res Volkes auf unserer Seite ist, das ist die Forde-
rung, daß aus den Auszeichnungen das Hakenkreuz 
verschwindet. Denn es gibt in Deutschland nieman-
den, der den Anspruch darauf hat, ernstgenommen 
zu werden, wenn er das Hakenkreuz weiter getra-
gen sehen möchte. Das ist ein kardinaler Punkt, 
und das ist ein Punkt. den durchzusetzen wir fest 
entschlossen sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 
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Deswegen beruht die Ordensvorlage, um sie einmal 
kurz so zu nennen, in diesem Punkte darauf, daß 
das Hakenkreuz aus allen Auszeichnungen entfernt 
wird. 

Nun komme ich zur Frage der Trageweise. Die 
Sache ist überhaupt nicht umstritten gewesen bis 
zu jener letzten Ausschußsitzung, in der man, als 
diese Frage noch einmal neu erörtert worden ist, 
plötzlich der Auffassung war, daß man das Band, 
an dem das Zeichen verliehen worden sei, ändern 
sollte. Ich habe, als ich von dieser Entscheidung 
hörte, sofort das Unglück kommen sehen, das damit 
verbunden sein würde; und das hat sich ganz 
prompt eingestellt. 

(Zurufe von  der  SPD.) 

Wir haben es in diesen acht Jahren seit 1949 — ich 
kann eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen 
— in sicherlich begrüßenswerter positiver Weise 
fertigbekommen, einen unbedingten Respekt für 
die Farben zu sichern, die das Grundgesetz als die 
Farben der Bundesrepublik bestimmt hat.  

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben nicht die Absicht, und es besteht auch 
gar keine Gefahr in dieser Richtung, daran von 
irgend jemand rütteln zu lassen. Aber was sollte 
uns nun nötigen, abweichend von  den Kommis-
sionsempfehlungen, abweichend von der Verlei-
hungsweise das kleine schwarz - weiß -rote Band zu 
eliminieren? 

Es heißt, glaube ich, eine falsche Erinnerung an 
die Zeiten von 1933 his 1945 haben. wenn man 
Schwarz-Weiß-Rot als in den Augen der großen 
Mehrheit unseres Volkes etwa diffamiert oder dis-
kriminiert ansehen wollte. Das ist eine völlig 

I falsche Erinnerung an diese Zeit. Es hat in unserem 
Vaterland viele, viele Menschen gegeben, die ge-
rade, um vor der Hakenkreuzfahne ausweichen zu 
kännen. sich der Farben Schwarz-Weiß-Rot bedient 
haben. Das haben wir doch alle erlebt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

— Ich spreche vom Ausweichen! Hier in diesem 
Hause sitzen viele, die ins Detail gehende Geschich-
ten darüber erzählen könnten, was sie damals für 
Auseinandersetzungen beim Flaggen gehabt haben 
und wie sie sich bemüht haben — bis zum letzten 
Moment —, um das Zeigen der Hakenkreuzfahne 
herumzukommen, und auf Schwarz-Weiß-Rot 
buchstäblich ausgewichen sind. 

(Zurufe von der SPD.) 

Das ist die geschichtliche Wahrheit. 
Deswegen sage ich noch einmal, der entschei-

dende Gesichtspunkt, der uns leitet, ist dieser: es 
hat keinen Zweck, Bestimmungen zu machen, die 
wir nicht unter allen Umständen durchsetzen kön-
nen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, daß auf 
allerhand Veranstaltungen, im Inland und im Aus-
land, ganz unzulässigerweise, solange wir keine 
Regelung haben. nicht nur das schwarz-weiß-rote 
Band, sondern Auszeichnungen mit dem Haken-
kreuz, sogar die prononciertesten wie etwa das 
Deutsche Kreuz usw., getragen werden. Wenn wir 
also endlich zu einer Ordnung kommen wollen, die 
wir durchsetzen können und werden, sollte die Re-
gierungsvorlage in diesem Punkte widerhergestellt 
werden, wie es beantragt ist. Dieser Punkt der 
Durchsetzbarkeit ist der Punkt, den wir ganz vorn 
hinschreiben müssen; er ist entscheidend. Es wäre 

für die Staatsautorität - das ist die Autorität des 
Bundestags, der Bundesregierung und aller ver-
fassungsmäßigen Institutionen — ,außerordentlich 
schädlich, hier etwas zu beschließen, was draußen 
nicht unbedingt befolgt würde und dessen Befol-
gung man nicht durchsetzen könnte. Deswegen hat 
sich die Regierungsvorlage auf das beschränkt, was 
erstens den Empfehlungen einer unabhängigen 
Kommission entspricht und zweitens durchsetzbar 
ist. Deshalb bitte ich Sie, dem Änderungsantrag 
zuzustimmen. 

(Beifall bei ,den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rasch. 

Rasch (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Bundesinnenminister hat erklärt, 
daß auch Mitglieder der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion in diesem sogenannten Ordens

-

ausschuß gewesen sind. Ich möchte feststellen, daß 
ich diesem Ausschuß angehört habe: aber damals 
war ich noch nicht Mitglied der sozialdemokra-
tischen Bundestagsfraktion. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Das hat damit gar nichts zu schaffen. Das ist eine 
Feststellung, und wenn Sie das nicht verstehen, 
kann ich es nur auf das tiefste bedauern. 

(Abg. Stücklen: Er hat nicht gesagt: Mit

-

glieder der sozialdemokratischen Fraktion!) 

Meine Damen und Herren, dieser sogenannte 
Ordensausschuß hat getagt auf Einladung des 
Herrn Bundespräsidenten, und in ihm waren ver-
schiedene Organisationen ,vertreten, insbesondere 
Kriegsopferverbände, Soldatenverbände usw. Ich a 
kann mich erinnern, daß die grundsätzliche Frage 

ging, ob man die Orden in alter Form wei-
ter tragen solle, und das bedeutet, ob mit oder ohne 
Hakenkreuz. Ich darf dazu hier ganz freimütig er-
klären, daß einige der Herren, die Mitglieder dieser 
Kommission waren, eindeutig dafür plädierten, daß 
diese Orden mit dem Hakenkreuz getragen werden 
müßten, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

und einige dieser Herren sind — ich habe das fest-
gestellt — heute Angehörige der Bundeswehr. 
Wenn nun hier die Frage aufkommt, ob gewisse 
Gefahren vorhanden sind oder nicht oder ob dies 
den unwürdigen Streit in der Frage der Flagge 
der Nation wiederaufleben läßt, so müssen wir 
Sozialdemokraten leider schon glauben, daß, wenn 
die gleichen Herren, die damals noch für das 
Hakenkreuz eintraten, sich heute auf Schwarz-
Weiß-Rot versteifen, nicht zu verkennen ist, daß 
dort nicht eine kleine, sondern eine ungeheure 
Gefahr auf uns zukommen kann. 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
SPD: Das ist der erste Einbruch!) 

Ich weiß, Herr Kollege von Manteuffel — darf 
ich Sie einmal bitten zuzuhören, Herr von Man-
teuffel —, Sie waren Mitglied der Ordenskommis-
sion, 

(Abg . von Manteuffel (Neuß): Ich habe 
mich sofort gemeldet!) 

und  Sie haben seinerzeit — und das habe ich Ihnen 
immer für gut abgenommen — etwa erklärt: Es 
darf in  keiner Form und in keiner Weise zum 
Ausdruck kommen, daß das Alte, Gewesene in 
Deutschland wieder Fuß fassen kann. Ich möchte 
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hier erklären, Herr Innenminister, daß in der Kom-
mission nicht beschlossen wurde, Schwarz-Weiß-
Rot vorzuschlagen. Es ist vielmehr zum Abschluß 
der Sitzung — ich habe an der letzten Sitzung teil-
genommen — erklärt worden, diese Auseinander-
setzung solle man dem Parlament überlassen. Diese 
Auseinandersetzung haben wir heute im Parla-
ment. Ich möchte jedenfalls erklären, daß die 
Ordenskommission keinen Beschluß über die Frage, 
ob Schwarz-Weiß-Rot oder nicht, gefaßt hat. 

(Hört! Hört! und Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Wir kommen 
den Tatbeständen nun schon sehr viel näher. Ich 
bin dem Kollegen Rasch dankbar, daß er sich zu 
seiner Mitgliedschaft in dieser Kommission be-
kannt hat. 

(Heiterkeit. — Zuruf von der SPD: War es 
eine Sünde, dort mitzuarbeiten? — Weitere 

Zurufe von der SPD.) 

— Darf ich vielleicht meinen Gedanken zu Ende 
aussprechen, bevor Sie ihn kritisieren. 

Der Herr Kollege Rasch hat gesagt, ich hätte 
geäußert — ich habe das aber nicht getan —, es 
seien Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion 
in der Kommission gewesen. Ich hätte das aber 
sagen können. Ich sehe gerade hinter Ihnen den 
verehrten Kollegen Pohle sitzen, der, wenn ich 
nicht irre, auch Mitglied der Kommission war und 
dem 1. Bundestag angehört hat. Sie sehen, daß ich 
bei meinen Darlegungen durchaus zurückhaltend 
gewesen bin. 

Aber nun zur Sache. Der Kollege Rasch hat be-
stätigt ;  was ich gesagt habe. 

(Zuruf des Abg. Mellies.) 

- Er hat es in der Sache bestätigt; Sie werden es 
gleich hören, Herr Kollege Mellies. Er hat zunächst 
einmal bestätigt, daß die Auseinandersetzung in 
dieser Kommission um dasselbe ging, was unser 
Anliegen war, nämlich um die Beseitigung des 
Hakenkreuzes aus allen diesen Auszeichnungen. 
In diesem Punkte ist die Kommission — Herr von 
Manteuffel wird sich dazu gleich noch äußern — 
zu dem genannten Ergebnis gekommen, das wir, 
weil es unserer Auffassung entsprach, befolgt 
haben. - 

Herr Kollege Rasch hat gesagt, die Frage 
Schwarz-Weiß-Rot sei nicht ausdrücklich debattiert 
worden. Der Kommission haben die heutigen 
Muster der vom Hakenkreuz bereinigten Orden 
vorgelegen. und sie sind in gar keiner Weise be-
anstandet worden. Das deckt sich völlig mit dem, 
was ich vorgetragen hatte. 

(Zuruf von der SPD: Es war kein Band an 
den Mustern!) 

— Mir ist von meinem Referenten ausdrücklich das 
Gegenteil gesagt worden. Es sind dieselben Muster 
gewesen, die wir heute verwenden; diese Muster 
sind dagewesen. 

Ich kann also nur sagen, die Regierungsvorlage 
stützt sich auf das, was eine unabhängige  Kom-
mission,  beschickt von allen Richtungen unseres 
Volkes, als das Erstrebenswerte bezeichnet hat. Das 

Erstrebenswerte und das Durchsetzbare ist die Be-
seitigung des Hakenkreuzes aus diesen Auszeich-
nungen. 

Ich darf noch etwas ergänzend hinzufügen, was 
ich soeben nicht erwähnt habe. Sie haben erlebt, 
daß wir in diesen ganzen Jahren auch nicht die 
Spur einer wirklichen Flaggendiskussion gehabt 
haben. In welchem Augenblick kam sie überhaupt 
erst auf? In dem Augenblick, in dem man an einer 
kleinen Stelle etwas zu ändern versuchte, was tat-
sächlich nur einen Vergangenheitswert hat. Das 
war es, was uns in die Schwierigkeit versetzte, 
nun pro und contra argumentieren zu müssen. Des-
wegen tun wir gut daran, das von  dem Hakenkreuz 
bereinigte Vergangene zu belassen  und im übrigen 
darauf zu achten, daß wir den Respekt für unsere 
Verfassungsfarben sichern, wie uns das in den ver-
gangenen Jahren gelungen ist.  

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete von Manteuffel. 

von Manteuffel (Neuß) (DP [FVP]): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich hätte mich 
nicht zu Wort gemeldet, wenn mich der Kollege 
Rasch nicht angesprochen hätte. Ich möchte das be-
stätigen, was Sie im ersten Teil Ihrer Ausführun-
gen gesagt haben. Der Herr Bundesinnenminister 
braucht sicher keine Bestätigung; er hat die Pro-
tokolle gelesen. Ich habe allen Sitzungen des Or-
densausschusses beigewohnt, der seinerzeit unter 
der Präsidentschaft des leider verstorbenen Herrn 
Dr. Geßler getagt hat. 

Für meine Person möchte ich folgendes sagen: 
Ich war damals der erste, der aus voller Über-
zeugung die Auffassung vertreten hat, daß das 
Hakenkreuz, das Emblem der NSDAP, nicht 
auf dem Orden getragen werden darf. Den Herrn 
Kollegen Rasch darf ich daran erinnern, daß die 
Stimmen, die dagegen sprachen, nach weiteren 
Ausführungen von mir und nach einem Artikel im 
Bulletin in der nächsten Sitzung völlig verstummt 
sind. Es ist dann überhaupt nicht mehr darüber 
gesprochen worden, weil diese Überzeugung, wie 
ich hoffe, Allgemeingut geworden ist. 

Über das Band ist in keiner Sitzung gesprochen 
worden, weil man allgemein der Auffassung war, 

 daß die Orden im übrigen so getragen  werden 
 sollen, wie sie verliehen worden sind. Es hat sich 

nur eine ganz lange Debatte darüber ergeben, ob 
die Kampfabzeichen, Waffenabzeichen, Tätigkeits-
abzeichen getragen werden dürfen. Das war der 
Grund dafür — der Herr Minister hat das erwähnt 
—, daß uns dort eine ganz ausgiebige Mustersamm-
lung vorgeführt wurde. Heraldiker machten zu 
dieser Mustersammlung die verschiedensten Än-
derungsvorschläge. Ob nun die Jahreszahl oder 
das Eichenlaub in die Mitte kommt, das Band ist 
immer so an den Orden gewesen, wie sie verliehen 
waren: im ersten Krieg mit schwarz-weißem. im 
zweiten Krieg mit schwarz-weiß-rotem Band. Dar-
über hat es keine Diskussion gegeben, und weil 
es keine Diskussion gab, brauchte es keinen Be-
schluß zu geben. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pohle. 
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Pohle (Eckernförde) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Herr Bundesinnenmini-
ster, es ist ja aktenkundig, daß ich Mitglied dieser 
ersten Kommission gewesen bin. Ich bin gerne dem 
Rufe des Herrn Bundespräsidenten gefolgt, mit 
Herrn Reichsminister a. D. Geßler, der Vorsitzen-
der dieser Kommission war, und zwei Vertretern 
des Soldatenverbandes einmal die Frage zu unter-
suchen, wie eine spätere Ordensregelung vorge-
nommen werden kann. Wir waren vier Mann in 
dieser Kommission. Diese Kommission ist nach 
mehreren Sitzungen ergebnislos auseinandergegan-
gen. Warum, können Sie der Nr. 78 der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung" vom 2. April 1953 ent-
nehmen. Sie schreibt: 

Das Bundesministerium wird einen neuen 
Vorschlag zur Frage der Kriegsauszeichnun-
gen vorlegen, da die Arbeiten der soge-
nannten Ordenskommission unter dem 
Vorsitz des früheren Reichswehrmini-
sters Geßler zu keinem Ergebnis geführt 
haben. Die Soldatenverbände haben sich auf 
den Standpunkt gestellt, daß die Auszeich-
nungen des zweiten Weltkrieges so getragen 
werden müßten, wie sie verliehen worden 
seien, oder nicht getragen werden könnten. 
Der Bundesinnenminister ist aber der Auf-
fassung, daß in der Europa-Armee nicht die 
Kontingente der anderen Nationen Kriegs-
auszeichnungen tragen könnten und die 
deutschen Kontingente nicht. Jedoch wird 
nach wie vor das Tragen von Auszeichnun-
gen mit dem Hakenkreuz für unmöglich ge-
halten. Deswegen wird jetzt von amtlicher 
Seite vorgeschlagen, sich auf das Tragen ei-
niger Tapferkeitsauszeichnungen zu be-
schränken. Diese Auszeichnungen sollen den 
Inhabern in neuer Form ohne Hakenkreuz 
zur Verfügung gestellt werden. 

Wir haben das im Ausschuß nicht durchsetzen kön-
nen. Ich stelle heute vor aller Öffentlichkeit fest, 
daß Herr Reichsminister a. D. Geßler und ich uns 
leidenschaftlich dagegen verwahrt haben, daß je 
dieses Emblem wieder aufkreuzt. Die Frage der 
Bandfarben hat bei dieser Auseinandersetzung 
keine Rolle gespielt. 

(Zurufe rechts: Na also!) 
Meine Damen und Herren, nach einer monate-

langen Pause hat dann das Innenministerium mit 
Herrn Reichswehrminister a. D. Geßler einen grö-
ßeren Kreis von Persönlichkeiten der Kriegsopfer

-

verbände, der Soldatenverbände usw. zusammen-
gerufen. Dort ist die Frage erneut behandelt wor-
den. Das Hakenkreuz stand wieder im Mittel-
punkt der Debatte. Ich glaube, auch diese Kommis-
sion wäre zu keinem abschließenden Ergebnis ge-
kommen, wenn sich nicht der Geschäftsträger der 
Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten 
Staaten, Herr Dr. Krekeler, eingeschaltet und in 
einem Schreiben an die Bundesregierung — dieses 
Schreiben ist den Ausschußmitgliedern vervielfäl-
tigt zugegangen — davor gewarnt hätte, diese 
Frage des Hakenkreuzes überhaupt zur Debatte zu 
stellen, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
da das unheilvolle Auswirkungen im Ausland ha-
ben müsse. Erst dann gelang es, diese Frage des 
Hakenkreuzes in dem Ausschuß zu lösen. 

Es war eine sehr diffizile Frage. Der Herr Mi-
nister a. D. Geßler ist leider verstorben. Ich glaube, 
wir beide waren uns von vornherein einig. Wir 
hätten gerne eine solche Debatte im Parlament ver

-

mieden. Es handelt sich aber um eine diffizile Ange

-

legenheit. Ich war als Vorsitzender des damaligen 
Kriegsopferausschusses in diese Kommission gebe-
ten worden. Ich muß offen gestehen: ich war daran 
interessiert, daß das Verwundetenabzeichen wieder 
getragen werden konnte, auch wenn nur in der 
Miniaturausgabe, weil ich oftmals draußen in der 
Öffentlichkeit erlebt habe, daß die Schwerstbeschä-
digten erst ihren Ausweis zücken mußten, ehe 
ihnen Platz gemacht wurde. Ich nahm an, daß 
ihnen dann mit mehr Achtung begegnet würde. 

Aber ein persönliches Erlebnis, das ich nach 1933 
gehabt habe, hat mir das Tragen von Orden 
sehr verleidet. Ich kannte aus meinem schlesischen 
Tätigkeitsbereich einen Kameraden, einen Partei-
freund. Er hat während des 1. Weltkrieges zwei 
Tage lang einen Kameraden schreien hören wie 
wir alle, der im Drahtverhau in Frankreich hän-
gengeblieben war. Er hat ihn trotz Verbot des 
Kompanieführers unter Einsatz des  Lebens herein-
geholt und bekam dafür das Eiserne Kreuz 
I. Klasse. Das konnte er mit Stolz tragen. Aber ich 
habe ihn, den Träger dieser höchsten Auszeichnung, 
als Leidensgenossen im Konzentrationslager erlebt 
und zusammengeschlagen gesehen. So ist die Ehre 
dieses Mannes damals mit Füßen getrampelt wor-
den. Dann habe ich mir gesagt: Nein! nie wieder 
Orden, wenn Ordensträger so von Deutschen be-
handelt werden können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid:  Das Wort hat die Ab-
geordnete Frau Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist ein peinliches 
Gefühl für jemanden, der den Flaggenstreit 
nach 1918 miterlebt hat, den Gedanken haben zu 
müssen, es könne sich hier etwas Ähnliches an-
bahnen. Wenn das der Fall wäre, wäre das für die 
ganze Nation innen- wie außenpolitisch nach mei-
nem persönlichen Empfinden eine ganz große Ge-
fahr. Ich glaube nicht, daß die Frage des Bandes 
an den Orden eine Kardinalfrage für das deutsche 
Volk überhaupt ist. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Sind wir nicht dabei. liebe Kollegen, diese An-
gelegenheit etwas reichlich zu übertreiben? Längst 
nicht alle Orden werden mit dem ausgesprochen 
schwarz-weiß-roten Band, sondern zahlreiche Or-
den werden in einer Kombination dieser Farben 
in einer anderen Weise getragen. Ich glaube, ver-
ehrte Anwesende, wir sind uns alle dessen bewußt, 
daß wir gleichmäßig, einerlei wo wir politisch ste-
hen, vor beiden Flaggen großen Respekt haben. 

(Sehr gut! rechts.) 

Wir haben vor der schwarz-rot-goldenen Flagge, 
die historisch älter ist als die schwarz-weiß-rote, 
alle einen tiefen Respekt, sonst würden wir sie 
nicht nachher zur Reichs- und jetzt wieder zur 
Bundesfahne genommen haben. Aber wir haben 
den gleichen Respekt vor der Fahne schwarz-
weiß-rot, unter der das deutsche Volk viele Jahr-
zehnte gelebt, und nicht schlecht gelebt hat, ohne 
sich über diese Fahne zu streiten. Wenn ich mich 
richtig erinnere, ist Schwarz-Weiß-Rot nach 1871 
aus einer Kombination entstanden. die aus dem 
preußischen Schwarz-Weiß — was viele auch heute 
noch gar nicht schätzen, es war aber eine ganz 
schöne Fahne — 

(Beifall beim GB/BHE und rechts) 
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und dem traditionellen von uns hoch zu achtenden 
Rot Hamburgs zusammengesetzt worden ist. Wenn 
es einen Staat in Deutschland gibt, der traditionell 
freiheitlich seit Jahrhunderten ist, dann ist es doch 
wohl der Stadtstaat Hamburg mit seiner roten 
Flagge gewesen. Wollen wir uns doch bitte über 
diese Sache nicht überflüssigerweise aufregen! 

Dann denke ich mit Schrecken und mit einem 
tiefen Unbehagen an den von mir damals als sehr 
unehrlich empfundenen Versuch, um Schwarz-
Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold herumzukommen. 
indem man für die Marine in die schwarzweiß-
rote Marineflagge die sogenannte Gösch — das war 
ein kleines schwarzrotgoldenes Läppchen — in 
eine der oberen Ecken einsetzte. Liebe Freunde, 
solche Sachen, glaube ich, lehnen auch wir Alten 
alle ab, so etwas darf nicht wieder passieren. und 
die Jugend ist viel zu vernünftig, als daß sie uns 
solchen Klüngel nochmals abnähme. 

(Zuruf von der SPD: Aber die Alten 
fangen wieder an!) 

— Nein, wir fangen nicht an; sehen Sie doch nur 
nicht Gespenster, mein Lieber, wo keine sind! 

(Beifall und Heiterkeit in der Mitte und 
rechts.) 

Nun ist für mich eine sehr unangenehme Erinne-
rung folgendes: Es hat schon jemand — ich weiß 
nicht, ob es der Herr Minister gewesen ist — dar-
auf hingewiesen, daß wir, die wir erklärte Anti-
nationalsozialisten nach außen und innen waren, 
immer wieder den Versuch gemacht haben, beim 
Flaggen — das wurde uns ja alles anbefohlen — 
Schwarz-Weiß-Rot zu flaggen, damit wir um die 
Hakenkreuzfahne, in der man infamerweise in die 
alten Farben das Hakenkreuz hineinmanövriert 
hatte, herumkamen. Auch ich habe zu denen gehört, 
die immer wieder versucht haben, nur Schwarz-
Weiß-Rot zu flaggen, als das ekelhafte Hakenkreuz 
zu zeigen. 

(Zuruf von der SPD: Das war schwarz
-

weißrot, das mit dem Hakenkreuz!) 

Also wir haben so geflaggt, weil wir um das Ha-
kenkreuz herumkommen wollten. Und was haben 
die Nationalsozialisten gemacht? Dann haben sie 
es uns verboten, Schwarz-Weiß-Rot ohne Haken-
kreuz zu flaggen; sie haben also die alte schwarz-
weißrote Fahne bewußt diffamiert. 

Ich glaube nun, wir haben allen Anlaß, uns 
jetzt an dieser Frage nicht zu erhitzen, und ich bin 
fest davon überzeugt, daß jeder, der versuchen 
wollte, aus dieser Frage politisches Kapital zu 
schlagen — (zur SPD) so wie Sie es befürchten —, 
damit keinen Erfolg haben würde. Ich bin fest da-
von überzeugt, daß die Erinnerung an diese Dinge 
nicht nur bei den Alten, sondern auch bei vielen 
jungen Leuten noch wach ist, und ich bitte Sie 
sehr herzlich, sich hier nicht auf ein Feld zu be-
geben, für das die Jugend ganz bestimmt kein 
Verständnis hat. Sie wird denen, die eventuell die 
Absicht haben sollten, aus dieser Sache politisches 
Kapital zu schlagen, wie Sie es befürchten, ganz 
bestimmt nicht folgen. Gegenüber allen Versuchen, 
die da etwa gemacht werden sollten, werden Sie 
mit aller Kraft immer unsere Unterstützung haben. 

(Zurufe.) 

Wir werden alles tun, was solchen Versuchen von 
vornherein den Weg abschneiden wird. 

(Beifall bei der FDP und  bei den 
 Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab

-

geordnete Rasch. 

Rasch (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich gehöre zu denen, die diese Debatte 
sehr bedauern. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wir auch!) 

Ich habe mich zum Wort gemeldet, um die Dinge 
klarzustellen, um sie so zu sagen, wie sie gewesen 
sind. Durch die Erklärungen des Herrn von Man-
teuffel hat sich doch eindeutig herausgestellt, 
daß die Flaggen- oder Farbenfrage nicht an-
gesprochen wurde. Ich kann mich daran erinnern, 
Herr von Manteuffel, daß einmal die Frage ge-
stellt worden ist: Soll man denn das Eiserne Kreuz 
nicht wieder mit der Farbe tragen, unter der es 
gestiftet wurde, mit den Farben Schwarz-Weiß? 
Da kamen im Ausschuß einige Herren auf den glor-
reichen Gedanken zu sagen: Ja, das war doch 
preußisch; Preußen ist nicht mehr da, und das kön-
nen wir den anderen Ländern der Bundesrepublik 
nicht zumuten! — Auch unter diesem — ich möchte 
sagen — erbärmlichen Gesichtspunkt ist die Dis-
kussion geführt worden. 

Und wenn hier von „Gespenstern" gesprochen 
wird, möchte ich sagen: es sind nicht mehr Ge-
spenster. Denn die Herren, die in diesem Ausschuß 
waren und fürs Hakenkreuz plädiert haben, sind 
diejenigen, die sich jetzt mit Schwarz-Weiß-Rot 
abfinden; aber sie sind doch da, es sind doch Ge-
stalten in Fleisch und Blut, und es waren ja nicht 
nur zwei oder drei, es waren eine ganze Masse, die 
erklärten: Wenn wir das Eiserne Kreuz schon tra-
gen sollen, muß das Hakenkreuz drauf. - Erst 
auf Grund des Schreibens des deutschen Botschaf-
ters in den USA ist doch diese Frage im Interesse 
der Dinge überhaupt ausgeklammert worden. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, es ist etwas Schlim-
mes um diese Sache. Ich glaube, es wäre besser, 
wir setzten heute die ganze Geschichte von der 
Tagesordnung ab. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das wäre der Sache dienlich. 

Man sollte doch einmal die Betroffenen fragen. 
Man sollte die Soldaten fragen, auch die ehemali-
gen Offiziere, wie sie zu den Dingen stehen. Ich 
erinnere mich noch daran, daß man in dem Or-
densausschuß sagte: Ja, wenn im nächsten oder 
übernächsten Jahre unsere hohen Offiziere bei der 
NATO in Paris nicht mehr Zivilisten sind, sondern 
Uniform tragen, kommen sie sich doch etwas mick-
rig vor, wenn sie die hochdekorierten anderen 
Offiziere sehen. Auch das war in der Diskussion. 

Ich möchte jetzt nicht als sozialdemokratischer 
Abgeordneter zu Ihnen sprechen, sondern als 
Schwerbeschädigter des vergangenen Krieges: Sie 
tun der Nation einen Gefallen. wenn Sie dieses 
Gesetz vertagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich hatte 
nach dem Appell, den die Frau Kollegin Lüders 
an das Haus gerichtet hat, an sich nicht mehr die 
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Absicht, zu sprechen. Aber die Ausführungen von 
Herrn Kollegen Rasch veranlassen mich doch dazu. 

Ich bekomme viele Briefe und ich bekomme 
augenblicklich am meisten Briefe zu diesen Fra-
gen. Ich darf Ihnen vielleicht einen Satz aus einem 
Brief, den ich gestern bekommen habe, vorlesen: 

Sie können sich schwer vorstellen, wie schön 
und für uns ehemalige Soldaten zugleich er-
niedrigend die Einweihung des Mahnmals 
der Gefallenen ehemaliger Gebirgstruppen 
am Hohen Brenten war; erniedrigend inso-
fern, daß Südtiroler und Österreicher die 
Auszeichnungen mit den nationalsozialisti-
schen Emblemen trugen, währenddem un-
sere braven Deutschen mit blanker Brust 
daneben stehen mußten. 

(Lachen und Unruhe bei der SPD.) 
— Meine Damen und Herren, vielleicht hören Sie 
jetzt einmal in aller Ruhe an, was ich dazu sagen 
möchte. 

Das, was uns seit langem am Herzen liegt, 
nämlich eine Bereinigung des Ordenspro-
blems auf der Basis des Grundgesetzes, wird da-
durch außerordentlich erschwert, daß sich ein ille-
galer Zustand anbahnt, gegen den wir nicht das 
geringste unternehmen können. Den illegalen Zu-
stand sehe ich darin, daß das Hakenkreuz, das von 
uns allen abgelehnt wird, bei vielen Gelegenheiten 
eben illegal getragen wird. Wir brauchen die 
Handhabe dieses Gesetzes, um eine Ordnung zu 
schaffen, die durchsetzbar ist. Das ist, glaube ich, 
leicht einzusehen. Nichts ist gefährlicher, als kleine, 
schwelende Feuer nicht rechtzeitig zu bekämpfen. 

(Zurufe von der SPD: Eben! — Genauso! 
— Sehr gut!) 

— Meine Damen und Herren, wir müssen. uns nur 
darüber verständigen, wie wir das, was kleine, 
schwelende Feuer sind, am wirkungsvollsten be-
kämpfen. Darüber hat es in der Tat in zwei Korn-
missionen — das ist inzwischen hier dargestellt 
worden — durchaus eine Einigung gegeben. Diese 
Einigung besteht darin, daß das Abzeichen dieser 
vergangenen Epoche — und das Abzeichen der 
Epoche war nicht Schwarz-Weiß-Rot, sondern das 
war das Hakenkreuz — ausgelöscht werden soll. 
Denn sonst werden wir wieder solche Vorfälle er-
leben, daß andere, Nicht-Deutsche, die mit Deut-
schen zusammentreffen, bei solchen Veranstaltun-
gen einen völlig falschen Eindruck von uns und 
unserer Haltung bekommen. 

Es  gibt auf diesem Gebiet in der Tat immer noch 
ein alliiertes Verbot, und ich möchte das Hohe 
Haus fragen, ob es es für richtig hält, daß die Or-
densfrage in diesem Jahre 1957 bei uns  in  Deutsch-
land auf der Basis eines alliierten Verbots gere-
gelt sein soll. Darauf liefe es hinaus, wenn man 
dem folgen wollte, was der Kollege Rasch vorge-
schlagen hat, nämlich die Sache abzusetzen und 
schmoren zu lassen. Das wäre sehr gefährlich. Das 
haben wir gleich nach der Bekanntgabe jenes Aus-
schußbeschlusses gesehen; da haben wir Aufsätze 
lesen müssen, von denen ich offen sage, daß ich sie 
bestimmt mit eben solchem Mißvergnügen gele-
sen habe wie vielleicht Sie  alle oder der eine oder 
andere in Ihren Reihen. Wir müssen aber etwas 
tun können, um das zu verhindern, und das kön-
nen wir nur, wenn wir in dieser Sache  einen ganz 
klaren, deutlichen, endgültigen Schlußstrich ziehen. 

Nur noch ein Wort an die Adresse des Herrn 
Kollegen Pohle! Herr Kollege Pohle, es gibt viele, 

die den Mißbrauch von Orden und Ehrenzeichen 
in den vergangenen Jahren mit Beispielen hier be-
legen könnten. Ich habe solche Beispiele auch bei 
der Diskussion dieser Frage aus Kreisen der eige-
nen Freunde gehört. Ich möchte aber doch die 
Frage stellen, meine Damen und Herren, ob wir 
wirklich Millionen von Menschen, die diese Aus-
zeichnungen vorwurfsfrei erworben haben, des-
wegen zurücksetzen wollen, weil ein kleiner Pro-
zentsatz sie mißbräuchlich erworben hat. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Ich bin der Meinung, wir haben auch hier mit der 
großen Menge der Anständigen zu gehen und die 
Unanständigen an dem, was sie vielleicht tun möch-
ten, zu hindern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Ich habe mich zum Wort ge-
meldet, weil es mir ein Bedürfnis ist, meiner Kol-
legin Frau Lüders für das zu danken, was sie so-
eben nicht nur als Alterspräsidentin, sondern auch 
als Abgeordnete und unsere Kollegin hier gesagt 
hat. Ich glaube, wenn das, was sie gesagt hat, nicht 
nur jetzt den Geist dieser Debatte und der Ab-
stimmung beherrscht, sondern auch in dem be-
ginnenden Wahlkampf und über ihn hinaus wirkt, 
wird es dazu beitragen, daß das Anliegen unserer 
Tradition, unserer Geschichte gewahrt und der 
Streit um die Farben unseres Landes nicht mehr, 
wie leider bisher manchmal in der deutschen Ver-
gangenheit, Anlaß zu Auseinandersetzungen sein 
wird.  Es ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis, 
das hier zu sagen. Dafür sollten auch alle diejeni-
gen Verständnis haben, die als Opfer des Krieges 
genau so zu der Verantwortung für ihr Vaterland 
stehen, und die sich draußen und drinnen als Män-
ner und Frauen auch mit unserer deutschen Ver-
gangenheit auseinanderzusetzen haben. Ich glaube, 
wir haben in diesen Jahren des Aufbaus nicht im-
mer Zeit genug, nicht immer Kraft genug, viel-
leicht auch nicht immer guten Willen genug ge-
habt, uns mit der Vergangenheit auseinanderzu-
setzen. Wir kommen nicht darum herum, wenn wir 
die Zukunft bestehen wollen. 

Meine politischen Freunde haben sich im Parla-
mentarischen Rat — der Abgeordnete Dr. Seebohm 
hat es getan — für (die Farben Schwarz und Rot 
und Goldausgesprochen. Aber in meiner Partei ist 
genau wie in der Vielfalt unseres Volkes ein Be-
wußtsein für den Respekt auch vor den Farben 
Schwarz-Weiß-Rot, von denen Frau Lüders gespro-
chen hat, lebendig. 

(Abg. Dr. Menzel: So hat es 1920 ange

-

fangen!) 

Wir hoffen, daß auch bei der Sozialdemokratischen 
Partei dieser Respekt vor beiden Farben, für die 
deutsche Menschen gestorben sind, besteht. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Ich gehöre nicht zu den Leuten, die auf diesem 
Gebiet etwas hinzuzulernen haben. 

(Abg. Dr. Menzel: Das haben wir alles 
schon einmal gehört!) 

Ich habe mich leider, habe ich gesagt, in der Ver

-

gangenheit mit Ihren Freunden auseinandersetzen 
müssen und hoffe, daß wir es in Zukunft über 
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diese Frage nicht mehr zu tun brauchen. Als Frau 
fühle ich mich in diesem Hause aber verpflichtet, 
den männlichen Kollegen zu sagen: Lassen Sie 
uns gemeinsam dafür Sorge tragen, daß über  die 

 Fragen unserer Geschichte, ,aber auch über die 
Fragen unserer Tradition die jungen Menschen 
und diejenigen, die nach uns kommen, in Zukunft 
etwas mehr wissen als bisher und daß wir alle ge-
meinsam endlich  in  dem Appell einig werden, den 
unsere Kollegin Frau Lüders an Sie gerichtet hat! 

(Beifall bei der DP [FVP].) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren! Ehe ich das Wort weiter gebe, habe ich 
bekanntzugeben, daß der 3. Sonderausschuß, Ge-
meinsamer Markt/Euratom, auf Zimmer 206 zu den 
Schlußabstimmungen zusammentritt. 

Das Wort hat der Abgeordnete Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, der Hinweis der verehr-
ten Frau Kollegin Dr. Lüders, daß es keinen Flag-
genstreit in der Bundesrepublik geben solle, sollte 
allgemeine Zustimmung finden. Aber es verdient 
doch erneut festgestellt zu werden, daß diese De-
batte durch einen Änderungsantrag ausgelöst wor-
den ist, der hier von einem wesentlichen Teil des 
Hauses 

(Abg. Rasner: Von der großen Mehrheit!) 

gegen den Willen der sozialdemokratischen Bun-
destagsfraktion eingebracht worden ist. 

Verehrte Frau Kollegin Dr. Lüders, die Bedeu-
tung dieses Antrags — und das sollte sich jedes 
Mitglied dieses Hauses vergegenwärtigen — liegt 
doch darin, daß bei seiner Annahme erstmalig 
in der Gesetzgebungsarbeit des Bundestages die 
Farben Schwarz-Weiß-Rot an einer Stelle unserer 
Gesetzgebung legalisiert werden. 

(Abg. Frau Kalinke: Ist das ein Unglück?) 

Das ist der entscheidende Gesichtspunkt. 

Nun fragen Sie, verehrte Kollegin, ob das ein 
Unglück ist. Ich darf dabei zu dem, was der Herr 
Bundesminister des Innern vorhin gesagt hat, ein 
kurzes Wort sagen. Herr Innenminister, es geht 
hierbei nicht um die Auseinandersetzung mit Fah-
nen, unter denen manche Republikaner und Anti-
nationalsozialisten in der ersten Zeit nach 1933 
sich getarnt haben, und es geht nicht, verehrte 
Frau Kollegin Kalinke und verehrte Frau Kollegin 
Dr. Lüders, um die Auseinandersetzung mit  den 
Nationalfarben des Kaiserreichs, sondern hierbei 
geht es um das Schwarz-Weiß-Rot, unter dem die 
antirepublikanischen Schlägerkolonnen während 
der Weimarer Republik sich zusammengefunden 
haben, um dieser Weimarer Republik den Todes-
stoß zu versetzen. 

(Lebhafte Zustimmung bei der SPD.) 

Und darum geht es, meine Damen und Herren, ob 
Sie dieses Schwarz-Weiß-Rot der antirepublika-
nischen Kräfte, diese Farben Schwarz-Weiß-Rot, 
welche das Symbol der antirepublikanischen Kräfte 
während der Weimarer Republik gewesen sind, 
hier erstmalig in einem Gesetz legalisieren wollen. 

Meine Damen und Herren! Eine letzte Berner

-

kung. Der Herr Bundesminister des Innern hat 
hier mit einem so starken Nachdruck darauf hinge-
wiesen, eine wie schlechte Sache es ist, wenn sich 
Deutsche und Nichtdeutsche treffen und die Nicht- 

deutschen mit einer ordensgeschmückten Brust 
prunken können, während die Deutschen eben eine 
ungeschmückte Brust aufzuweisen haben, soweit 
es sich um uniformierte Personen handelt. Es tref-
fen sich aber auch — und das wollen wir alle 
hoffen — Deutsche und Deutsche, Deutsche von 
diesseits und Deutsche von jenseits der Zonen-
grenze. Und dies ist die Frage, mit der Sie sich 
hierauseinanderzusetzen haben: Halten Sie es in 
der gegenwärtigen Lage für politisch vertretbar, 
daß die Tausende und aber Tausende, die aus dem 
Bereich der sowjetischen Besatzungszone als Be-
sucher zu uns kommen, hier in den Straßen bei 
den Soldaten die Orden des Dritten Reiches immer 
wieder sehen? 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Halten Sie es in dieser Lage für vertretbar, eine 
derartige Entscheidung hier in diesem Hause zu 
treffen? Ich meine, meine Damen und Herren, Sie 
sollten diese Frage verneinen. Es ist nicht die Zeit 
und es ist in einem bundesrepublikanischen Parla-
ment auch nicht der Ort, eine solche Entscheidung 
zu treffen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bedaure 
es auf tiefste, daß der Kollege Wittrock das, was 
die Regierungsvorlage, um deren Wiederherstel-
lung es hier geht, beabsichtigt, nennt: das Symbol 
der antirepublikanischen Schlägerkolonnen zu 
legalisieren. 

(Zurufe von der SPD.) 

Damit werden völlig falsche Töne in die Debatte 
gebracht. Das hätte ich sehr gern vermieden ge-
sehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf von der SPD: Tatsachen! — Weitere 

Zurufe von der SPD.) 

Es geht hier nicht darum, irgend etwas zu legali-
sieren, was antirepublikanische Schlägerkolonnen 
getan haben, sondern es geht um die Frage, wie 
Millionen ordentlicher, anständiger Soldaten des 
letzten Krieges ihre Tapferkeitsauszeichnungen 
tragen können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Wittrock: Herr Innenminister, ich 
habe kein Wort davon gesagt, daß es 
darum geht, die Tätigkeit antirepublika

-

nischer Schlägerkolonnen zu legalisieren, 
sondern die Fahnen und Symbole dieser 

Schlägerkolonnen!) 

— Sie haben gesagt, „die Symbole zu legalisieren", 
und davon ist gar keine Rede. Das ist ein ganz 
falscher Ton in dieser Debatte. 

(Zuruf von der SPD: Das tun Sie doch! — 
Weitere anhaltende Zurufe von der SPD.) 

Der Kollege Wittrock hat eine zweite Sache 
falsch dargestellt, und ich bitte Sie, darauf doch 
einmal zu hören. Es ist ja keine Bagatelle, die hier 
verhandelt wird, sondern es ist eine äußerst wich-
tige Angelegenheit, die mit großer Behutsamkeit 

(anhaltende Zurufe von der SPD) 
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(Bundesinnenminister Dr. Schröder) 
— das möchte ich Ihnen sagen von der Bundes

-

regierung behandelt worden ist 

(Zuruf von der SPD: Das tun Sie doch nicht!) 

und auch von Ihnen behandelt werden sollte. 

(Anhaltende Zurufe von der SPD.) 

Ich habe davon gesprochen, daß wir bisher nicht 
in der Lage gewesen sind, zu verhindern, daß Aus-
länder nicht mit ihren eigenen Orden  das ist 
mir völlig gleichgültig —, sondern mit deutschen 
Orden und Auszeichnungen an  der Brust anzu-
treffen sind, die keineswegs dem entsprechen, wie 
wir heute diese Orden und Auszeichnungen ge-
tragen zu sehen wünschen. Darauf kommt es 
doch an. 

(Zurufe von der SPD: Wie wollen Sie das 
verhindern? — Das können Sie doch gar 

nicht verhindern!) 

— Wir haben sehr wohl eine Möglichkeit. Wenn 
wir hier — und das ist das, was wir wollen — ein 
Ordnungsprinzip aufgerichtet haben, durch das das 
Hakenkreuz eliminiert wird, wird sich in der 
Praxis auch in aller Welt diese Trageweise der 
Orden durchsetzen. Das ist doch das Entscheidende. 

Ich kann nur noch einmal sagen: es wäre völlig 
falsch, wenn man die Behutsamkeit, mit der wir 
diese Frage bisher, wie ich glaube, erfolgreich be-
handelt haben, dadurch stören wollte, daß man 
Ressentiments aus einer Zeit hineinbringt, die nun 
ein gutes Stück weiter zurückliegt. Mit dieser Sache 
hat Weimar aber auch nicht das allergeringste zu 
tun. Die Auszeichnungen aus dem ersten Weltkrieg 
werden so getragen werden, wie sie verliehen war-
den sind — soweit es sich um das Eiserne Kreuz 
handelt, am schwarz-weißen Band —, und die 
Auszeichnungen aus dem zweiten Weltkrieg wer-
den verändert werden. Man wird aus ihnen das 
Hakenkreuz herausnehmen, und das wird durch-
setzbar sein. 

Ich möchte hier ganz das unterstreichen, was 
Frau Kollegin Lüders dazu gesagt hat: Wenn wir 
wegen dieser Auszeichnungen eine Flaggenfrage 
aufbringen wollten, würden das Millionen in unse-
rem Volke nicht verstehen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das würden gerade die einfachen Leute in unse-
rem Volke nicht verstehen. Deshalb bitte ich Sie 
noch einmal, die Regierungsvorlage wiederher-
zustellen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pohle. 

Pohle (Eckernförde) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Herr Bundesinnenmini-
ster, damit zwischen uns kein Mißverständnis ent-
steht: ich respektiere Tapferkeitsauszeichnungen 
und ich werde sie immer respektieren, weil ich als 
Teilnehmer zweier Weltkriege ja auch miterleben 
durfte, wie für den höchsten kameradschaftlichen 
Einsatz um des Kameraden willen manchmal 
Orden verliehen worden sind; und ich sehe sogar 
das Hakenkreuz nicht, wenn es mir bei einer Krie-
gerwitwe auf einem Kreuz gezeigt wird, das als 
letztes Überbleibsel des Gedenkens an ihren Mann 
noch vorhanden ist. Da müssen wir tolerant sein. 

Nachdem Frau Louise Schroeder von uns gegan-
gen ist, sind wir in diesem Hause noch etwa zehn 
in den verschiedensten Fraktionen, die dem Deut-
schen Reichstag vor 1933 angehört und an der 
denkwürdigen Sitzung im März 1933 teilgenom-
men haben. Damals, als wir die Sterbestunde der 
deutschen Republik erleben mußten, haben wir 
uns doch alle gefragt, ob wir auch alles getan ha-
ben, um das zu vermeiden. Ich möchte sagen, daß 
wir auch in dieser Weimarer Zeit den Streit um die 
Farben und Flaggen hätten vermeiden müssen. 
Dem ganzen deutschen Volke wäre damit gedient 
gewesen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Nun ein Letztes! Damit hier nicht etwa eine 
Front aufgerissen wird: hier Ordensanhänger, dort 
Ordensgegner, darf ich aus meinen Akten meinen 
katholischen Kolleginnen und Kollegen zur Kennt-
nis bringen, daß mir ein Schreiben der Pax-Christi-
Bewegung aus Aachen zugegangen ist, in dem es 
heißt: 

Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter! 
Wir gestatten uns, im Einverständnis unseres 
Präsidenten, des Hochwürdigsten Herrn 
Bischofs von Eichstätt, Dr. Joseph Schröffer, 
Ihnen in der Anlage unsere Stellungnahme zu 
dem geplanten Ordensgesetz zu überreichen 
mit der höflichen und dringenden Bitte, unsere 
Bedenken und unsere Warnung nicht nur zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern auch unsere 
Sorge, soweit es nicht schon von jeher der Fall 
war, sich zu eigen zu machen. 

Ich verzichte darauf, Ihnen diese Auseinander-
setzung hier darzulegen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Aber vielleicht ist es wertvoll, manchem, damit 
diese Fronde nicht zu tief wird, ins Gedächtnis zu-
rückzurufen, daß man auch aus anderen Gründen 
als denen der SPD-Fraktion zu einer Ablehnung 
der Angelegenheit kommen kann. Zum Schluß 
heißt es in diesem Schreiben nämlich: 

Der Deutsche Rat der Internationalen Pax-
Christi-Bewegung ist der Ansicht, daß ein 
Verzicht auf das Tragen der Kriegsauszeich-
nungen ein deutliches Zeichen unserer Volks-
vertreter für die ganze Welt wäre, daß sie 
auch jetzt noch zur Gnade des Nullpunktes von 
1945 stehen. Es wäre ein Zeichen der Dankbar-
keit an den Lenker aller Geschicke, daß 
Deutschland aus solchem Abgrund wieder auf-
erstehen durfte. Es wäre eine Einladung auf 
einen wirklich neuen Geist  hin auch an die 
Brüder in der Ostzone, die es auch als Ver-
heißung empfinden würden, wenn nicht rück-
sichtsvoll zusammengebastelte Restauration die 
Struktur des wiedervereinigten Vaterlandes 
wäre, sondern die nie erlöschende Dankbarkeit, 
daß es Deutschland wieder geben darf. 

Wir halten den Verzicht auf die Wiedereinfüh-
rung der Kriegsauszeichnungen für eine ein-
malige Chance, vor der Welt den Verzicht auf 
jeden falschen Nationalismus zu dokumentie-
ren. 

Ergreifen Sie doch alle diese Gelegenheit um 
der Lauterkeit unserer Absichten, um  des An-
sehens unseres Volkes und um der Einheit 
Europas willen! 

(Beifall bei der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Neumann. 

Neumann (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, daß es ein schlechter Beschluß war, daß 
während dieser letzten Wochen der Rundfunk 
keine Übertragungen aus diesem Hause vorneh-
men darf; denn wenn die Massen des Volkes die-
ser Sitzung folgen könnten, würden sie, glaube ich, 
sagen: Die haben Sorgen, 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
Mitte) 

daß sie sich angesichts der umfangreichen Tages-
ordnung, auf der die wicht igsten Fragen für das 
deutsche Volk stehen, seit Stunden um  diese Dinge 
bemühen! 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wer redet 
denn? — Sie reden doch dauernd! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Meine Damen und Herren, Augenblick, jetzt 
rede ich! Ich möchte einen Irrtum richtigstellen, 
dem die sehr verehrte Alterspräsidentin hier unter-
legen ist, indem sie festgestellt hat, daß große Teile 
des deutschen Volkes 1933 bis 1945 auf Schwarz-
Weiß-Rot auswichen, um nicht die Farben — da 
irren Sie —, die die Hakenkreuzfahne hatte, be-
nutzen zu müssen. 

(Abg. Frau Dr. Dr. h. c. Lüders: Das habe 
ich verwechselt!) 

— Sehen Sie, das haben Sie verwechselt, und des-
wegen habe ich mich zu Wort gemeldet, um das 
richtigzustellen. Das schwarze Hakenkreuz auf 
weißem Grund mit roter Umrandung, das ist 
eben Schwarz-Weiß-Rot. 

(Zurufe von der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Neumann, gestatten Sie eine Zwischenfrage. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP): Verehrter Kollege 
Neumann, wenn Sie nicht weitergesprochen hät-
ten, hätten Sie gehört, w as  ich dazwischengerufen 
habe. Ich gebe Ihnen vollkommen zu, daß ich mich 
versprochen habe, aber nicht, daß ich mich im 
Grunde geirrt habe. Ich weiß natürlich, daß dieses 
Hakenkreuz nicht in der schwarzrotgoldenen 
Flagge, sondern auf den schwarzweißroten Far-
ben war und wir so lange wie möglich auf 
Schwarz-Weiß-Rot ausgewichen sind. Nachher hat 
man uns verboten, Schwarz-Weiß-Rot ohne dieses 
Kreuz zu flaggen. Ich habe dann aus der Speise-
kammer zum Hof hin geflaggt, damit ich, wenn 
einer kam und behauptete, ich hätte nicht geflaggt, 
ihn in die Speisekammer führen und ihm zeigen 
konnte: Bitte schön, ich habe sogar zum Hof hin 
geflaggt; da sehen es viel mehr Menschen als auf 
der Straße. 

Neumann (SPD): Frau Kollegin Lüders, es war 
zwar keine Frage, es war eine Richtigstellung, die 
aber das unterstreicht, was ich gesagt habe. Wenn 
Sie darauf Wert legen, sage ich Ihnen: ich stand 
bis zum Schluß unter Polizeiaufsicht. Ich habe 
weder Schwarz-Weiß-Rot noch Hakenkreuz ge-
flaggt. 

Frau Kalinke hat darauf hingewiesen, wie sehr 
man eine Tradition achten soll und daß insbe-
sondere ihre Partei die schwarz-weiß-rote Tra-

dition pflegt. Ja, Frau Kalinke, das geht sogar so 
weit, daß Bundesminister, die auf Schwarz-Rot-
Gold vereidigt sind, in Ber lin Versammlungen auf 
Grund von Einladungen durchführen, die erst un-
längst, im Oktober 1956, mit schwarz-weiß-roter 
Umrandung versehen waren. 

(Abg. Schneider [Bremerhaven]: Sie haben 
rote Fahnen! Was sagen Sie denn zu Ihren 

roten Fahnen?) 
— Jawohl, gar keine Frage. Aber, Herr Kollege 
Schneider, streiten wir uns nicht! Wir sind mit un-
seren Parteifahnen und mit der Bundesfahne, die 
wir gemeinsam zeigen, neulich sogar durch die 
sowjetisch besetzte Zone gefahren, um Frau Louise 
Schroeder auf ihrem letzten Wege zu begleiten. 
Aber es geht nicht um die Parteifarben, es geht 
um die Bundesfarben. Um dieser Bundesfarben 
willen haben wir doch diese Diskussion geführt. 
Wir, Frau Kollegin Lüders, die wir einige Jahr-
zehnte jünger sind als Sie, haben doch nach 1918 
mit Bewußtsein feststellen müssen, wie die Kräfte 
der Vergangenheit, mit der Gösch beginnend, all-
mählich die Bundesfarben herabgesetzt haben. Das 
Ende war 1933. Und da sagen wir heute: Wehret 
den Anfängen! 

(Beifall bei der SPD.) 

Frau Kalinke, Sie haben gesagt: Unter Schwarz-
Weiß-Rot haben viele Menschen selbst ihr Leben 
geopfert. Das gebe ich zu. Aber verstehen Sie bitte, 
daß wir, die Verfolgten der Naziregimes, die 
Opfer von 1933 bis 1945 waren. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Wir auch!) 
— Sie auch; das glaube ich Ihnen. — Die Farben-
zusammensetzung der Hakenkreuzfahne war eben 
Schwarz-Weiß-Rot. Mein Kollege Pohle hat schon 
gesagt, wie unter diesen Farben in den KZs und 
in den Zuchthäusern die Menschen gemartert wor-
den sind 

(Zurufe von der Mitte und rechts) 
und bis zu ihrem vielfach bitteren Ende diese Far-
ben gesehen haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau Abgeord-
nete Kalinke möchte Sie etwas fragen. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Kollege Neu-
mann, glauben Sie nicht, daß es uns, die wir nichts 
mit dem Nationalsozialismus gemeinsam hatten, 
außerordentlich erregt, 

(Lachen und Unruhe links) 
daran zu denken, daß auch in unserer verlorenen 
Heimat Menschen unter roten Fahnen heute unter 
dem Terror stehen? Wollen Sie das Gespräch auf 
dieser Grundlage führen? Ich glaube — ich bitte 
Sie herzlich darum —, Sie sollten es nicht tun. Dis-
kussionen über Farben und Fahnen werden immer 
dazu verleiten, Vergleiche anzustellen, die ich in 
dieser Diskussion nicht gern belastend aussprechen 
möchte. 

(Zurufe von der SPD.) 

Neumann (SPD): Das war wiederum keine 
Frage, das war eine Konstruktion, die Sie zu 
machen beliebten, die gar nicht hier zur Debatte 
steht. Hier geht es um die Anerkennung der Bun-
desfarben, und darum unser sozialdemokratischer 
Standpunkt. 
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1 Frau Kalinke, wenn Sie an  die  Tradition an-
knüpfen, dann denken Sie daran: In Kümmernis 
und Dunkelheit, da mußten wir sie bergen! Heute 
haben Sie ja einen Mann in Ihrer Fraktion, der 
zwischen 1919 und 1933 sehr stark für diese Farben 
eingetreten ist, um der Tradition der Deutschen 
willen. In Kümmernis und Dunkelheit haben wir 
von 1933 bis 1945 gesehen, wie diese alten, ehr-
würdigen deutschen Farben einfach mißachtet und 
geschändet wurden. 1945 haben wir mit Schwarz-
Rot-Gold begonnen, und wir alle, die wir seit 1949 
diese Fahne hier haben, sollten uns zu diesen Far-
ben bekennen, um der Einheit aller Deutschen 
willen. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe rechts.) 

Noch immer gilt das Wort Freiligraths von 1848: 
„Pulver ist schwarz, Blut ist rot, und golden flak-
kert die Flamme." Bekennen wir uns eindeutig 
auch bei den Bändern zur Bundesfarbe Schwarz-
Rot-Gold, damit nicht jene Entwicklung eintritt, 
die wir von der Gösch bis zur unseligen Entwick-
lung von 1933 einmal erlebt haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Bundesminister des Innern. 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
mich mit allem Nachdruck dagegen wehren, daß 
der Akzent der Debatte verschoben wird. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Neumann hat gerade erklärt, es gehe 
hier um die Anerkennung der Bundesfarben. Das 
ist eine unglaubliche Fehlbezeichnung, Herr Kollege 
Neumann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zurufe von der SPD.) 

Ich möchte deswegen noch einmal folgendes ganz 
klarstellen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Gespür, 
das ist es!) 

— Ich will Ihnen etwas sagen, verehrter Kollege 
Schröter, was das Gespür angeht. Ob das Gespür 
all der Leute, die in Deutschland von 1919 und 1933 
eine Katastrophe nicht haben verhindern können, 
besser als das Gespür derjenigen war, die sich 
heute um eine neue Entwicklung bemühen, das 
wollen wir einmal dahingestellt sein lassen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lebhafte Zurufe von der SPD. — Abg. 

Schröter [Wilmersdorf]: Ihr Gespür 1932! 
Das ist der deutsch-nationale Mutter

-

boden! —Fortgesetzte Zurufe von der SPD. 
— Zuruf links: Unerhört!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte ganz 
wenige Feststellungen treffen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, vielleicht hören Sie 
das nun einmal an, und wenn Sie widersprechen 
wollen, können Sie es ja tun, wenn Sieglauben, 
meine Feststellungen seien nicht richtig. — Dieses 
Gesetz regelt in dem großen Kern unser heutiges 
Ordensrecht. Wie unser heutiges Ordensrecht aus-
sieht, das weiß jeder, und sehr viele von Ihnen, 
meine Damen und Herren (zur SPD), sind Träger 

heutiger, durch den Herrn Bundespräsidenten ver-
liehener Ordensauszeichnungen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Das haben 
Sie schon einmal gesagt, Herr Schröder!) 

Diese Ordensauszeichnungen sind ganz selbstver-
ständlich schwarz-rot-gold, weil die im Grundgesetz 
festgelegten Farben schwarz-rot-gold sind, das ist 
der entscheidende Punkt. 

(Zuruf von der SPD: Darum geht es ja 
gar nicht!) 

Hier handelt es sich nicht um Auszeichnungen, die 
in der Bundesrepublik verliehen worden sind, son-
dern hier handelt es sich um die Frage, wie früher 
verliehene Auszeichnungen heute getragen werden 
sollen. 

Nun ist es  an  sich schon ein schlechtes Ding, 
etwas zurückmodellieren zu wollen. Wir können 
die Dinge von heute modellieren, aber wir können 
sie nicht für die Vergangenheit modellieren. Trotz-
dem entschließen wir uns, eine Veränderung vor-
zunehmen, und zwar jene Veränderung, an deren 
Beseitigung uns allen und dem ganzen deutschen 
Volk unbedingt gelegen ist. Das ist die Beseitigung 
des Hakenkreuzes, und deswegen sollte man die 
Frage, an welchem Band damals die Kriegsaus-
zeichnungen verliehen worden sind, heute nicht 
neu zu einem Diskussionsgegenstand machen. Ich 
sage nochmals: die Auszeichnungen des ersten Welt-
kriegs werden so getragen und wieder zugelassen, 
wie sie verliehen worden sind; die Auszeichnungen 
des zweiten Weltkrieges werden bereinigt um den 
wirklich anstößigen Punkt. 

(Zurufe von der SPD.) 

Die Ordensauszeichnungen von heute sehen so aus, 
wie es den Bestimmungen des Grundgesetzes ent-
spricht. Deswegen wäre es völlig falsch, wenn je-
mand auch nur entfernt auf den Gedanken käme, 
es gehe hier um die Anerkennung der Bundes-
farben. Die Anerkennung der Bundesfarben ist 
überhaupt nicht im Streit, von keiner Seite her. 
Wir bemühen uns nur, zu verhindern, daß wegen 
dieser Frage ein Streit aufkommt. 

Nun ist davon gesprochen worden, daß die Masse 
des Volkes für die Haltung, die die Bundesregie-
rung einnimmt, kein Verständnis habe. Ich glaube, 
daß, wenn Sie alle diejenigen — von geringfügigen 
Ausnahmen abgesehen —, die Träger von Kriegs-
auszeichnungen sind, heute hier befragen könnten, 
würden Sie eine überwältigende Zustimmung zu 
der Vorlage der Bundesregierung bekommen. 

(Beifall bei den  Regierungsparteien.) 

Das ist die Haltung auch der unabhängigen Kom-
mission gewesen. Deshalb glaube ich, daß wir gut 
daran täten, wenn wir, in Übereinstimmung mit 
der vorn Bundespräsidentenberufenen unabhän

-

g i gen Kommission und wirklich der breiten Auf

-

fassung in unserem Volke, die Regierungsvorlage 
wiederherstellten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Ehren. 

Ehren (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe das Haus bisher durch 
meine Reden nicht über Gebühr in Anspruch ge-
nommen. Sie werden mir daher gestatten, daß ich 
auch einige Worte zu diesem Problem  sage. 
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(Ehren) 
Meine Herren von der Linken, ich komme nicht 

in den Verdacht, durch meine Zustimmung zu die-
sem Gesetz einer reaktionären Sache dienen zu 
wollen. Ich habe mich mit Ihren Freunden 1932 
und 1933 im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, als 

 manche, die sich hier im Hause jetzt als große De-
mokraten aufspielen, Totengräber der Republik 
waren, für die Freiheit und für das Schwarz-Rot-
Gold der alten Republik eingesetzt. Aber, meine 
Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß 
Sie doch etwas zu düster sehen. 

Ich freue mich immer wieder, heute feststellen 
zu dürfen, daß die Farben schwarz-rot-gold vor 
allen Dingen bei unserer Jugend kein Problem 
mehr darstellen, daß es darüber keine Diskussion 
mehr gibt. 

(Zuruf von der SPD.) 

Schauen wir ums einmal um! Wenn dort bei den 
Olympischen Spielen unsere Jungen und Mädel 
einmarschieren, sind wir als Deutsche nicht alle 
stolz darauf, wenn sie unter dem Banner Schwarz-
Rot-Gold marschieren? Ich glaube, wir überspitzen 
das Problem, wenn wir meinen, daß wir bei dieser 
Entscheidung einen Flaggenstreit heraufbeschwör-
ten. 

(Abg. Wittrock: Durch den Antrag entsteht 
erst das Problem!) 

— Nein! Das ist eben wieder übertrieben. Herr 
Kollege Wittrock, ich bin sogar der Meinung, daß 
Sie bei Ihrem Vergleich sachlich völlig daneben-
geraten sind. Sie sagten: Wir lehnen das Schwarz-
Weiß-Rot ab, weil darunter die Schlägerkolonnen 
marschiert sind. Herr Wittrock, jetzt frage ich Sie: 
Würden Sie das alte Reichstagsgebäude ablehnen, 
weil darin einmal der Herr Hitler so wilde Reden 
gehalten hat? 

(Zuruf von der SPD: Er hat es doch an

-

stecken lassen!) 

— Er hat es anstecken lassen, und wir wollen es 
wieder aufbauen. Er hat vorher darin seine Reden 
gehalten. Aber darauf, Herr Kollege Wittrock, 
kommt es überhaupt nicht an. Wir können letzten 
Endes nichts dazu, wenn ein böser Mensch eine 
gute Sache in Mißkredit bringt. 

In einem muß ich dem Herrn Kollegen Neumann 
zustimmen. Unsere Jugend und die große Masse 
'unseres Volkes versteht diesen Streit nicht; sie ver-
stehen nicht, daß wir das so wichtig und tragisch 
nehmen. Wir alle in diesem Hause stehen hinter 
den Farben schwarz-rot-gold und sind der Mei-
nung, daß die Regelung, die wir in diesem Gesetz 
treffen, mit den Farben schwarz-rot-gold und mit 
unserer demokratischen Auffassung nichts zu tun 
hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und 
beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Mellies. 

Mollies (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Herr Bundesinnenminister hat 
wiederholt darauf hingewiesen, daß diese Frage 
sehr behutsam behandelt werden müsse und daß 
sie nach seiner Auffassung auch von der Bundes-
regierung sehr behutsam behandelt worden sei. 
Herr Minister, wenn dies der Fall wäre, wäre diese 
Auseinandersetzung hier heute morgen nicht not-
wendig gewesen. 

Wenn die Frage wirklich so behutsam behandelt 
worden wäre, hätte man wahrscheinlich drei Ge-
sichtspunkte etwas genauer überprüft. Erstens 
hätte man prüfen sollen, ob es wirklich notwendig 
ist, diese Materie jetzt in der Bundesrepublik, in 
einem Teil Deutschlands, zu regeln. Wenn die 
Frage behutsam behandelt worden wäre, hätte 
man sich doch auch vor Augen führen müssen, 
welche Schwierigkeiten bei der Wiedervereinigung 
Deutschlands aus dieser jetzt gegebenen Lage ent-
stehen können. 

(Beifall bei der SPD. — Lebhafte Zurufe 
von der Mitte.) 

— Daß Sie darüber lachen, ist ein Beweis dafür, 
wie wenig Sie offenbar über diese Dinge nach-
gedacht haben. 

(Erneuter Beifall bei der SPD. — Fort

-

gesetzte Zurufe von der Mitte.) 

Herr Minister, wenn die Angelegenheit so behut-
sam behandelt worden wäre, dann, glaube ich, 
hätte man auch die Frage der Embleme und der 
Farben im Zusammenhang gesehen und hätte sie 
im Zusammenhang gelöst. Ich darf hier nur noch 
einmal wieder feststellen, daß nach den Dar-
legungen der Mitglieder der Kommission die Kom-
mission zu der Farbenfrage nicht Stellung ge-
nommen hat. Sie haben es anders behauptet. Wenn 
die Bundesregierung den Entwurf in der Ausschuß-
fassung eingebracht hätte, wäre diese Fassung sehr 
wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten vom 
Hause angenommen worden. Ich glaube also, daß 
man hier nicht genügend überlegt hat, welche Aus-
wirkungen diese Auseinandersetzung jetzt haben 
muß. 

Ich hätte nicht mehr das Wort genommen, Herr 
Innenminister, wenn Sie nicht in einer Bemerkung 
angedeutet hätten, daß vor 1933 die damals agie-
renden politischen Kräfte offenbar nicht das not-
wendige Gespür oder auch nicht die notwendige 
Kraft gehabt hätten, um die demokratische Ord-
nung zu retten. Ich möchte alle die Frauen und 
Männer, die sich vor 1933 in so entscheidender 
Weise bemüht haben, die Dinge in Ordnung zu 
halten und einen demokratischen Aufbau herbei-
zuführen, gegen solche Vorwürfe in Schutz nehmen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Die meisten dieser Männer und Frauen sind nicht 
mehr unter uns. Ich empfinde es geradezu als eine 
Diffamierung der Toten, wenn hier derartige Be-
merkungen gemacht werden. 

Wenn nun einmal gefragt werden soll, wo ein 
entscheidendes Versagen liegt, dann kommen wir 
auf jenen Märztag 1933, als über das Ermächti-
gungsgesetz abgestimmt wurde. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Eine letzte Frage, Herr Innenminister: War es 
damals nicht so, daß auch der Chef der heutigen 
Bundesregierung zu den agierenden politischen 
Kräften gehörte? War nicht der heutige Bundes-
kanzler Adenauer damals Präsident des Preu-
ßischen Staatsrates, und gehörte er nicht auch zu 
denen, die nach Ihrer Auffassung nicht das not-
wendige Gespür für die Dinge hatten? 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister des Innern. 
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Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist offen-
bar in einer Debatte, die gewisse lebhafte Züge 
annimmt, schwer, genau auf das zu hören, was der 
jeweilige Redner sagt. Herr Kollege Mellies, ich 
habe mir erlaubt, auf einen Zwischenruf von Ihrer 
Seite, ob wir das richtige Gespür hätten, die Frage 
zu stellen, ob unser Gespür nun wirklich — 
erwiesenermaßen, möchte ich hinzufügen —
schlechter sei als das Gespür derjenigen von 1919 
bis 1933. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Das war 
eben der Eselstritt!) 

Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, zu 
sagen, daß ich nach dem, was ich heute hier von 
Ihrer Seite gehört habe, in dieser Fragestellung 
und in dieser Sorge bestärkt werde. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Es muß nämlich wirklich bis zum letzten Punkte 
klar sein, daß die zwei Kommissionen, an denen 
wir überhaupt nicht beteiligt waren, vom Bundes-
präsidenten unter der Führung eines Mannes ge-
bildet worden sind, zu dem Sie auch heute noch — 
er lebt ja nicht mehr, aber in der Rückerinnerung 
— größtes Vertrauen und für den Sie größte Be-
wunderung und Anerkennung haben: des früheren 
Reichswehrministers Geßler. Unter seiner Führung 
ist dieser Kommissionsbericht zustande gekommen, 
der die Grundlage für diese Vorlage bildet. Sie 
haben jetzt mehrere Zeugnisse dafür gehört, daß 
die Auseinandersetzung in dieser Kommission um 
die Frage gegangen ist: Hakenkreuz oder nicht? 
und daß man sich richtigerweise — ich würde 
beinahe sogar sagen: selbstverständlicherweise — 

dazu entschlossen hat, das Hakenkreuz zu elimi-
nieren. 

(Abg. Wittrock meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Einen Augenblick, Herr Kollege Wittrock, ich 
möchte diesen Gedanken gerne zu Ende führen. 

Herr Kollege Rasch hat weiter gesagt — es war 
etwas anderes, als was er zunächst gesagt hat —, 
daß die Bänderfrage — so will ich sie einmal 
nennen — doch diskutiert worden sei, etwa in dem 
Sinne, ob man beim Eisernen Kreuz nicht auf die 
preußische Stiftungsurkunde zurückgehen könne. 
Nun stelle ich noch einmal fest, meine Damen und 
Herren — und darauf lege ich ganz großen Wert —, 
daß dem Ausschuß dieselben Muster, die wir jetzt 
den Bundestagsausschüssen vorgelegt haben, d. h. 
Muster, die bei diesen beiden Auszeichnungen 
Schwarz-Weiß-Rot enthielten, vorgelegt worden 
und ganz unbeanstandet geblieben sind. Das ist die 
geschichtliche Wahrheit, die jederzeit bei näherer 
Nachprüfung erhärtet werden kann. 

Nun darf ich Sie einmal fragen: Wer stört denn 
wen, wenn die Bundesregierung, nachdem eine 
Kommission mit Ihrer Beteiligung im vorgesetz-
geberischen Raum zu diesen Empfehlungen ge-
kommen ist, eine solche Regierungsvorlage macht 
und wenn Sie dann beantragen - nicht wir haben 
das geändert, sondern es ist ein Antrag von Ihrer 
Seite im Ausschuß gewesen —, diesen Punkt zu 
ändern? Wer hat dann die Debatte aufgebracht? 
Herr Kollege Mellies wird mir jetzt sagen wollen, 
daß einige unserer Freunde in dem Ausschuß mit 
zugestimmt haben. Das ist richtig. — Aber Sie 
wollen eine andere Frage stellen. Bitte sehr! 

Mellies (SPD): Ich habe eine ganz andere Frage, 
Herr Minister. Sind nicht auch Sie der Auffassung, 
daß die Stellungnahme eines solchen Ausschusses 
die Bundesregierung auf gar kennen Fall von der 
Verantwortung für die politische Entscheidung ent-
binden kann? 

Dr. Schröder, Bundesminister des Innern: Nein! 
Von der politischen Verantwortung der Bundes-
regierung habe ich eine sehr hohe Meinung, Herr 
Kollege Mellies. Die Bundesregierung kämpft ja 
hier um die Wiederherstellung ihrer Vorlage. 
Trotzdem sind mir die Auffassungen, die in den 
Ausschüssen geäußert worden sind, außerordent-
lich wertvoll. 

(Abg. Mellies: Ich habe nicht vom Bun

-

destagsausschuß gesprochen!) 

Ich vertrete hier den Standpunkt der Bundesre-
gierung, und das ist ein sehr wohl erwogener, ich 
wiederhole noch einmal: ein sehr behutsamer 
Standpunkt. Ich würde meinen, daß Sie gut daran 
täten, uns bei diesem behutsamen Vorgehen nicht 
Schwierigkeiten zu machen, sondern uns eher zu 
helfen; denn hier wird eine gemeinsame Sache 
verhandelt. Hier mögen die Fehler vielleicht auf 
der einen, vielleicht auf der anderen Seite ge-
macht werden. Aber es ist eine gemeinsame Sache. 
Die  Zeche für Fehlentscheidungen bezahlen nicht 
etwa Sie oder wir allein, sondern die Zeche wür-
den wir alle bezahlen. Deshalb ist diese Frage von 
uns bisher mit so großer Vorsicht behandelt wor-
den, und sie sollte weiter mit großer Vorsicht be-
handelt werden. Wir sind also so behutsam wie 
nur möglich gewesen. 

Der Herr Kollege Mellies hat nun  den  Blick auf 
die Wiedervereinigung aller Deutschen gelenkt. 
Seien Sie sicher, die Wiedervereinigung aller Deut-
schen wollen wir nicht einen Augenblick und bei 
keinem gesetzgeberischen Schritt auch nur irgend-
wie aus diem Auge verlieren. Aber Herr Kollege 
Mellies, sind wir denn nicht einig in der Auffas-
sung, daß es drüben unter den 17 Millionen nur 
eine hauchdünne Schicht gibt, die anders denkt als 
wir im Bundesgebiet, und daß alle jene, die  nicht 
zu dieser hauchdünnen satellitenhaften Oberschicht 
gehören, im Kern auf dem Boden der Werte 
stehen, die das Grundgesetz verkörpert? Es ist 
nicht der geringste Zweifel in unseren Augen — — 

(Abg. Mellies: Das ist doch gar nicht die 
 Fragestellung, Herr Minister!) 

— Nein, ich ziehe ja die Schlußfolgerung daraus! 
Wir sind uns ganz klar darüber, daß wir bei die-
ser Bereinigung der Kriegsauszeichnungen von na-
tionalsozialistischen Emblemen, um zu einer ge-
wissen Ordnung zu kommen, auch stellvertretend 
für alle jene drüben handeln, die nicht zu der 
hauchdünnen kommunistischen Oberschicht ge-
hören. Deswegen fühlen wir uns ganz sicher in der 
Überzeugung, daß, wenn morgen freie Wahlen 
stattfänden und wir übermorgen die Wiederver-
einigung hätten, das Ordensgesetz völlig unver-
ändert die Zustimmung auch aller jener fände. 
In dieser Beziehung fühlen wir uns absolut sicher, 
und es täte uns leid, wenn Sie nicht eine ähnliche 
Zuversicht haben sollten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren! Der Herr Kollege 
Mellies, und deswegen habe ich mich besonders zu 
Wort gemeldet. hat der Debatte einen schiefen Ak-
zent gegeben. Ich muß mich gegen diesen schiefen 
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(Bundesinnenminister Dr. Schröder) 
Akzent wehren. Er meinte, daß wir eine Diffamie-
rung  jener vorgenommen hätten, die zwischen 
1919 und 1933 sich urn die Gestaltung der deutschen 
Politik bemüht haben. Das liegt mir völlig fern. 
Denn wir haben mit dem Ausstreichen der Zwi-
schenepoche von 1933 bis 1945 eine neue Grund-
lage gelegt, und was die Flaggenfrage angeht, 
haben wir dieselbe Flagge gewählt, die man 1919 
gewählt hat, nur mit dem ganz großen Unter-
schied, daß bei uns niemand auf die Idee käme, 
etwa wegen der besseren Sichtbarkeit auf See 
lediglich eine schwarz-rot-goldene Gösch zu fabri-
zieren. Das ist in der Tat bei uns ausgeschlossen, 
und so sind wir auf diesem Gebiet ein ganzes 
Stück fortschrittlicher, als man es damals gewesen 
ist.  

Ich darf noch einmal folgendes sagen. Es geht 
nicht um die Anerkennung unserer Farben. Die 
sind anerkannt, und ihre Anerkennung werden wir 
sichern. Es geht darum, Auszeichnungen aus dem 
letzten Kriege vom Hakenkreuz zu bereinigen. Das 
ist etwas, was wir durchsetzen können und end-
lich der Ordnung wegen auch tun sollten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Herr Abgeordneter Wittrock. 

Wittrock (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bin weder Mitglied einer Kom-
mission gewesen, die sich mit diesen Fragenbefaßt 
hat, noch gehöre ich dem zuständigen Bundestags-
ausschuß an. Der ständige Hinweis des Herrn Bun-
desministers des Innern auf die Erkenntnisse der 
unabhängigen Sachverständigenkommission ver-
anfaßt mich aber, in meiner Eigenschaft als Mit-
glied dieses Hauses noch folgendes zu sagen. Die 
Entscheidung über das Gesetz und die Gestalt der 
Auszeichnungen, die  in der Vergangenheit einmal 
verliehen worden sind, ist nach meiner tiberzeu-
gung keine Frage von technischen Sachverständi-
gen, einer unabhängigen Sachverständigenkommis-
sion, sondern die Entscheidung isst ausschließlich 
und einzig und alleineine Frage der politischen 
Würdigung und nichts anderes. 

(Zuruf: Das ist schon wiederholt gesagt 
worden!) 

— Aber der Herr Innenminister glaubt, dem Hause 
ständig und bei jeder Gelegenheit das Votum der 
unabhängigen Sachverständigekommiss ion  vor-
halten zu müssen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nicht richtig 
zugehört!) 

- Bitte, Herr Kollege, ich habe das Recht, nach den 
Ausführungen  des  Herrn Innenministers wieder-
holt darauf hinzuweisen, daß es sich dabei nur um 
eine politische Entscheidung handelt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die wollen wir 
jetzt treffen!) 

Und eine zweite Bemerkung! Ob es Ihnen paßt 
oder nicht, ist mir völlig gleichgültig. Herr Innen-
minister, die Konsequenz, die Sie aus Ihrer Über-
legrung über die Bedeutung des Gesetzes für die 
Wiedervereinigung ziehen, ist falsch: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nach Ihrer 
Meinung!) 

— Verehrter Herr Kollege, wenn dieses Gesetz 
nach Ihrem Willen in Kraft tritt, dann werden — 

und das ist die faktische Wirklichkeit — doch nur 
in einem Teil Deutschlands  Personen, die während 
des zweiten Weltkriegs Auszeichnungen erhalten 
haben, berechtigt sein, diese Auszeichnungen zu 
tragen, 

(Zuruf von ,der CDU/CSU) 

und im anderen Teil Deutschlands natürlich nicht. 
Und damit, meine Damen und Herren, werden 
diese Orden — und (an dieser Konsequenz können 
Sie nicht vorübergehen — Symbole der deutschen 
Spaltung. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU. — Unruhe. — Glocke des Prä

-

sidenten.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf Sie alle im Interesse des Fort-
gangs der Beratungen um Ruhe bitten! — Das 
Wort hat die Frau Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich wollte eben dem Kollegen 
eine Frage stellen, aber er ist dann sehr schnell 
vom Rednerpult zurückgegangen. 

(Zuruf des Abg. Wittrock.) 

Darum richte ich jetzt eine Bitte an Sie. Belasten 
Sie diese Debatte nicht mit dem Problem, daß un-
sere Entscheidungen hier etwa aus dem Grund un-
terbleiben müßten, weil leider unsere Brüder und 
Schwestern im Osten noch nicht alle die Entschei-
dungen treffen können, die wir treffen können, 
weil sie nicht die demokratischen Freiheiten haben, 
die wir besitzen. Sie würden ja auch nicht auf den 
Gedanken kommen, daß wir auf eine Freiheit ver-
zichten sollten, weil sie ihnen verwehrt ist — lei-
der noch verwehrt ist. Ich bitte Sie dringend, be

-

lasten Sie diese Debatte nicht mit Problemen un-
serer Wiedervereinigung, von der wir wissen, daß 
sie kommen muß und kommen wird, auch wenn 
Sie gegen dieses Gesetz stimmen. 

(Abg. Mellies: Belasten Sie sie nicht mit 
solchen Dingen; sie sind sehr schwerwie

-

gend!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird weiter das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall; ich schließe die Aussprache zu § 6. 

Wir kommen zur Abstimmung zuerst über den 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
FDP, DP (FVP) und GB/BHE auf Umdruck 1226, 
in § 6 Absatz 1 Nr. 2 Satz 2 die Regierungsvorlage 
wiederherzustellen. Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, gebe .  bitte  das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
einer Enthaltung gegen die Stimmen der sozial-
demokratischen Fraktion angenommen. 

Dann komme ich zur Abstimmung über den § 6 
mit den nunmehr beschlossenen Änderungen. Wer 
zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Mit Mehrheit beschlossen. 

Ichrufe auf die §§ 7,-8,-9,-10,-11,-
12, - 13, —14, — 15, — 16, — 17 — und 18. —
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wer den aufgerufenen Paragraphen zuzustim-
men  wünscht, gebe bitte das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 
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Ich rufe auf den § 19. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Darüber ist 
schon abgestimmt!) 

— Der diesbezügliche Änderungsantrag ist schon 
erledigt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der Paragraph 
ist auch schonangenommen!) 

— Dann kann ich § 19, Einleitung und Überschrift 
zur Abstimmung stellen. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. 

Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - Ent-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Das Wort 
zur allgemeinen Aussprache hat der Abgeordnete 
Eschmann. 

Eschmann (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist uns sehr viel 
gute, kostbare Zeit verlorengegangen 

(lebhafter Widerspruch in der Mitte und 
rechts) 

für die Gesetze, die noch zu beraten sind und weit 
wichtiger sind als dieses Gesetz hier. 

(Unruhe.) 

Ich betone das noch einmal ganz besonders. 

(Zuruf rechts: Da reden Sie zwei Stunden!) 

Es gibt keinen Zweifel darüber — wie ich es mir 
erlaubt habe Ihnen schon in der Geschäftsord-
nungsdebatte zu sagen —: unsere ganze nationale 
Tragödie des geteilten Vaterlandes ist in dieser De-
batte wieder zum Ausdruck gekommen. 

(Unruhe.) 

Sie ist deutlich geworden und sie bleibt bestehen. 
Es war ein Leidensgesetz; das hat Ihr Minister des 
Innern, Herr Schröder, vor einiger Zeit zu diesem 
Gesetz gesagt. Es ist ein Leidensgesetz und es 
bleibt auch ein Leidensgesetz. Nehmen Sie nur ein-
mal den Schwerpunkt des Gesetzes unter die Lupe, 
den  § 6, wo es um die Wiederzulassung des Tragens 
der Kriegsauszeichnungen geht. 

Hier möchte ich mir erlauben, etwas zu den Aus-
führungen zu sagen, die  der  Herr Kollege von 
Manteuffel gemacht hat. Herr Kollege von Man-
teuffel, Sie haben einmal im Verteidigungsaus-
schuß gesagt, es sei den jetzigen Soldaten der Bun-
deswehr einfach nicht zuzumuten und es sei für sie 
untragbar, daß sie den anderen NATO-Soldaten 
gegenüber wie die ..nackten Spatzen" herumlaufen 
müßten, weil sie keine Orden tragen dürften. 

(Zuruf von der SPD: Das sind ihre 
Sorgen!) 

Dazu möchte ich Ihnen nur ein kleines Beispiel an-
führen, wie sich die Dinge doch anders ansehen, 
wenn man mit unseren Soldaten bei gewissen Ge-
legenheiten in engere Fühlung kommt. Auf der 
ersten Jahreshauptversammlung des Bundeswehr-
verbandes in  der  Gaststätte „Flora" in Köln, bei 
der Delegierte aus fast allen Einheiten in der gan-
zen Bundesrepublik und aller Dienstgrade versam

-

melt waren, habe ich diese Frage ganz bewußt im 
persönlichen Grußwort angeschnitten. Ich habe 
meinen ehemaligen und, ich kann auch ruhig sagen, 
jetzigen Kameraden gesagt, ,daß wir uns  doch be-
mühen sollten, uns in maßvoller Bescheidenheit 
daran zu erinnern, daß uns ,die Orden und die 
Ehrenzeichen verliehen worden sind, ,als es sich 
um ein geeintes Vaterland handelte, und daß wir 
jetzt in einem gespaltenen Vaterland leben und 
diese Frage regeln sollten, wenn wir die Wieder-
vereinigung 'erledigt haben. Hier ist von den Sol-
daten, die dort  versammelt 'waren, ganz spontan 
Beifall gespendet 'worden. Im Gespräch nachher 
haben mir fast alle, mit denen ich gesprochen 
habe, bestätigt, daß das ihre Meinung sei. 

Meine Damen und Herren, ob Sie es hören wol-
len oder nicht, es gibt eine geringe Zahl von sol-
chen, die jetzt nach den Orden rufen und sie haben 
wollen. Von denen kann ich mir vorstellen, daß es 
ihnen nicht paßt, daß sie bei gewissen Empfängen 
und öffentlichen Anlässen auf die  weiße Frack-
hemdbrust keine Auszeichnungen anheften können, 
daß ihnen das untragbar erscheint. Das sind die 
ersten Rufer, die der Meinung sind, ,die Orden 
müßten wieder her. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Eschmann, gestatten Sie ,eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten von Manteuffel? 

von Manteuffel (Neuß) (DP [FVP]): Herr Kollege 
Eschmann, wir waren vor zwei Jahren zusammen 
zehn Wochen in Amerika. Ist Ihnen nicht erzählt 
worden, daß ,amerikanische Offiziere, Unteroffi-
zi ere  und Mannschaften ihre Tapferkeitsauszeich-
nungen abgelegt haben, nachdem ihnen von den 
deutschen Offizieren, die dorthin kommandiert 
waren, erklärt worden war, daß sie ihre Orden und 
Ehrenzeichen gesetzlich noch nicht tragen dürften? 

(Abg. Dr. Menzel: Die wissen, was sich 
gehört!) 

Eschmann (SPD) : Herr Kollege von Manteuffel, 
da kann man nur sagen: das ist eine ausgezeich-
nete, anständige Haltung, wenn das so gewesen ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es gibt keinen Zweifel darüber, daß wir uns bei 
der Beratung dieses Gesetzes von Anfang an — 
und so wird es  bleiben — ,auf einem sehr schmalen 
Grat bewegt haben. Denken Sie nur einmal ganz 
kurz daran zurück, daß in der Öffentlichkeit weiter 
z. B. über die Reihenfolge der Orden, wenn sie an 
der Spange getragen werden, gestritten wird. Sie 
kennen die Auseinandersetzungen in den Soldaten-
verbänden, in den Kriegsopferverbänden, beim 
Heimkehrerverband und überall, wo diese Dinge 
in der Öffentlichkeit besprochen werden.  Sie ken-
nen die Auseinandersetzungen, die im Gange sind 
und auch im Gange bleiben werden, über die Frage 
der Arbeitsdienstauszeichnungen, der SS-Auszeich-
nungen, alle diese Dinge,  die  da nicht bereinigt 
worden sind und auch nicht bereinigt werden konn-
ten, über die man wahrscheinlich besser hätte 
sprechen können, wenn wir die Frage zur richtigen 
Zeit behandelt hätten, wo die Frage zur Behand-
lung reif ist. Das ist hier und in dieser Stunde 
jedenfalls nicht der Fall. 
Überlegen Sie doch einmal, was in der zukünf-
tigen Entwicklung entstehen kann! Es gibt Ange-
hörige des ehemaligen Bataillons 999. Diese Män- 
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ner sollen — das ist gesetzlich vorgesehen — reha-
bilitiert werden. Sie können, wenn sie wollen, ihren 
Dienst in der Bundeswehr wieder machen, sie kön-
nen bei dieser Gelegenheit zum Reserveoffizier be-
fördert werden. Stellen Sie sich einmal vor, diese 
Männer treffen in irgendeinem Kasino mit Offi-
zieren des alten Heeres zusammen, ,diese tragen 
ihre Auszeichnungen, und die ehemaligen Angehö-
rigen des Bataillons 999 werden gefragt: Sie wa-
ren Kriegsteilnehmer — Auszeichnungen keine? 
Dann geht die Diskussion los: also ein Soldat zwei-
ter Klasse! Der Mann kann ja keine Auszeichnun-
gen haben, weil es ihm in  der Hitler-Wehrmacht 
verwehrt gewesen ist, Auszeichnungen zu erhalten. 
Sie wissen doch, wie die Dinge liegen. Das Be-
dauerliche bei dieser Sache ist für mich, daß einer 
unserer heutigen Generäle, in einem Gespräch auf 
dieses Problem hingewiesen, nur sagen konnte: 
Ich habe bisher gar nicht gewußt, daß ein solches 
Problem überhaupt existiert. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wir wollen uns doch nichts vormachen, sondern 
die Dinge so sehen, wie sie sind. Nachdem in der 
letzten Phase des Krieges ohnehin durch die infla-
tionistische Ordensverleihung eine Abwertung der 
Orden, die so in Bausch und Bogen verliehen wur-
den, in vieler Hinsicht stattgefunden hatte, hat 
sich diese Abwertung, als der Krieg zu Ende war, 
in den einzelnen Gefangenenlagern fortgesetzt. 
Mir persönlich sind eine Reihe Leute bekannt, die 
sogar voller Stolz  ihre Orden getragen haben und 
doch sehr schnell bereit waren, sie für amerika-
nische oder englische Zigaretten und Kaugummi 
zu verscheuern. 

(Abg. Frau Kalinke: Pfui!) 

Und ich kenne eine ganze Reihe von denen, die 
heute am  lautesten nach diesen Orden schreien, 
die damals als erste bereit waren, sie zu verscheu-
ern. Wir wollen diese Dinge hier ruhig aufzeigen. 
Wir müssen sie uns selber wahrscheinlich noch ein-
mal in die Erinnerung zurückrufen. 

(Zuruf von der Mitte: Wollen Sie das ver

-

allgemeinern?) 

— Nein, das verallgemeinere ich nicht; es gehört 
aber dazu, daß man es bespricht. 

Meine Damen und Herren! Einige Kollegen von 
mir haben soeben auf die Stellungnahme der  Pax-
Christi-Bewegung hingewiesen, wo von der Gnade 
des Nullpunktes gesprochen wird. Sie haben sich 
nicht zu diesem Nullpunkt, zu dieser Stellung-
nahme, wie sie dort  gegeben wird, durchringen 
können, was eigentlich von uns als Abgeordneten 
in der Entscheidung über diese Frage verlangt 
werden müßte. Das ist bedauerlich. Die Chancen, 
die Gnade des Null-Punktes zu ergreifen, sind nicht 
erkannt und ergriffen worden. Es wäre gut gewe-
sen, wenn wir sie hätten ergreifen können, wenn 
wir uns dazu hätten durchringen können. Aber 
Sie haben auch die  Chance nicht ergriffen, die  wir 
angeboten haben, die Frage zurückzustellen, bis 
die Wiedervereinigung vollzogen ist und wir aus 
unserer nationalen Tragödie herauskommen kön-
nen. Ja, noch nicht einmal die Chance,  die  Bera-
tungen nicht jetzt, sondern im nächsten Bundestag 
zu führen, ist von Ihnen ergriffen warden. 

Für mich — das möchte ich Ihnen abschließend 
sagen, und da mögen Sie  mir wieder mit Murren 
oder mit Mißfallenskundgebungen antworten — 
gibt es dann nur noch eine Möglichkeit, Ihre 
Motive zu erkennen: Dann haben Sie die Absicht, 

an Ressentimentsgeladene und ewig Unbelehr

-

bare, die es noch gibt, zu appellieren, um daraus 
einen Wahlschlager zu machen, um diese Stimmen 
für sich zu kaschen. 

(Zustimmung bei der SPD. — Abg. Cil

-

lien: Das ist unerhört von Ihnen, was fällt 
Ihnen ein?) 

— Und da möchte ich Ihnen sagen: Ein schöner 
Verein, der solche Methoden nötig hat! Wir lehnen 
das Gesetz ab. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Burgemeister. 

Burgemeister (CDU/CSU): Meine Damen und 
Herren! Der Herr Kollege Eschmann hat  hier so-
eben die erste Versammlung des Bundeswehrver-
bandes in der „Flora" in Köln zitiert. Er hat daran 
die Behauptung geknüpft, daß ihm aus der Ver-
sammlung Zustimmung erteilt worden sei, als er 
auf seine Bedenken bezüglich der Wiedervereini-
gung hingewiesen habe. 

(Abg. Eschmann: Spontaner Beifall!) 

— Es ist Ihnen, Herr Kollege Eschmann, sponta-
ner Beifall wegen der Gesamtausführungen zum 
Schluß erteilt worden. Das Hauptthema in dieser 
Unterhaltung war alber die Frage, ob mit  der Wie-
dereinführung der Orden und Ehrenzeichen beim 
Ankauf ein erhöhter Aufpreis für bestimmte Dinge 
gezahlt werden sollte. Darum ist es gegangen und 
nicht um die Frage, die Sie angeschnitten haben. 
Sie haben die Dinge hier völlig verdreht. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU. — Zurufe 
von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. jaeger: Meine Damen und 
Herren! Wird weiterhin das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht  der  Fall. Ich schließe die Aussprache. 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Wir kom-
men zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent-
wurf im Ganzen zuzustimmen wünscht, den  bitte 

 ich, sich zu erheben. —Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Bei einigen Enthal-
tungen mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu dem Antrag des Aus-
schusses, den von der SPD eingebrachten Entwurf 
für erledigt zu erklären. Gemäß dem Brauch des 
Hauses muß ich in zweiter Beratung von der 
Drucksache 3159 (neu) aufrufen die Artikel 1, —
2, — 3, —Einleitung und Überschrift. Wer also 
dem Ausschußvorschlag entsprechen will, muß mit 
Nein stimmen. Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Die .Bestimmungen sind sämtlich abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zum dritten Antrag: die zu 
den Gesetzentwürfen eingegangenen Petitionen für 
erledigt zu erklären. — Widerspruch erfolgt nicht; 
es ist so beschlossen. 

Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung er-
ledigt. 

Gemäß dem am Anfang gefaßten Beschlüssen 
kommt nunmehr Punkt 14 der Tagesordnung an 
die Reihe: 
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Zweite und dritte Beratung ,des Entwurfs 
eines Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) 
(Drucksache 1993); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Be-
amtenrecht (9. Ausschuß) (Drucksachen 3638, 
zu 3638). 
(Erste Beratung: 124. Sitzung.) 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn Ihnen 
der Ausschuß für Beamtenrecht seine Beschlüsse 
zum Bundesbesoldungsgesetz vorlegt, werden Sie 
nicht erwarten, daß ich die Einzelheiten dieser Ge-
setzesbeschlüsse, die in dem Schriftlichen Bericht 
enthalten sind, hier noch einmal ausführe, insbe-
sondere mit Rücksicht auf unsere bedrängte Zeit. 
Sie werden mir erlauben, daß ich nur noch auf 
einige große grundsätzliche Gesichtspunkte hin-
weise. 

Dieser Gesetzentwurf ist in erster Linie eine 
große Bereinigung des bestehenden Rechts. Wenn 
Sie bedenken, daß das Gesetz von 1927, das jetzt 
30 Jahre in Kraft ist, ganz großen wirtschaftlichen 
und politischen Erschütterungen ausgesetzt war 
und daß deshalb zu diesem Gesetz allein bis 1945 
36 Änderungsgesetze ergangen sind, nach 1949 drei 
Änderungsgesetze — drei Gesetze hinsichtlich der 
Freiwilligen, hinsichtlich des Bundesgrenzschutzes 
und hinsichtlich der Soldaten — und drei Rechts-
verordnungen, so werden Sie erkennen, daß mit 
diesem neuen Gesetz eine ganz große Bereinigung 
des Rechtsstoffes vorliegt und daß insbesondere 
eine Vereinfachung der Verwaltungsarbeit unter 
allen Umständen eintreten wird. Das Gesetz darf 
nicht in erster Linie als ein Gesetz angesehen wer-
den, in dem es sich nur um Gehälter der Beamten 
handelt. Es handelt sich um die Ordnung des gan-
zen öffentlichen Besoldungswesens, soweit es sich 
um Berufsbeamte, Berufssoldaten und um den 
Bundesgrenzschutz handelt. 

Insbesondere wird in diesem Gesetz die Einheit 
des öffentlichen Dienstes nach jeder Richtung, und 
zwar aus außen- und innenpolitischen und aus 
Rechtssicherheitsgründen für die Bundeswehr fest-
gehalten. 

Dieses Besoldungsgesetz ist außerdem auch eine 
wichtige Grundlage für die Aufstellung des Bun-
deshaushalts. Weiter ist es eine wichtige Grund-
lage für die Rechnungsprüfung des Bundes. Seine 
Bedeutung geht also weit über das hinaus, was 
man sich sonst im allgemeinen unter einem Besol-
dungsgesetz vorstellt. 

Das Besoldungsgesetz soll die rechtliche und wirt-
schaftliche Sicherung des Beamten im Interesse des 
öffentlichen Dienstes festlegen. Der Beamte soll 
seinen Dienst unabhängig von wirtschaftlichen und 
rechtlichen Sorgen versehen und allen nichtsach-
lichen Einflüssen entgegentreten können. Der Be-
amte soll insbesondere auch unabhängig von Gunst 
oder Ungunst und von einer mißbräuchlichen Ent-
scheidung eines Vorgesetzten sein. Das zu er-
reichen, ist der Sinn des Gesetzes. 

Das Besoldungsgesetz enthält vor allem nicht, 
wie man wiederholt geglaubt hat, eine Rangord-
nung. Die Rangordnung im öffentlichen Dienst 
liegt in den Funktionen, in der Aufgabe und in 
der Verantwortung, nicht in den Besoldungs-
gruppen. 

In allerletzter Zeit ist noch gefragt worden, in-
wieweit die Besoldungsordnung des Bundes für 
Länder und Gemeinden verbindlich ist. Sie ist es 
nicht. Was für die Länder und Gemeinden verbind-
lich ist, steht in den Rahmenvorschriften. Darüber 
hinaus ist eine Rechtsverbindlichkeit nicht gegeben. 

In der letzten Phase der Beratung des Ge-
setzentwurfs sind wiederholt Vergleiche zwischen 
den Gehältern im öffentlichen Dienst und den Ge-
hältern in der freien Wirtschaft angestellt und uns 
vorgehalten worden. Meine Damen und Herren, ein 
solcher Vergleich geht völlig fehl. Ein Vergleich 
kann nur gezogen werden, wenn man auf der 
Seite des Beamten die Gesamtheit aller Vorschrif-
ten, alle wirtschaftlichen und rechtlichen Sicherun-
gen berücksichtigt, die im Besoldungsgesetz, im 
Bundesbeamtengesetz sowie in anderen Gesetzen, 
etwa im Soldatengesetz und im Soldatenversor-
gungsgesetz, gegeben sind. Ein solcher Vergleich 
geht also, wenn er sich nur auf Gehälter, auf 
monatliche Bezüge erstreckt, völlig fehl. 

Wir können und dürfen auch nicht dem Wettbe-
werb zwischen der freien Wirtschaft, die sich in 
einer Hochkonjunktur befindet, und dem öffent

-

lichen Dienst nachgeben. Das ist unmöglich. Wer nicht 
die innere Berufung für den öffentlichen Dienst in 
sich trägt, sondern wer lediglich Gehaltsvergleiche 
anstellt, dürfte besser daran tun, auf den Eintritt 
in den öffentlichen Dienst mit allen seinen Konse-
quenzen zu verzichten. 

(Sehr wahr! in der Mitte.) 

Er soll und darf vor allem auch nicht damit rech-
nen, daß er sich, wenn er sich in der freien Wirt-
schaft seinen Vorteil gesichert hat, sei es über die 
Verbände oder über die Parteien, in späten Jahren 
durch den Eintritt in den öffentlichen Dienst noch 
eine Versorgung sichern könne. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Das Gesetz muß in seiner Gesamtheit gewürdigt 
werden. Man darf nicht nur die einzelne Vorschrift 
unter dem Gesichtspunkt betrachten: Was ist er

-

reicht worden oder was ist nicht erreicht worden? 
Dieser Gesetzentwurf stellt den Abschluß der 

großen Gesetzgebung für den öffentlichen Dienst 
seit dem Beginn des 1. Bundestages dar. Ich hebe 
nur die wichtigsten der bisherigen Gesetze hervor: 
das Bundesbeamtengesetz, das Gesetz zur Wieder-
gutmachung im öffentlichen Dienst, das Gesetz zu 
Art. 131 des Grundgesetzes, die Bundesdisziplinar-
ordnung, das Gesetz für den Bundesgrenzschutz, 
die Soldatengesetze, soweit sie dienstrechtlicher 
Art sind, und nunmehr dieses Bundesbesoldungs-
gesetz. Damit ist der Grund für das Recht des 
öffentlichen Dienstes für die nächste Zeit gelegt. 
Soweit sich noch einige Erfahrungen für Ände-
rungen ergeben werden, ist das der Aufgabe der 
nächsten Bundestage überantwortet. Aber die 
Grundlagen sind nunmehr festgelegt. 

Ich habe mich nun noch dreier Aufträge des 
Ausschusses zu entledigen. Zunächst findet sich in 
den Fachzeitschriften eine Berichterstattung, die 
den Tatsachen nicht entspricht, sondern sie ent-
stellt. Es ist von Besoldungskämpfen und von dra-
matischen Vorgängen im Bundestag und seinen 
Ausschüssen gesprochen worden. Meine Damen 
und Herren, das trifft alles nicht zu. Die Verhand-
lungen sind sehr sachlich unter voller Verantwor-
tung aller in den Ausschüssen beteiligten Kreise 
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geführt worden. Es wäre zweckmäßig gewesen, 
sachliche Berichte zu bringen und, wenn man schon 
an Parteien oder Persönlichkeiten herantritt, dann 
auch die Motive und das Verantwortungsbewußt-
sein darzustellen, aus denen heraus Abstimmungen 
erfolgt sind. 

Das Zweite, das ich hier im Auftrag des Aus-
schusses zum Ausdruck bringen soll, ist die Bitte 
an die Bundesregierung, die Vorschußzahlungen 
auf Grund der endgültigen Beschlüsse des Bundes-
tages und des Bundesrates so vorzubereiten — was 
anscheinend auch der Fall ist —, daß die Über-
leitung von den Beamten abgewartet werden kann. 

In dritter Linie habe ich im Auftrage des Aus-
schusses auszusprechen den Dank an die Bundes-
ministerien, an alle Beamten, die uns hier unter-
stützt haben, auch an die beteiligten Beamten des 
Bundestages, aber auch an die Ländervertreter und 
alle Sachverständigen, die uns in der Förderung 
dieses Gesetzentwurfs unterstützt haben. Das Ge-
setz ist eine Gemeinschaftsarbeit aller, bis zur Er-
stattung des ausführlichen Berichts. 

Nachdem ich mich dieser drei Aufträge entledigt 
habe, bitte ich um die Annahme des Gesetzent-
wurfs. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten in  die zweite Beratung ein. Ich rufe 
auf § 1. Wird das Wort gewünscht? — Das isst nicht 
der Fall. Dann kann ich gleich weiter aufrufen § 2, 
— § 3 — und § 4.—Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer den aufgerufenen Paragraphen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

ich rufe auf § 5, zugleich mit den Änderungsan-
trägen Umdruck 1221 Ziffern 1 und 2, Umdruck 1214 
Ziffern 1, 2 und 3 und Umdruck 1205 Ziffern 1 
und 2. 

Wird zur Begründung der Anträge das Wort ge-
wünscht? — Das Wort hat der Abgeordnete Matz-
ner. 

Matzner (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Ent wurf eines 
neuen Besoldungsgesetzes, der Ihnen heute zur 
endgültigen Beratung und Verabschiedung vorliegt, 
wurde Monate hindurch im Ausschuß für Beamten-
recht gründlich beraten. Es ist nicht zuviel gesagt, 
wenn ich der Meinung Ausdruck gebe, daß dieser 
Entwurf  in  vielen kleineren und auch größeren Be-
langen einen guten Schritt nach vorwärts bedeu-
tet. Es ist auch nicht abzustreiten, daß er für den 
betroffenen Personenkreis in vielfacher Hinsicht 
Verbesserungen bringt. Ebenso richtig ist aber, daß 
manche Wünsche nicht erfüllt sind und manches be-
rechtigte Anliegen bei den Beratungen keine Mehr-
heit gefunden hat. Meine Fraktion sieht aber im 
Interesse der schnellen Verabschiedung des Ge-
setzes bewußt von den Anträgen ab, die sich um 
diese unerfüllten Dinge drehen. Wir verzichten 
darauf, diese Fragen heute noch einmal anzuschnei-
den, behalten uns aber vor, in der weiteren gesetz-
geberischen Arbeit darauf zurückzukommen. 

Der Ihnen vorliegende Antrag ist aber eine be-
rechtigte Ausnahme, weil die Lösung dieses Pro-
blems nach Meinung meiner Fraktion keinen Auf

-

schub verträgt. Es handelt sich um die Beamten des 
technischen Dienstes. Die  hier  vorgeschlagene Strei-
chung bedeutet — auf einen einfachen Nenner ge-
bracht — nicht mehr und nicht weniger, als daß 
die technischen Beamten des mittleren und geho-
benen Dienstes ihren Dienst nicht in der Eingangs-
stufe ihrer Laufbahn, sondern in der ersten Beför-
derungsstufe beginnen. 

Ich sehe von längeren Ausführungen zur Begrün-
dung dieses Anliegens ab. Ich kann das deswegen 
mit gutem Gewissen tun, weil ich glaube, daß kei-
ner in diesem Hause ist, der sich nicht schon mit 
dieser Frage beschäftigt hat, der nicht weiß, was 
hinsichtlich der Ausbildung und Verwendung die-
ser Menschen und überhaupt hinsichtlich des tech-
nischen Dienstes nachzuholen ist. In dieser Hoff-
nung werde ich dadurch bestärkt, daß der 1. Deut-
sche Bundestag schon vor Jahren, und zwar am 
18. Juli 1952, eine Entschließung angenommen hat, 
in der er gesagt hat, daß in  der  endgültigen Be-
soldungsreform der Bedeutung des technischen 
Dienstes Rechnung zu tragen ist. Vor fünf Jahren! 
Ich glaube, wir haben die Verpflichtung, diesen 
Wunsch heute zu verwirklichen. Der Entwurf er-
füllt dieses Anliegen nicht oder, wie man vielleicht 
einschränkend sagen kann, nur in bescheidenem 
Maße. 

Meine Damen und Herren, Sie sind heute aufge-
rufen, dem Wunsch des 1. Deutschen Bundestages 
und dieser Entschließung Rechnung zu tragen. Ich 
bitte Sie um Annahme. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird zur Begründung 
der Änderungsanträge weiterhin das Wort  ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Leitow! 

leitow (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Freunde aus meiner 
Fraktion haben auf Umdruck 1214 einen Ände

-

rungsantrag vorgelegt, der uns sehr am Herzen 
liegt. Anläßlich der Beratung des Haushaltsplans 
vor einigen Wochen lag Ihnen, ebenfalls von der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, ein An-
trag vor, für den Schulhausbau 250 Millionen DM 
zu bewilligen. Dieser Antrag wurde damals abge-
lehnt. Alle Mitglieder ,des Hauses waren sich aber 
in dem ,einen Punkte einig, daß etwas getan wer-
den müsse, um die Schulnot unseres Landes zu be-
seitigen. Wir waren uns weiter in der Feststellung 
einig, daß es eine Schulnot überhaupt gibt. Ich 
möchte sagen, daß der Ausdruck „Schulnot" schon 
gar nicht mehr die Schulsituation kennzeichnet, 
sondern daß man von einem Schulchaos sprechen 
kann. 

Dieses Schulchaos hat verschiedene Ursachen. 
Eine Ursache wurde damals in dem Änderungs-
antrag zum Haushaltsplan angesprochen, eine 
zweite Ursache wird jetzt in diesem Antrag Um-
druck 1214 angesprochen. 

Der Bund hat in dem jetzt vorliegenden Besol-
dungsgesetz erstmalig auch Lehrer aufgenommen, 
die zukünftig an den Bundeswehrfachschulen un-
terrichten werden. Er schafft damit in gewisser 
Weise ein Präjudiz für die Länder. Der Beweis da-
für ist schon anzutreten; denn auf Grund dieses 
Entwurfs haben bereits einige Länder für die Leh-
rer andere Einstufungen vorgenommen, als sie vor-
her vorsahen. Es sind keine Verbesserungen ge- 
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wesen, weil der Entwurf des Bundesbesoldungs-
gesetzes den berechtigten Besoldungsforderungen 
dieser Beamtengruppe nicht Rechnung trägt. 

Wir haben zu der Besoldungsgruppe A 11 den 
Antrag gestellt, den Fachschuloberlehrer in dieser 
Gruppe zu streichen, weil der Fachschuloberlehrer

-

nach unserer Auffassung mindestens nach A 12 be-
soldet werden muß. Warum? Wir werden an den 
künftigen Bundeswehrfachschulen Lehrer haben 
— wenn Sie die Vorlage der Regierung in dieser 
Form annehmen —, die in der Parallelklasse un-
terrichten und dann im Vergleich zu anderen Klas-
senlehrern, die als Studienräte oder Oberstudien-
räte nach A 13 oder A 14 eingestuft sind, eine Ge-
haltsdiskrepanz von 370 DM monatlich haben, und 
das für eine Arbeit, die doch gleichwertig ist, die 
sogar gleichartig ist. Man kann also nicht mit gu-
tem Recht sagen: Wenn der Bundesfachschulober-
lehrer in A 11 besoldet ist, dann muß er in A 11 
bleiben, weil das seiner Vorbildung entspricht. 
Man muß diese Dinge auch ein wenig von der Lei-
stung her sehen, und dann kommt man zu einem 
anderen Resultat. 

Ich möchte Sie herzlich bitten, daß wir nach der 
vorhergegangenen Aussprache jetzt über alle Par-
teien hinweg eine Entscheidung treffen, die sich 
für die deutsche Schule segensreich auswirkt, für 
ein Anliegen also, das uns, so glaube ich sagen 
zu dürfen, alle verbindet. 

Wir sind weiter der Meinung, daß die Fußno-
ten 1 und 2 in dem vorliegenden Entwurf des 
Ausschusses gestrichen werden sollten. Das beinhal-
tet, daß die Diplom-Handelslehrer beispielsweise, 
die bereits in vielen Ländern nach der alten De-
soldungsgruppe 2 c 2, also A 13, besoldet wer-
den, den Studienräten gleichgestellt werden. Heute 
ist es bereits so, daß an den Wirtschaftsoberschu-
len der Bundesrepublik, die in den verschiedenen 
Ländern bestehen, Diplom-Handelslehrer und Stu-
dienräte gemeinsam unterrichten. Es ist also un-
erfindlich, wieso ein Lehrer, der beispielsweise in 
einer Klasse dieser Schule Deutsch und meinet-
wegen Religion unterrichtet, besser besoldet wird 
— weil er Studienrat ist — als ein Diplomhan-
delslehrer, der in der gleichen Klasse in Wirt-
schaftsgeographie oder Betriebswirtschaftslehre un-
terrichtet, der ebenfalls ein achtsemestriges Stu-
dium nachweist und nur, weil er das sogenannte 
zweite Staatsexamen nicht hat, um monatlich über 
80 DM schlechter gestellt werden soll. Ich glaube, 
das läßt sich nicht vereinbaren. Wir haben es 
hier in jedem Fall mit vollakademischen Lehrkräf-
ten zu tun, die man auch von der Vorbildung her 
und vom Leistungsprinzip aus gleichbehandeln 
muß. 

Wir waren weiter der Meinung, daß der Stu-
dienrat, dessen Ausbildungsgang Ihnen bekannt 
ist, mit dem Richter gleichzusetzen sei. Das bein-
haltet, daß wir die Fußnote 1 in der Besoldungs-
gruppe 13 auch auf die Diplom-Handelslehrer aus-
gedehnt wissen möchten und vor allem auf den 
Studienrat, d. h. Umstufung mit der 9. Dienstalters-
stufe nach A 14. Hier gibt es eigentlich gar nichts 
zu sagen. Der Studienrat - ich betonte es bereits 

hat die gleiche Ausbildung wie der Richter; er 
ist Vollakademiker. Er hat keine Aufstiegsmöglich-
keiten — wenn man von der geringen Zahl der 
Oberstudienratsstellen absieht — ebenso wie der 
Richter und müßte wie der Richter behandelt wer-
den. 

Ich bin der Meinung, daß wir hier heute etwas 
tun können, um entscheidend dazu beizutragen, 
für die deutsche Schule Mißstände zu beseitigen. 
Sie betonten, als Sie die 250 Millionen DM für den 
Schulbau ablehnten, daß Sie nicht in die Kultur-
autonomie der Länder eingreifen wollten. Mit die-
ser Vorlage greifen Sie aber doch indirekt in diese 
Kulturautonomie der Länder ein. Sie haben sich 
zu überlegen, ob dieses Eingreifen zum Segen oder 
zum Unsegen der deutschen Schule gereichen wird. 
Sie haben weiter die Möglichkeit, durch die An-
nahme unseres Änderungsantrags auf Umdruck 
1214 einen positiven Anfang zu setzen. Gehen Sie 
diesen ersten Schritt und beseitigen Sie mit der 
Annahme dieses Antrags das Schulchaos wenig-
stens in einer ersten Form! 

Ich möchte Ihnen noch eines sagen. Die Einstu-
fung der Lehrer, wie sie hier vorgesehen ist, lockt 
zu einem kleinen Vergleich, der Sie, so glaube ich, 
wenn Sie wirklich das deutsche Schulwesen zu 
Ihrem — ich möchte einmal sagen — ernsten An-
liegen machen, sehr nachdenklich stimmen wird, 
so daß Sie nicht umhin können, unseren Ände-
rungsantrag anzunehmen. Die sozialdemokratischen 
Abgeordneten im Beamtenrechtsausschuß haben 
sich sehr scharf dafür eingesetzt, daß die Besol-
dung für die Soldaten annehmbar gestaltet wird. 
Wir haben aus vollem Herzen zugestimmt, als für 
die Unteroffiziere die Möglichkeit geschaffen 
wurde, nach der Besoldungsgruppe A 9 und A 10 
zu kommen, also in die Inspektoren- oder Oberin-
spektorengruppe. 

Sosehr wir diese Regelung unterstützt und begrüßt 
haben, möchten wir darauf hinweisen daß die Ab-
lehnung unseres Änderungantrags bedeuten würde, 
daß in Zukunft der Lehrer der Volksschule, der 
sein Abitur hat und sechs Semester einer pädago-
gischen Hochschule absolviert hat. der mit fünfund-
zwanzig Jahren planmäßig angestellt werden kann, 
im Diensteinkommen und im Lebenseinkommen 
dem Oberstabsfeldwebel der neuen Bundeswehr 
gleichzusetzen ist. Sie können durch die Annahme 
unseres Änderungsantrags einen Weg gehen, der 
auch eine entsprechende gerechte Einstufung der 
Lehrer in den Ländern ermöglicht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wer wünscht zur Be-
gründung des Änderungsantrags Umdruck 1205 
das Wort? — Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Hubert! 

Frau Dr. Hubert  (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte Si('  um die An-
nahme des Antrags 1205 bitten. Er geht dahin, daß 
in der Besoldungsgruppe 13 die Bezeichnungen 
„Oberstabsarzt", „Ober. stabsanotheker" usw. ge-
strichen und diese dafür in die Gruppe 14 einge-
fügt werden. Zur Zeit sind Stabsärzte und Ober-
stabsärzte in derselben Besoldungsgruppe. Was be-
deutet das? Das bedeutet. daß die Truppenärzte 
ihr ganzes Leben hindurch, bis zum 60. Lebens-
jahr. in derselben Besoldungsgruppe, d. h. in der 
Stellung eines Regierungsrats bleiben. Die große 
Masse der Ärzte in der Bundeswehr — die Zahl 
wird sich nachher. wenn die Endplanung vorliegt, 
auf etwa 2000 belaufen — hat als Aufstiegsmög-
lichkeit nur einen ganz schmalen Kegel der Ober-
feldärzte. Die Oberfeldärzte besetzen aber im we-
sentlichen die Stellen der Abteilungsleiter an den 
Lazaretten: dafür kommt der Truppenarzt im all-
gemeinen nicht in Frage. Es gibt dann noch einige 
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zusätzl iche Stellen in der höheren Laufbahn des 
Sanitätswesens. Es ist darum kein Wunder, wenn 
die Bundeswehr zur Zeit für die Stellen der Trup-
penärzte keine befähigten Ärzte bekommt; denn 
jeder junge Arzt möchte natürlich eine Aufstiegs-
möglichkeit haben. Ältere, schon in der Praxis tä-
tige Ärzte sind nicht bereit, ihr ganzes Leben auf 
einer Regierungsratsstelle zuzubringen, ohne je die 
Möglichkeit zu haben, einmal zum Oberregierungs-
rat aufzusteigen. 

Für die Zukunft sind wegen der viel größeren 
Aufgaben, die das Sanitätswesen heute hat, für jedes 
Bataillon zwei Truppenärzte vorgesehen. Zur Zeit 
haben wir aber nicht einmal einen Arzt bei jedem 
Bataillon, weil nicht genügend Meldungen von 
qualifizierten Bewerbern vorliegen. 

Aus diesen Gründen bitten wir Sie, den Ände-
rungsantrag Umdruck 1205 anzunehmen. Die An-
nahme des Antrags hätte zur Folge, daß der be-
treffende Arzt in Zukunft nach etlichen Jahren 
als Stabsarzt nicht nur die Bezeichnung und die 
entsprechenden Dienstabzeichen des Oberstabsarztes 
erhält, sondern auch in die Gehaltsgruppe der 
Oberregierungsräte aufrückt und daß die Ober-
feldärzte — es handelt sich, wie gesagt, nur um 
die schmale Gruppe derjenigen, die nachher Leiter 
von Krankenhausabteilungen werden — in die Be-
soldungsgruppe 15 aufrücken. 

Dieser Antrag ist von einer Reihe von Frak-
tionen eingebracht worden. Ich hoffe sehr, daß ihm 
auch die Damen und Herren der CDU zustimmen 
werden. Es ist alles etwas schnell gegangen, so daß 
kein interfraktioneller Antrag mehr zustande kam. 
Ich hoffe aber sehr auch auf Ihre Zustimmung. Ich 
glaube nämlich, daß dem Anliegen entsprochen 
werden muß, damit wir uns nicht eines Tages, 
wenn einmal bei der Truppe auf gesundheitlichem 
Gebiet Schaden eintreten sollte, sagen müssen: 
Hätten wir doch rechtzeitig vorgesorgt und recht-
zeitig die genügende Anzahl qualifizierter Ärzte 
eingesetzt! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär des Bundesministe-
riums der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf zu den Anträgen in der Rei-
henfolge der Begründungen sprechen. 

Zunächst zum Antrag Umdruck 1221! Gegen die-
sen Antrag bestehen erhebliche Bedenken. Die Be-
amten des technischen Dienstes würden bei seiner 
Annahme im Gegensatz zu den Beamten aller übri-
gen Laufbahnen im mittleren Dienst in der Sekre-
tärsgruppe, im gehobenen Dienst in der Ober-
inspektorsgruppe beginnen und auch in den Beför-
derungsgruppen jeweils eine Gruppe höher stehen 
als die übrigen Beamten. Dagegen sprechen erheb-
liche laufbahnrechtliche Gründe. Während sich 
alle Laufbahnen nach der vom Ausschuß beschlos-
senen Fassung grundsätzlich auf vier Besoldungs-
gruppen erstrecken sollen — eine Eingangs- und 
drei Beförderungsgruppen—, würden wir bei An-
nahme des Antrags im mittleren und im gehobe-
nen technischen Dienst nur je drei Besoldungs-
gruppen — eine Eingangs- und zwei Beförderungs-
gruppen — zur Verfügunghaben. Ein ständiger 
Druck auf Einrichtung einer dritten Beförderungs-

gruppe, die dann in die nächst höhere Laufbahn 
übergreifen würde, wäre zu erwarten. 

Ferner stehen bei vielen Verwaltungen, insbe-
sondere bei den Verkehrsverwaltungen, bei denen 
sich ja die Hauptmasse der technischen Beamten 
befindet, den technischen Dienstposten zahlreiche 
Dienstposten des Betriebsdienstes gegenüber, die 
ihnen nach Schwierigkeit und Bedeutung für den 
Betriebsablauf völlig gleichwertig sind, die aber 
von Nichttechnikern wahrgenommen werden. Diese 
Dienstposten könnten in der Bewertung nicht ohne 
schwerste Beunruhigung des Gesamtpersonals 
plötzlich hinter den ihnen bisher gleichbewerteten 
technischen Dienstposten zurückgelassen werden. 

Die Ermittlungen bei der eingehenden Dienst-
postenbewertung der Verkehrsverwaltung, auch 
die vom Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit 
in der Verwaltung vorgenommenen großen Be-
triebsprüfungen haben zudem bestätigt, daß bei 
Bahn und Post zahlreiche Dienstposten des tech-
nischen Dienstes vorhanden sind, die nach Schwie-
rigkeit und Bedeutung der Aufgaben einwandfrei 
den Eingangsgruppen A 5 und A 9 zuzuweisen 
sind, bei der Bewertung mit A 6 und A 10 also 
überbewertet wären. Der Bedeutung des tech-
nischen Dienstes kann daher nach Auffassung aller 
Ressorts, insbesondere auch der Verkehrsverwal-
tungen, nicht durch Wegfall der Eingangsgruppen 
A 5 und A 9 Rechnung getragen werden. Im mitt-
leren technischen Dienst erscheint als sachlich ver-
tretbarer Weg neben der in der Ausschußfassung 
des  Entwurfs vorgesehenen Zulage für die tech-
nischen Beamten in A 6 die  Berücksichtigung der 
Besonderheiten des technischen Dienstes beim Auf-
bau des Stellenplans, also im sogenannten Stellen-
kegel. Im gehobenen Dienst, bei dem der Ausbil-
dungsweg des Technikers meist länger ist als der  
des entsprechenden Verwaltungsbeamten, trägt die 
Vorlage des Ausschusses dem schon durch eine 
Zulage von 40 DM in der  Eingangsgruppe A 9 für 
technische Beamte und Soldaten Rechnung, die 
neben der Laufbahnprüfung die Abschlußprüfung 
einer höheren technischen Lehranstalt nachweisen 
müssen. 

(Abg. Matzner: Das stand aber nicht im 
Regierungsentwurf, das hat der Ausschuß 

erst erkämpfen müssen!) 

Ich habe nicht behauptet, daß das vorher schon 
in der Regierungsvorlage stand. 

(Zuruf von der SPD: Was sagt denn die 
Bundespost zu dieser Frage?) 

Ich wollte Ihnen gerade einmal sagen, was die 
Sache kostet. Wenn Ihr Antrag angenommen würde, 
würde gegenüber der Ausschußregelung ein Mehr-
aufwand entstehen beim Bund von 1,5 Millionen 
DM, bei ,der Post von 13 Millionen DM, bei der 
Bahn von 38 Millionen DM, also nur bei Bund, 
Post und Bahn von zusammen 52,5 Millionen DM. 
Es  besteht die Gefahr, daß bei der Finanzlage der 
Bahn der Bund einspringen muß. Da  aber  Dek-
kungsmöglichkeiten beim Bund für Beträge in die-
ser Größenordnung nicht vorhanden sind, müßte 
bei Annahme Ihres Antrages geprüft werden, ob 
die Vorlage nicht nach § 96 (neu) der Geschäfts-
ordnung dem Haushaltsausschuß überwiesen wer-
den müßte, was angesichts der Geschäftslage des 
Hohen Hauses sicher unerwünscht sein würde. 

Nun zum Antrag Umdruck 1214! Der Antrag ist 
im Ausschuß mit Mehrheit abgelehnt worden. Die 
in der Ausschußvorlage vorgesehene Einstufung 
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der Fachschuloberlehrer bei der Bundeswehr ent-
spricht der von den Ländern in Aussicht genom-
menen Einstufung gleichzuwertender Lehrkräfte 
im Landesdienst. Wenn also Ihr Antrag angenom-
men würde, würden die Landesgesetzgeber in 
einem für sie sehr bedeutsamen Punkt präjudiziert 
werden. Es besteht dann die Gefahr, daß bei der 
Beratung dieses Gesetzes im Bundesrat der Ver-
mittlungsausschuß angerufen wird. Ich glaube, 
man sollte sich bemühen, auch das zu vermeiden, 
damit jetzt, fast  am  Ende der Session, eine weitere 
Verzögerung vermieden wind. 

Was die Einstufung der Fachschuloberlehrer be-
trifft, die gleichzeitig Diplomhandelslehrer oder 
Diplomingenieure sind, so mußte vorerst dafür 
noch A 12 vorgesehen werden, weil in einer Reihe 
von Ländern für Diplomhandelslehrer und Diplom-
ingenieure noch kein Referendariat mit zweiter 
Staatsprüfung vorgesehen ist. Es ist aber protokol-
larisch festgelegt, daß Lehrkräfte mit der Qualifi-
kation als Diplomhandelslehrer oder Diplominge-
nieure dann als Studienräte in der Gruppe A 13 
ihren Eingang finden, wenn für sie nach Landes-
recht laufbahnmäßig ein Referendariat und die 
zweite Staatsprüfung vorgeschrieben waren. 

Es ist nun unter Ziffer 3 Ihres Antrags noch an-
geregt, die Fußnote 1 solle auch für die Lehrkräfte 
dieser Besoldungsgruppe gelten. Das ist die Son-
derregelung für die Richter, die im allgemeinen 
Einverständnis und nach sehr schwierigen Ver-
handlungen deshalb vorgesehen ist, weil die be-
sondere Stellung der Richter und die Gerichtsorga-
nisation bei den Richtern eine Verbesserung durch 
die Haushaltsstellenpläne und den Stellenkegel 
nicht zuläßt. Nun hat der Herr Redner bei der Be-
gründung des Antrags gesagt, die Studienräte 
könnten mit Recht verlangen, den Richtern gleich-
gestellt zu werden. Ich glaube, wenn man das den 
Studienräten zubilligt, müßte es auch den Regie-
rungsräten der inneren und Finanzverwaltung, den 
Bundesbahn- und Posträten zugebilligt werden. 
Dann hätte keiner dieser Berufsstände etwas Be-
sonderes davon, aber die Sonderstellung, die sich 
aus der Stellung der Richter und der  Gerichtsorga-
nisation ergibt und nur deshalb den Richtern zu-
gebilligt ist, würde wegfallen. Es würde sich die 
sehr schwierige Frage ergeben, inwieweit auf einem 
anderen Wege, den wir nicht sehen, der Sonder-
situation bei den Richtern Rechnung getragen wer-
den könnte. 

(Abg. Matzner: Die anderen haben aber 
Aufstiegsmöglichkeiten!) 

— Dafür kann im Stellenplan und mit Hilfe des 
Stellenkegels gesorgt werden. Bei den Richtern ist 
das nicht möglich, weil die Gerichtsorganisation 
mit Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgerichten 
und dem höchsten Bundesgericht es nicht zuläßt. 
Hier ist eine absolute Sonderlage gegeben. Das 
ist aber auch vorn Ausschuß und von allen Ressorts 
anerkannt worden. 

(Zuruf von der SPD: Bei den Lehrern ist 
es genauso!) 

- Der Ausschuß ist in der Mehrheit anderer An-
sicht gewesen, und ich möchte das nachdrücklich 
unterstützen. 

Ich komme nun zu Umdruck 1205 betreffend die 
Stabsärzte und Oberstabsärzte. Sie sind in der 
Ausschußvorlage gemeinsam in die Gruppe A 13 
eingestuft worden, weil sie gleiche ärztliche Auf-
gaben zu erfüllen haben. Die Erfüllung dieser Auf

-

gaben setzt ein abgeschlossenes akademisches Stu-
dium und die auch sonst erforderliche Approba-
tionszeit voraus. Für Staatsdiener mit abgeschlos-
sener akademischer Vorbildung und 1. und 2. 
Staatsprüfung ist allgemein die Gruppe A 13 als 
Eingangsgruppe vorgesehen. Der junge Arzt mit 
abgeschlossener Ausbildung und Approbation tritt 
als Stabsarzt ein und wird nach entsprechender 
militärischer Schulung zum Oberstabsarzt ernannt. 
Der Wechsel der Dienstgradbezeichnung entspricht 
also dem Wechsel der Amtsbezeichnung vom As-
sessor zum Regierungsrat. 

(Abg. Frau Dr. Hubert: Stimmt nicht!) 

Zu Ziffer 2! Der Antrag zu Ziffer 2 zieht Folge-
rungen aus dem Antrag zu Ziffer 1. Die mit ihm 
bezweckte Höherstufung der Oberfeldärzte würde 
auch zu militärischen Unzuträglichkeiten führen, 
weil der Oberfeldarzt dann höher eingestuft wäre 
als der Oberstleutnant, der in vielen Fällen sein 
zuständiger militärischer Vorgesetzter sein wird. 
Die Anträge in Ziffer 1 und 2 entspringen der Be-
sorgnis, daß für Militärärzte in der Bundeswehr 
keine ausreichen den Beförderungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden könnten. Wir halten diese Be-
sorgnis für unbegründet. In den Haushaltsverhand-
lungen mit dem Herrn Bundesminister für Vertei-
digung ist bereits in Aussicht genommen, für den 
ärztlichen Dienst der Bundeswehr einen ähnlichen 
Stellenkegel zu schaffen, wie er im höheren Dienst 
der sonstigen Verwaltungszweige üblich ist.  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren! Nachdem die drei Anträge begründet worden 
sind und die Regierung dazu Stellung genommen 
hat, können wir in einer Generaldebatte zu den An-
trägen sprechen, wir können sie aber auch einzeln 
behandeln und dann abstimmen, was wahrschein-
lich zweckmäßiger ist, zumal da die Beratungen 
doch durch die Mittagspause unterbrochen werden. 

(Zustimmung.) 

— Da Sie derselben Meinung sind, diskutieren wir 
jetzt über Umdruck 1221, Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD. Er ist bereits begründet. Ich 
muß Sie bitten, die Redner hierher zu melden, weil 
ich nicht weiß, wer zu ,den einzelnen Anträgen 
sprechen will.  

Herr Abgeordneter Brück! 

Brück (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte zu dem Änderungsantrag 
auf Umdruck 1221 der SPD-Fraktion Stellung 
nehmen. Bevor ich mich aber, insbesondere zu den 
Ausführungen des Herrn Kollegen Matzner, 
äußere, gestatten Sie  mir  einige wenige  Vorbemer-
kungen. Mit mir sind meine politischen Freunde 
der Meinung, daß in allen Verwaltungen, in allen 
Dienstzweigen, ganz gleich welcher Fachrichtung, 
die Aufgaben in einer funktionellen Abhängigkeit 
voneinander stehen. Wir sind weiter der Meinung, 
daß im öffentlichen Dienst als einer der wichtigsten 
Faktoren immer und zu aller  Zeit das Leistungs-
prinzip gelten muß. Weiter scheint es uns eine 
wichtige Aufgabe der Dienstherren zu sein, gleiche 
Leistungen auch gleich gerecht zu behandeln und 
zu beurteilen. 

Der Kollege Matzner hat soeben den Änderungs-
antrag auf Umdruck 1221 begründet  und gesagt, 
daß nach seiner und seiner Freunde Meinung diese 
berechtigten Ausnahmen, wie er es nannte, durch- 
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aus gemacht werden könnten. Er meinte, daß der 
Entschließung des 1. Deutschen Bundestags — — 

(Abg. Dr. Ratzel: Und des zweiten!) 

- der Entschließung des 1. Deutschen Bundes-
tags! — — 

(Abg. Dr. Ratzel: Und des zweiten!) 

— Entschuldigen Sie, Herr Dr. Ratzel, melden Sie 
sich doch nachher dazu; ich habe den Herrn Matz-
ner auch ruhig angehört! Auf den 1. Deutschen 
Bundestag hat Herr Matzner Bezug genommen; 
Herr Matzner, es  war  nicht vom 2. Deutschen Bun-
destag die Rede. 

(Abg. Dr. Ratzel: Ich werde mir doch einen 
Zwischenruf erlauben dürfen!) 

— Das habe ich Ihnen ja nicht verboten; ich habe 
nur gesagt, daß Herr Matzner vom 1. Deutschen 
Bundestag gesprochen hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Ratzel.) 

— Herr Ratzel, ich habe Sie bisher immer in Ruhe 
angehört; hören Sie mich doch auch einmal an! 

(Zuruf von der SPD: Warum regen Sie 
sich so auf?) 

— Nein, das hat mit Aufregung nichts zu tun; ich 
weiß nicht, wer von uns beiden der Aufgeregtere 
ist. 

(Zuruf von der SPD: Na, Sie natürlich!) 

— Nein! — Und wenn der Herr Kollege Matzner 
nur von der Entschließung des 1. Deutschen Bun-
destages hier gesprochen und dann gesagt hat, die-
ser Entwurf erfülle dieses Anliegen nur in beschei-
denem Maße, 

(Abg. Matzner: Natürlich!) 

so sind wir etwas anderer Meinung. Ich darf dazu 
folgendes sagen, zuerst zu der Ziffer 1. 

(Zuruf des Abg. Matzner.) 

— Herr Kollege Matzner, gestern im Ausschuß 
haben Sie um Ruhe gebeten; wir kamen sofort 
Ihrem Wunsche nach. 

(Abg. Matzner: Ich habe nur gesagt, — —!) 

- Herr Matzner, wir hören sonst gerne auf Leh-
rer, aber lassen Sie uns doch bitte auch einmal 
sprechen! 

Ich möchte zuerst zu der Ziffer 1 des Um-
drucks 1221 Stellung nehmen. Herr Matzner hat 
gesagt — es wurde auch bereits von Herrn Staats-
sekretär Hartmann ausgeführt —, daß im tech-
nischen Dienst, wenn dieser Antrag angenommen 
wird, grundsätzlich die bisher vorgesehene Ein-
gangsstufe gestrichen wird. Dazu darf ich folgendes 
sagen: in der 115. Sitzung dies  Ausschusses für Be-
amtenrecht habe ich den Antrag gestellt, daß im 
mittleren Dienst genau wie im einfachen, im ge-
hobenen und im höheren Dienst generell das 
Vierersystem eingeführt wird. Es soil abweichend 
von der bisherigen Regelung, wo es den Assisten-
ten, den Sekretär und den Obersekretär sowie den 
Werkführer, den Werkmeister und den Oberwerk-
meister gab, in Zukunft auch einen Hauptsekretär 
und einen Hauptwerkmeister geben. Ich habe da-
mals bei der Begründung dieses Antrags immer 
wieder mit Nachdruck betont, daß das Leistungs-
prinzip unter allen Umständen aufrechterhalten 
werden muß und daß das für uns im öffentlichen 
Dienst unabdingbar ist. Dieser Antrag ist damals 
einstimmig angenommen worden. Wir glauben, daß 

damit einem echten Anliegen Rechnung getragen 
worden  ist.  Später hat sich der Ausschuß, wie so-
eben bereits ausgeführt worden ist, zusätzlich ent-
schlossen, bei der ersten Beförderungsstufe mit 
Rücksicht auf die Leute der Deutchen Bundespost 
die bewußten 20 DM zu gewähren. Das hatte so-
fort eine Kettenreaktion im Gefolge. 

Der Ausschuß hat weiter eine Empfehlung aus-
gesprochen, und die Bundesregierung hat durch 
ihre Vertreter diesem Entschließungsantrag zuge-
stimmt. Sie finden diesen Entschließungsantrag auf 
der ersten Seite. Herr Präsident, ich darf mit Ihrer 
Genehmigung vielleicht diesen Entschließungsan-
trag vorlesen: 

Der 'Deutsche Bundestag hat die Eingruppie-
rung des mittleren technischen Dienstes in der 
Erwartung beschlossen, daß den Besonderhei-
ten dieses Dienstes in den Stellenplänen durch 
eine wesentliche Vermehrung der Beförde-
rungsdienststellen Rechnung getragen wird, 
daß insbesondere die Stellen der ersten Beför-
derungsgruppe mindestens doppelt so hoch an-
gesetzt werden wie die der Eingangsgruppe 
und daß die übrigen Stellen etwa im Verhält-
nis von drei zu zwei auf die Besoldungsgrup-
pen A 7 und A 8 aufgeteilt werden. 

Herr Staatssekretär Hartmann hat soeben bereits 
auf die großen Verwaltungen hingewiesen und er-
klärt, daß man nicht in jedem Falle eine Unter-
scheidung treffen könne, ob das rein technischer 
Dienst oder anderer Dienst sei. Gehen Sie doch 
bitte mal auf ein großes Stellwerk! Dort sitzt als 
Fahrdienstleiter ein Assistent oder ein Sekretär. 
Gehen Sie  in einen großen Verschiebebahnhof! Der 
Aufsichtsbeamte ist ein Nichttechniker genau wie 
der Fahrdienstleiter. Versuchen Sie einmal allen 
Ernstes, denen klarzumachen, daß sie anders be-
handelt werden sollen als ihre technischen Kolle-
gen. Das ist ein Unternehmen, das Ihnen nicht 
recht gelingen wird. 

Der Beamtenrechtsausschuß hat im 1. Deutschen 
Bundestag jene Fahrt nach Süddeutschland ge-
macht und dort ein großes elektrisches Stellwerk 
besucht. Der von mir so sehr geschätzte Herr Vor-
sitzende des Beamtenrechtsausschusses, Herr Dr. 
Kleindinst, hat mir mit großer Begeisterung von 
der Aufgabe dieser Leute erzählt und war ganz ent-
geistert, als ich ihm erklärte: Aber das waren aus-
gerechnet Nichttechniker. Der Herr Vorsitzende 
wird mir das bestätigen. Das ist also sehr schwer. 

Wir glauben, daß durch das, was jetzt geschehen 
ist, die Dinge in etwa befriedigend geregelt sind. 

Auch zu Ziffer 2 des Änderungsantrags Um-
druck 1221 ist zu sagen, daß die Dinge sachlich 
und ruhig gesehen werden müssen. Wir haben uns 
entschlossen, diese 40 DM bei A 9 für den techni-
schen Dienst zu geben, weil wir einen Ausgleich 
für die etwas längere Zeit geben wollten, bevor 
der Betreffende angestellt wird. Wir haben dar-
über hin und her diskutiert. Man kann geteilter 
Auffassung sein, ob dieser Zeitraum ein halbes 
Jahr, ein dreiviertel Jahr, ein Jahr oder anderthalb 
Jahre beträgt. Diese 40 DM sollen hier den Aus-
gleich herstellen. 

Auf diesem Gebiet wird immerhin auch schon 
einiges getan. Die größte Verwaltung, die Deutsche 
Bundesbahn, bezahlt heute z. B. einem jungen 
Mann, der auf einer Schule ist und Techniker wer-
den will, schon 75 DM im Monat, wenn er ledig 
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ist und im Elternhaus wohnt, sogar 150 DM, wenn 
er außerhalb des Elternhauses wohnt, und, wenn 
er verheiratet ist, gar 180 DM. Sie gibt ihm dann 
noch einen Semesterzuschuß in Höhe von 250 DM. 
Das dürfte ja auch etwas sein. 

Auch hier muß ich — verzeihen Sie mir bitte — 
zur Verdeutlichung ein Beispiel bilden. Stellen Sie 
sich vier große Dienststellen irgendwo bei der 
Bahn vor, sei es in Köln oder in Koblenz, Mainz, 
Frankfurt oder München. Dort haben Sie einen 
Bahnhof und eine Güterabfertigung sowie eine 
Bahnmeisterei und ein Betriebswerk. Alles das sind 
Oberinspektoren- oder Amtmannposten. Machen 
Sie bitte mal dem Bahnhofsvorsteher und dem 
Güterabfertigungsvorsteher klar, daß der Bahn-
betriebswerksvorsteher und der Bahnmeister bes-
ser bezahlt werden müssen, nur weil sie Techniker 
sind! Dann werden Ihnen diese Kollegen sagen: 
Gut, wenn das so wichtig und so bedeutsam ist — 
ich will das im Augenblick gar nicht in Frage stel-
len —, dann muß man diese Stellen anders be-
werten, dann muß man sie heben. Dann werden 
Sie auch das Verständnis der Kollegen finden, die 
nicht im technischen Dienst tätig sind. 

Diesem Anliegen ist beispielsweise bei der Deut-
schen Bundesbahn in einem gewissen Umfange be-
reits Rechnung getragen. Wenn wir uns einmal die 
Zusammensetzung dieser Gruppen ansehen, so 
haben wir in der Inspektorengruppe des nichttech-
nischen Dienstes von den vorhandenen Angehöri-
gen des gehobenen Dienstes 44,8 %, im technischen 
Dienst ;37,5 % . In der Oberinspektorengruppe 
haben wir im nichttechnischen Dienst 41 %, bei 
den technischen Herren 46,3 %. In der Amtmann-
gruppe haben wir im nichttechnischen Dienst 
12,8 % und bei den Technikern 14,8 %. Hier kommt 
also schon deutlich zum Ausdruck, daß diese Dinge 
über die Dienstpostenbewertung geregelt werden 
müssen. 

Sie wissen, meine Damen und Herren und ins-
besondere die Mitglieder des Beamtenrechtsaus-
schusses, über die Dienstpostenbewertung haben 
wir uns sehr lange unterhalten. Insbesondere aber 
haben wir uns darüber bedrückt gefühlt, daß sehr 
viele vorhandene Dienstposten nicht mit der ent-
sprechenden Planstelle versehen sind. Wir haben 
die aufrichtige Bitte und den dringenden Wunsch 
an die Bundesregierung, alles daranzusetzen, daß 
diese Dinge in der Zukunft eine Besserung erfah-
ren. Wenn der Ausschuß für Beamtenrecht in sei-
nem Schriftlichen Bericht unter a) den Beschluß 
gefaßt hat: 

Die Bundesregierung möge sicherstellen, daß 
bei der Deutschen Bundesbahn und bei der 
Deutschen Bundespost die Stellenpläne den 
tatsächlich vorhandenen Dienstposten mög-
lichst angeglichen werden, 

so ist das wirklich unser Anliegen und ist das ein 
Anliegen, das in absehbarer Zeit erfüllt werden 
muß, damit die draußen vorhandene Unzufrieden-
heit endlich ausgeräumt wird. 

Nun darf ich noch folgendes sagen. 

(Abg. Matzner: Wie lange noch?) 

— Herr Matzner, ich habe nicht oft so lange ge-
sprochen. 

(Abg. Matzner: Anscheinend ist etwas da

-

hinter, wenn Sie so nervös sind, daß Sie 
keine Zwischenrufe vertragen!) 

— Ich muß Ihnen jetzt wirklich etwas sagen: Wir 
haben uns von Ihnen, Herr Matzner, so viele Dinge 
im Ausschuß gefallen lassen müssen. Dann sollten 
auch Sie einmal so vernünftig sein und uns spre-
chen lassen. Keiner hat im Ausschuß mehr geredet 
als Sie, da müssen Sie uns nun auch einmal spre-
chen lassen. 

(Zurufe von der SPD. — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich bitte, sich allge-
mein zu beruhigen, um den Fortgang der Verhand-
lungen nicht aufzuhalten. 

(Abg. Matzner: Wenn er nicht einmal ei

-

nen Zwischenruf vertragen kann!) 

Brück (CDU/CSU): Ich wundere mich, daß Sie 
heute diese Theorie aufstellen, Herr Matzner. Ge-
stern abend waren Sie noch etwas anderer Mei-
nung. 

Zum Schluß möchte ich folgendes sagen. Wenn ich 
eingangs ausgeführt habe, daß man gleiche Leistun-
gen gleich gerecht beurteilen und bewerten muß, so 
ist es das Anliegen meiner politischen Freunde und 
von mir, auch in der öffentlichen Verwaltung diese 
Grundsätze weiter gelten zu lassen. Es ist sehr 
einfach, auf der einen Seite vielleicht eine Gruppe 
sehr zufriedener Menschen zu schaffen, dafür aber 
auf der anderen Seite in Zukunft eine Gruppe 
höchst unzufriedener Personen in den öffentlichen 
Verwaltungen zu haben. Das möchten wir nicht. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag auf Umdruck 
1221 Ihre Zustimmung nicht zu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Matzner. 

Matzner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich kann Ihnen versichern, daß ich 
nur einen Bruchteil der Zeit meines Vorredners 
in Anspruch nehmen werde, wie ich auch schon bei 
der Begründung nur sehr kurz gesprochen habe. 

(Zuruf des Abg. Brück.) 

— Mir können Sie ruhig Zwischenrufe machen, ich 
vertrage Sie. Aber anscheinend vertragen sie nicht 
alle hier im Hause. — Ich möchte nur einige Dinge 
auf das richtige Maß zurückführen. Die pathetische 
Art, mit der das Leistungsprinzip betont wird, 
gehört gar nicht hierher. Keiner von uns wird die-
ses Prinzip leugnen. Das steht auch gar nicht zur 
Debatte. Hier stehen die Ausbildung, Bedeutung und 
Leistung des technischen Dienstes im 20. Jahrhun-
dert zur Sprache. Das war ja schon lange klar und 
müßte heute nachgeholt werden. 

Ich möchte nur Herrn Brück an etwas erin-
nern. Weil er die 20 DM für A 6 und die 40 DM 
für A 9 als ausreichend darstellt, muß ich daran 
erinnern, daß diese Dinge nur zustande gekom-
men sind, weil wir von Anfang an so stark auf 
die Höherstufung gedrängt haben. Irgend etwas 
mußte ja auch geschehen, urn nach außen hin — 
das muß ich mit aller Deutlichkeit sagen — nicht 
den Eindruck zu erwecken, daß man gar nichts da-
für übrig hat. Aber der Wille der Bundesregierung 
wurde erst durch den Ausschuß gebrochen, als wir 
diese weitergehenden Anträge stellten. Ich möchte 
ausdrücklich betonen, daß hier versucht wurde, 
durch die Hervorhebung des Leistungsprinzips die 

 Dinge so darzustellen, als würden die anderen Be- 
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amtengruppen, die nicht Techniker sind, dadurch 
benachteiligt. Das stimmt ja gar nicht; sie bleiben 
eingestuft, wie sie sind, und keiner kann hier sa-
gen, daß er wegen der technischen Beamten her-
untergesetzt wurde. 

Um das geht es gar nicht. Und daß das Neid-
prinzip, wie ich es immer im Ausschuß genannt 
habe, auch in den großen Verbänden nicht vor-
handen ist, zeigt doch, daß diese, gleichgültig, wel-
chen Namen sie führen, einheitlich der Meinung 
sind, man müßte die Höherstufung der Techniker 
in die erste Beförderungsgruppe vornehmen. So 
liegen die Dinge. Und sie, die Verbände, haben 
sich ja auch etwas dabei gedacht. Das sind, ich 
möchte sagen, in weit bescheidenerem Sinne In-
teressentengruppen, weil sie eben die echten An-
liegen ihrer Kameraden vertreten. Daß Sie sie 
nicht vertreten, daß Sie da nicht mit mir an ei-
nem Strick ziehen, tut mir leid. Es läßt sich aber 
nicht ändern; deshalb muß ich es allein tun. 

Ein einziges Argument ist ernst, und das möchte 
ich Herrn Staatssekretär Hartmann ruhig zubil-
ligen. Er hat auf die finanziellen Auswirkungen 
hingewiesen. Das ist mir bekannt. Aber ich bin 
der Meinung, wenn der Gesetzgeber, wenn der 
deutsche Bundestagsabgeordnete etwas als richtig 
ansieht, was schon lange fällig war, darf es nicht 
am Gelde scheitern. Denn wenn der technische 
Dienst heute und in Zukunft noch wertvolle Dien-
ste zu leisten hat, so muß das auch anerkannt wer-
den, und es darf hier nicht gesagt werden, aus 
diesem Gesetz wird dann eine Finanzvorlage. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

So müssen wir die Dinge sehen. Ich erkenne an, 
daß es etwas mehr Geld kostet. Das will ich gar 
nicht leugnen; darüber haben wir im Ausschuß des 
längeren gesprochen. Aber wir sind trotzdem der 
Meinung, hier darf das keine Rolle spielen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren! Liegen weitere Wortmeldungen zum Um-
druck 1221 vor? — Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir zur Abstimmung. Ich darf über den 
ganzen Umdruck 1221 mit den Ziffern 1 und 2 ab-
stimmen lassen. Wer dem Antrag auf Umdruck 
1221 unter Ziffer 1 und 2 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das zweite 
war die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zum Umdruck 1214. Das Wort hat 
der Abgeordnete Kortmann. 

Kortmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte 
hier etwas Grundsätzliches sagen zu dem Umdruck 
1214, dem Änderungsantrag der Abgeordneten 
Leitow und Genossen bezüglich der Eingruppie-
rung der Fachschuloberlehrer. Es handelt sich um 
die grundsätzliche Frage der Lehrerbesoldung. 
Diese Frage der Lehrerbesoldung ist ja schon seit 
sehr langer Zeit Gegenstand langer Erörterungen 
in aller Öffentlichkeit. Daß diese Frage schwierig 
ist, darüber ist kein Zweifel. 

Nun muß ich etwas zu der Lage des Ausschus-
ses gegenüber diesem Problem sagen. Wir hatten 
in dem Ausschuß gehofft, daß wir um die Frage 
einer grundsätzlichen Stellungnahme zur Lehrer-
besoldung herumkommen würden. Aber das war 

nicht ganz möglich, weil durch die Errichtung der 
Bundeswehrfachschulen im Rahmen des Ausbaus 
der neuen Bundeswehr die Besoldung der an die-
sen Schulen tätigen Lehrer geregelt werden mußte. 

Wir standen infolgedessen vor der Frage: Was 
ist zu tun? Wie haben wir diese Stellung im Rah-
men  des  gesamten Besoldungsgesetzes zu bewerten? 
Die Frage war schwierig, und wir hätten es sehr 
gern gesehen, wenn uns dazu von seiten der Län-
der ein einheitlicher Vorschlag der Länderregie-
rungen für die Lehrerbesoldung allgemein vorge-
legt worden wäre. Dann wäre uns die Entscheidung 
sehr viel leichter gewesen. 

(Abg. Matzner: Sehr richtig!) 

Aber leider kam es nicht dazu. Trotz vielfacher 
Aufforderungen seitens des Ausschusses im Laufe 
der Beratungen — auch ich habe diesen Wunsch 
besonders zum Ausdruck gebracht — ist uns ein 
derartiger Vorschlag nicht zugeleitet worden. 

Wir standen also vor der Tatsache, daß wir diese 
Aufgabe selber lösen mußten. Dadurch entstand 
ganz allgemein die Möglichkeit einer Präjudizie-
rung der Gesetzgebung auf dem Gebiete der Leh-
rerbesoldung durch den Bund. Ich muß aber hier 
mit allem Nachdruck erklären, daß meinen Freun-
den und  mir  und, ich möchte sagen, fast dem ge-
samten Ausschuß die Absicht ferngelegen hat, die 
vorliegende Regelung als Präjudiz für die gesamte 
Lehrerbesoldung in den Ländern festzulegen. Ich 
habe das im Namen meiner Freunde im Ausschuß 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir hatten nicht 
nur nicht diese Absicht, sondern uns war — das 
muß ich sagen — die Frage einer möglichen Prä-
judizierung außerordentlich unangenehm ; denn wir 
standen unter dem Eindruck, daß man vielleicht 
hier und da in den Ländern eine solche Präjudizie-
rung ganz gern gesehen hätte. 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Sehr wahr!) 

Die Frage der Schulentwicklung und damit auch 
der Lehrerbesoldung ist Angelegenheit der Länder. 
Wir sind nach wie vor der Ansicht, daß die allge-
meine Regelung der Lehrerbesoldung ausschließ-
lich eine Ländersache isst. Wir sind nicht geneigt, 
den Ländern, ihren Regierungen und ihren Parla-
menten die Verantwortung dafür abzunehmen. Das 
können wir nicht und das wollen wir nicht. 

(Zustimmung in  der  Mitte.) 

Für uns blieb aber die Aufgabe, eine Regelung 
für den kleinen Kreis von Lehrern zu treffen, der 
an den künftigen Bundeswehr-Fachschulen tätig 
sein wird. Nur für diesen kleinen Kreis soll die 
Regelung gelten, die in dem vorliegendem Gesetz-
entwurf vorgesehen ist. Den Ländern bleibt es ab-
solut unbenommen, für sich besondere Besoldungs-
regelungen dieser Art zu treffen, wenn sie glauben, 
daß diese Regelung ihrer Einstellung nicht ent-
spricht. Ich wende mich daher noch einmal gegen 
die Auffassung, daß die von uns vorgesehene Rege-
lung eine präjudizierende Wirkung haben solle. Ich 
will nicht sagen, daß sie sie nicht haben könnte. 
Jedenfalls ist aber diese Wirkung nicht gewollt. 
Der Kreis von Personen, um die es sich hier han-
delt, ist sehr klein. Nur für ihn gilt die Regelung. 
Welche Schlüsse die Länder daraus für ihre Ver-
ordnungen ziehen, ist ihre Sache. 

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu der Bun-
desregelung sagen, die wir getroffen haben. Nach 
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Ansicht der Mehrheit des Ausschusses — vielfach 
bestand auch eine einheitliche Auffassung im Aus-
schuß — waren folgende Gesichtspunkte maßge-
bend. Die künftigen Bundeswehrschulen sind Be-
rufs- und Fachschulen besonderer Art. Sie sollen 
die Bundeswehrangehörigen für den Übergang in 

 einen Zivilberuf, sei es im öffentlichen Dienst oder 
in der Privatwirtschaft, vorbereiten, damit sie mit 
den Bewerbern konkurrieren können, die einen an-
deren Entwicklungsweg gegangen sind. Aus dieser 
Zielsetzung ergibt sich eine Verwendung verschie-
dener Lehrergruppen in der Berufsschule, einmal 
für Zwecke der Allgemeinbildung und zum andern 
für Zwecke einer speziellen beruflichen Ausbil-
dung. Dementsprechend setzt sich der Lehrkörper 
zusammen aus Lehrern für die  Allgemeinbildung 
— dazu gehören z. B. die Studienräte und die Mit-
telschullehrer — und Lehrern für die Berufsbil-
dung, z. B. den Berufsschullehrern und den Handels-
lehrern. Im Interesse der Einheit eines solchen Lehr-
körpers mußte versucht werden, die Gruppen, die 
sich hier gebildet haben, so eng wie möglich zu-
sammenzufassen. Die Unterstufe — so möchte ich 
fast sagen — dieser Hierarchie sind auf der allge-
meinbildenden Seite die Mittelschullehrer und auf 
der berufsbildenden Seite die Berufsschullehrer 
verschiedener Art und die Handelslehrer. Wir ha-
ben geglaubt, daß es im allgemeinen Rahmen der 
Bundeswehr zweckmäßig ist, diese Gruppen in 
einer einheitlichen Besoldungsgruppe unter der 
Bezeichnung „Fachschuloberlehrer" zusammenzu-
ziehen, wobei die spezielle Dienstbezeichnung für 
jeden einzelnen vorbehalten bleibt. 

Diese einheitliche Zusammenziehung hat auch im 
Rahmen der Bundeswehr noch einen anderen Ge

-

danken zur Grundlage, nämlich den, daß man in 
der Bundeswehr nach meiner Ansicht analog dem 
Offizierskorps, dem Führerkorps, so etwas wie ein 
Lehrerkorps schaffen muß. Die Eingruppierung in 
die  Besoldungsordnung mußte nun aber zur Grund-
lage haben, daß daneben die Ausbildung und die 
besondere Wertung der Tätigkeit dieser Lehrer in 
ausreichendem Maße berücksichtigt werden. Wir 
glauben, dafür eine gerechte, eine zweckmäßige 
und auch ausreichende Lösung gefunden zu haben, 
mit der die beteiligten Kreise zufrieden sein wer-
den. Soweit ich in  meinem Kreise Gelegenheit 
hatte, über ,diese Dinge zu sprechen, bin ich im-
mer wieder auf großes Verständnis gerade auch 
der Beteiligten gestoßen, und mir ist mehr ,als ein-
mal gesagt worden, daß es sich hierbei um einen 
grundlegenden Fortschritt handelt. 

Herr Staatssekretär Hartmann ist schon auf einen 
Punkt eingegangen, der auch in  den Ausführun-
gen des Herrn Kollegen Leitow eine Rolle gespielt 
hat, nämlich auf die Frage der Diplomhandelsleh-
rer und  der  Diplomingenieure. Wir sind der Mei-
nung, daß die Diplombezeichnung selbstverständ-
lich ein akademischer Grad ist und als solcher an-
erkannt werden muß. Wir haben in dieser Vorlage 
die Diplomhandelslehrer und die Diplomingenieure 
in die Besoldungsgruppe 12 eingereiht. Dabei ist 
zum Ausdruck gebracht worden — und das hat 
Herr Staaatssekretär Hartmann vorhin sehr klar 
bestätigt —, daß die Voraussetzung für diese 
Eingruppierung die Ablegung der ersten Staats-
prüfung ist und daß alle die  Lehrergruppen in die 
Besoldungsgruppe 13 eingereiht werden, bei denen 
die Voraussetzungen dafür mit zwei Staatsprüfun-
gen gegeben sind. Ich glaube, damit ist jeder Ein-
wand aus dem Wege geräumt. 

Nun haben Sie, Herr Kollege Leitow, noch über 
die Möglichkeit gesprochen, die im neuen Gesetz 
vorgesehen ist, daß Stabsfeldwebel und Oberstabs-
feldwebel künftig in die Gruppe 9 bzw. die  Gruppe 
10 aufrücken können. Dabei muß man  allerdings 
der  Deutlichkeit wegen hinzusetzen, daß dies an 
die Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen ge-
bunden ist. Damit ist also nicht etwa eine besondere 
Bevorzugung dieser Kreise beabsichtigt, sondern 
lediglich eine Gleichstellung mit allen anderen Be-
werbern im gehobenen Dienst. Wir sind jedenfalls 
der Meinung, daß die Regelung, die der Ausschuß 
gefunden hat, sowohl den Bedürfnissen der Bun-
deswehr als auch den berechtigten Forderungen 
der daran beteiligten Lehrer entspricht. 

Ich möchte Sie deshalb bitten, den Änderungs-
antrag der Sozialdemokratie Umdruck 1214 abzu-
lehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir treten nun in die Mittagspause ein. Ich 
unterbreche die Sitzung bis um 14 Uhr 30. Die 
Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13.01 Uhr 
bis 14.31 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wir nehmen die Sit-
zung wieder auf. 

Ich komme zunächst auf den Zwischenfall von 
gestern abend zurück. Das Protokoll lag gestern 
abend, als die Sitzung durch Beschlußunfähigkeit 
aufflog, noch nicht vor. Nach dem Protokoll heißt 
es nach dem letzten Wort des Herrn Kollegen von 
Manteuffel: 

„(Zuruf von der SPD: Heil Hitler!)" 

Darf ich fragen ob derjenige oder diejenige, die das 
gesagt hat, im Saal anwesend ist und dazu Stellung 
nehmen will? 

(Zuruf von der SPD: Nein, er ist nicht da!) 

— Er ist nicht da. 
(Heiterkeit.) 

Dann kann ich nur hinzufügen, daß, wenn fest-
stände, wer es war, ich den Betreffenden zur Ord-
nung gerufen haben würde. Ich bedaure, daß eine 
bessere Lösung zur Zeit nicht möglich ist. 

Das Protokoll ist aber insofern noch interessant, 
als es wie folgt weitergeht. Nachdem ich, weil ich 
den Ruf nicht gehört hatte, zur Abstimmung kom-
men wollte und das angekündigt hatte, heißt es 
weiter: 

„(Zurufe von der CDU/CSU zur SPD: Unglaub-
lich! Unerhört so etwas! — Unruhe in der 
Mitte und rechts.) 

— Ich bitte um Ruhe." 

Das hatte ich gesagt, weil ich nicht wußte, was 
vorlag. Dann geht es weiter: 

„(Anhaltende Unruhe in der Mitte und rechts. 
— Zurufe zum Präsidenten und zur SPD.)" 

Ich habe weiter gesagt: 

„Ich habe nichts gehört. Wenn Sie etwas leiser 
wären, würde ich die Zwischenrufe hören." 

Im Protokoll heißt es dann: 

„(Erneute Zurufe von der CDU/CSU: Unerhört 
so etwas! W i r haben es gehört!)" 

(Heiterkeit.) 
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(Vizepräsident Dr. Becker) 
Ich begnüge mich damit, dieses Protokoll zu ver-
lesen. 

Wir fahren nun in der Tagesordnung fort. Wir 
waren stehengeblieben bei § 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes und hatten den Antrag 1221 bereits 
erledigt. Die anderen Anträge, 1214 Nr. 1, 2 und 3 
und 1205 Nr. 1 und 2 sind begründet. Wir fahren 
in der Verhandlung über den Antrag Umdruck 1214 
fort. Das Wort hat Herr Kollege Leitow. 

Leitow (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich muß einige Ausführungen des Herrn 
Staatssekretärs Hartmann richtigstellen. Er ist von 
seinen Referenten schlecht beraten worden. 

Herr Staatssekretär, Sie haben gesagt, daß der 
Regierungsrat — als es um die Umstufung der 

 Studienräte auch mit der 9. Stufe nach A 14 ging 
— mit dem gleichen Recht diese Umstufung ver-
langen könne. 

(Abg. Kramel: Sehr richtig!) 

- Ich höre „Sehr richtig". Natürlich können Sie 
es  verlangen, aber nicht mit dem gleichen Recht, 
Herr Kollege Kramel. 

(Abg. Kramel: Doch!) 

Sie übersehen bei dieser Angelegenheit die Tat-
sache, daß die Lehrer — und zwar meine ich damit 
sämtliche Lehrer aller Schularten — keine Auf-
stiegsbeamten sind. Ich will nur darauf hinweisen, 
daß das Bundesarbeitsministerium bereits im Jahre 
1953 festgestellt hat, daß der Lehrer kein Aufstiegs-
beamter ist, und ,daß das Landgericht Berlin schon 
am 3. Mai 1955 die gleiche Tatsache festgestellt hat. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wir brauchen uns aber nicht auf diese Aus-
künfte, die von sehr berufener Stelle kommen, zu 
verlassen, sondern es liegt einfach auf der Hand. 
Wenn Sie die 16 Besoldungsgruppen durchgehen, 
dann haben Sie  in  jeder Besoldungsgruppe des ein-
fachen, des mittleren, des gehobenen und des 
höheren Dienstes für jeden Beamten die Möglich-
keit, aufzusteigen, d. h. Sie haben im einfachen 
Dienst sie Möglichkeit, von  der  Besoldungs-
gruppe A 1 in die Besoldungsgruppe A 4 und so-
gar noch weiter zu steigen. Sie haben für die Re-
gierungsräte die Möglichkeit des Aufstiegs von 
A 13 nach A 16. Ich will nicht ,die Frage aufwerfen, 
in welchem Umfang das praktisch möglich ist. Das 
hängt von der Tüchtigkeit der einzelnen Beamten 
ab. Aber es ist doch so gut wie sicher, daß nur ein 
ganz geringer Prozentsatz der Regierungsräte aus 
A 13 in Pension geht. Es ist jedoch Tatsache, daß 
jeder Klassenlehrer der Volksschule, der Mittel-
schule, der berufsbildenden Schule und auch der 
höheren Schule aus der Gruppe entlassen wird, in 
die er einmal eingestuft worden ist. 

(Abg. Kramel: Das stimmt nicht!) 

— Das stimmt deshalb, weil Sie hier nicht davon 
sprechen können, daß der Schulleiter einer Schule 
ein Aufstiegsbeamter ist. Bei der Ernennung zum 
Schulleiter oder zum Schulrat handelt es sich um 

 einen echten Funktionswechsel. Er bleibt zwar noch 
beschränkt Klassenlehrer. 80 bis 90 % der Klassen-
lehrer aller Schularten bleiben aber in der glei-
chen Besoldungsgruppe. Das, Herr Staatssekretär, 
war Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt, oder Sie 
haben diesen Gesichtspunkt dabei nicht berücksich-
tigt. Deshalb weisen wir die Behauptung zurück, 

daß der Regierungsrat mit dem gleichen Recht den 
Anspruch erhoben könnte, den der Richter oder 
der Studienrat erheben kann. Der Regierungsrat 
kann, wenn er tüchtig ist, Oberregierungsrat, 
Ministerialrat oder sonst etwas werden. 

Herr Staatssekretär, Sie haben weiter gesagt, 
daß das ein Gegenstück zu der Einstufung der 
Lehrer in  den  Ländern sei. Sie haben ausgeführt, 
es gebe in den Ländern Lehrer der gleichen Art 
und der gleichen Kategorie, und die müsse man 
gleich einstufen. Das stimmt ,auch nicht. Denn wir 
haben bei den Beratungen im Ausschuß festgestellt, 
daß für den  Bundeswehroberfachschullehrer kein 
vergleichbarer Lehrer da ist. Sie haben es sogar 
abgelehnt, den Begriff „Fachschullehrer" einzufüh-
ren, weil man hier keinen echten Vergleich anstel-
len könne. 

Wenn Sie ,die Besoldungsordnung hinsichtlich der 
Lehrereinstufung so verabschieden, wie Sie es vor-
gesehen haben, dann werden Sie erleben, daß die 
auf statistischen Untersuchungen beruhenden Vor-
aussagen recht behalten, die dahin gehen, daß in 
fünf bis sechs Jahren jede dritte freiwerdende Leh-
rerstelle unbesetzt bleiben wird. 

Sie haben dabei ,auch zu berücksichtigen, daß die 
Lehrer, die Sie für die Bundeswehrfachschulen 
haben wollen, noch zusätzlich aus den Ländern 
herausgezogen werden. Wir haben Gott sei Dank 
dafür keine eigenen Lehrerbildungsstätten, keine 
Pädagogischen Hochschulen, und wir wünschen 
auch nicht, daß solche eigenen Hochschulen hierfür 
eingerichtet werden. Die Gründe dafür zu unter-
suchen, würde den  Rahmen dieser Debatte spren-
gen. Herr Staatssekretär Hartmann, keines der von 
Ihnen vorgetragenen Argumente trifft die Pro-
bleme wirklich, wie sie sich uns durch die 
Eingruppierung der Bundeswehrfachschullehrer 
stellen. 

Herr Kortmann hat die Feststellung aus-
gesprochen, daß es sich bei dem Änderungsantrag 
Umdruck 1214 generell um die Lehrerbesoldung 
handele. Herr Kortmann, das ist klar. Es handelt 
sich natürlich um die Lehrerbesoldung. Ich bin 
ihnen sehr dankbar, daß Sie seinerzeit im Aus-
schuß, als die Regierung den Fachschullehrer nach 
A 10 und den Oberfachschullehrer nach A 11 brin-
gen wollte, den Antrag unterstützt haben, den 
Regierungsentwurf abzulehnen. Die Regierung zog 
nun nicht den von uns gewünschten Schluß dar-
aus, mit dem Fachschullehrer in A 11 zu beginnen, 
sondern sie schnitt einfach A 10 — Fachschullehrer 
— ab und begann mit dem Oberfachschullehrer in 
A 11. Sie haben nachher nicht die Konsequenzen 
des  ersten Antrags gezogen. Es wäre logischer ge-
wesen, dann auch den Fachschullehrer nach A 11 
und den Bundeswehr-Oberfachschullehrer nach 
A 12 zu bringen. So weit sind Sie nicht gegangen. 
Das ist aber der Sinn unseres heutigen Antrags. 

Die Lehrerbesoldung ist durch die Aufnahme der 
Bundeswehrfachschullehrer in das Bundesbesol-
dungsgesetz nach den Beschlüssen des Beamten-
rechtsausschusses nicht mehr eine ausschließliche 
Angelegenheit der Länder, wie Herr Kortmann es 
hier darzustellen versuchte. Es geht jetzt nicht an, 
daß dieses Haus die Verantwortung insofern abzu-
wälzen versucht, als es nicht vergleichbare Lehrer-
gruppen gleichsetzt und damit den Ländern prak-
tisch vorschreibt, die Lehrer ebenfalls so einzu-
stufen. 

(Zuruf des Abg. Kortmann.) 
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— Das ist praktisch so, Herr Kortmann, wie die 
Länder es sehen, weil Sie eben nicht vergleichbare 
Lehrergruppen vergleichen. 

Wir sind der Meinung, daß wir uns über die 
Aufgaben der Bundeswehrfachschulen nicht zu 
unterhalten brauchen. Herr Kortmann hat sie ja 
sehr breit vorgetragen. Hier ist nichts hinzu-
zufügen . 

Wir sind der Ansicht, daß es nicht angeht — ich 
deutete !das in der Vormittagsberatung schon an —, 
daß bei Lehrern an einer Schule Gehaltsunter-
schiede bis zu 370 DM im Monat auftreten. Es gibt 
kein logisches Argument, mit dem man begründen 
kann, daß Lehrer der gleichen Klasse an einer 
Bundeswehrfachschule so unterschiedlich besoldet 
werden, daß ein Lehrer 370 DM im Monat weniger 
als sein Kollege bekommt. Wenn Sie das wollen, 
dann tragen Sie Unfrieden in die Bundeswehr-
fachschulen. Die Folgen davon sind noch nicht ab-
zusehen. 

Ich habe Ihnen vorhin gesagt — die Länder 
waren so klug, die Konsequenzen daraus zu ziehen; 
Sie sollten es heute auch sein —, daß wir jetzt an 
verschiedenen Schulen, beispielsweise an den Wirt-
schaftsoberschulen, Lehrer haben, die Studienräte 
sind, und andere Lehrer haben, die Diplomhandels-
lehrer sind. Man hat erkannt, daß es unmöglich ist, 
Kollegen in einer Schule unterschiedlich zu besol-
den, obwohl sie die gleiche Aufgabe haben. Auch 
Sie haben die Gleichwertigkeit der Arbeit heraus-
gestellt, Herr Kortmann. Dann müssen Sie auch die 
Konsequenzen ziehen. Es ist unmöglich, in jedem 
Falle auch für den kollegialen Frieden untragbar, 
daß der Lehrer — wenn ich einmal so sagen darf; 
ich wiederhole mich jetzt —, der Deutsch und Re-
ligion oder Deutsch und Geschichte an  der Wirt-
schaftsoberschule gibt, wesentlich besser besoldet 
wird, rund 180 bis 260 DM mehr bekommt als der 
Kollege, der Wirtschaftsgeographie oder Waren-
kunde oder Betriebswirtschaftslehre in der gleichen 
Klasse unterrichtet. Das ist ein Unding. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— Der Unterschied ist so groß. 

Die Industrie —das sei zu ihrer Ehre gesagt — 
hat  sich in dieser Frage sehr stark gemacht und hat 
in vielen Ländern mitgeholfen, diesem unseligen 
Zustande ein Ende zu bereiten, indem sie ebenfalls 
die Forderung der Diplorhandelslehrer, mit den 
Studienräten gleich besoldet zu werden, unter-
stützt hat. 

Ich glaube, es ist eine einfache Frage des Rechts-
empfindens und eine Frage der Verantwortung vor 
der ganzen deutschen Schule, inwieweit man ge-
willt ist, Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Ich 
sage noch einmal: Sie können unmöglich in der 
gleichen Klasse Lehrer mit diesem gewaltigen Ge-
haltsunterschied unterrichten lassen. Ziehen Sie 
zum Wohle der deutschen Schule die Schlußfolge-
rung daraus und nehmen Sie unseren Änderungs-
antrag an! 

Ich bitte übrigens, Herr Präsident, bei der Ab-
stimmung über die einzelnen Ziffern getrennt ab-
stimmen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat die Frau 
Abgeordnete Vietje. 

Frau Vietje (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Herren und meine Damen! Einige kurze Richtig-
stellungen und Klarstellungen zu den Ausführun-
gen, die wir soeben und teilweise auch vorhin ge-
hört haben! 

Wenn davon gesprochen wird, daß Aufstiegsstel-
len und das Aufsteigen von Verwaltungsbeamten 
anders geregelt ist, etwa in dem Sinne, als ob die 
Lehrer nicht aufsteigen könnten, dann ist dazu zu 
sagen, daß auch die anderen Beamten im Sinne 
einer Höhergruppierung nicht schematisch aufstei-
gen. Wir müssen unterscheiden zwischen Aufstei-
gen und Beförderung. Alle Beamten werden, wenn 
sie in eine höhere Gruppe kommen, befördert 
und steigen nicht automatisch auf. Wir haben in 
unserer Besoldungsordnung nur für die Bundes-
richter ein mechanisches Aufsteigen. 

(Abg. Matzner: Sie wissen doch, was 
dahinter steckt!) 

Ich muß das deshalb richtigstellen, weil sonst ein 
falsches Bild entsteht. 

Nun ein Zweites! Es ist ganz deutlich noch ein-
mal auszusprechen, daß die Regelung für die Bun-
deslehrer in keiner Weise von uns aus als eine 
direkte Vorschrift und eine Regelung für die Län-
der gedacht ist. Das ist deutlich auszusprechen. Ich 
betone noch einmal, die Länder können ihre Be-
soldungsordnung regeln wie sie wollen und kön-
nen diese Regelung für Bundeslehrer als Vorbild 
nehmen. Das steht ihnen frei. Aber die Lehrerbe-
soldung ist Landes-, nicht Bundesangelegenheit, 
und uns steht nur zu, für die Bundesfachlehrer in 
den Heeresfachschulen die Besoldung zu regeln. 
Das muß deutlich gesagt werden. 

Es ist weiterhin klarzustellen, daß die Fachschul-
oberlehrer, die in  die  Gruppe A 11 eingestuft wer-
den, nach A 12 kommen, wenn sie besondere Auf-
gaben in den Schulen zu erfüllen haben. Das trifft 
sowohl auf die Mittelschullehrer zu wie auf jene, 
die überhaupt in A 11 eingestuft werden.  Jene, die 
in A 12 beginnen, können gleichfalls, wenn sie 
mit Sonderaufgaben beauftragt werden, z. B. mit 
der Leitung einer kleinen Schule, nach A 13 
kommen. Das trifft zu für Diplomingenieure und 
Diplomhandelslehrer, die  in  A 12 eingestuft wer-
den, sowie auf !alle, die von A 11 aus nach A 12 
aufsteigen, und gleichfalls  für die Einstufung und 
Beförderung nach A 14 bei Oberstudienräten bzw. 
A 15 bei Beförderung zum Oberstudiendirektor. 
Die Einstufung ist gekennzeichnet einmal durch 
die Vor- und Ausbildung; die unmittelbare Besol-
dung durch die Tätigkeitsmerkmale der Stellung, 
die der Betreffende einnimmt. Damit ist eine ganz 
klare und gerechte Besoldungsordnung für die 
Bundeslehrer geschaffen. Das möchte ich noch ein-
mal deutlich aussprechen. Die Lehrer in den Län-
dern, über die ich gesprochen habe, haben mir 
niemals widersprochen, wenn ich ihnen das ganz 
klar auseinandergesetzt habe, und die Regelung als 
durchaus gerechtfertigt empfunden. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Weil sie 
wissen, daß Sie nicht von Ihrem Stand

-

punkt abgehen!) 
— Man  kann von seiner Überzeugung nicht ab-
gehen, ehe man nicht eine andere Überzeugung 
hat, und nicht etwas als richtig betrachten, was 
man nicht als richtig erkannt hat und als solches 
einsieht. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Man muß 
sich aber belehren lassen!) 
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Nun möchte ich noch einige Ausdrücke richtig-
stellen. Wenn Herr Kollege Leitow in seinen er-
sten Worten von einem Schulchaos sprach, so 
möchte ich doch sehr bitten, daß man unter einem 
Chaos etwas anderes versteht, als was wir haben. 
Es ist vieles, noch sehr vieles auf diesem Gebiete 
wie auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu 
tun. 

(Abg. Matzner: Aber bei den Schulen ganz 
besonders!) 

— Zweifellos, aber ein Chaos besteht nicht. Das 
muß man deutlich sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Matz-
ner: Aber Ordnung auch nicht!) 

Wir sind gewillt, alles, was da noch zu tun ist, 
auf Landesebene gründlich voranzutreiben. Aber 
ein Chaos? Ich kenne kein Bundesland, das in die-
sem Zusammenhang zu nennen wäre. Ich glaube, 
durch diese Richtigstellung wird man wohl auch 
in der Öffentlichkeit in diesen Vorlagen die ge-
rechte Lösung erkennen, und die Lehrerverbände 
können, wenn sie sich diese Vorlage genau be-
trachten, mit dieser Lösung zufrieden sein, selbst 
wenn sich die Länder diese Regelung als Vorbild 
nehmen sollten. 

Doch ich glaube, man müßte auch ein wenig 
darum wissen, wie die Kultusminister der Länder 
zu dieser Frage stehen. Ich will das jetzt nur nicht 
ausführen, weil es nicht hierhergehört, glaube 
aber, daß uns ihre Aussagen auch noch einen deut-
lichen Aufschluß geben würden, und zwar in dem 
Sinne, wie ich mich eben geäußert habe. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Wird noch das Wort 
zum Umdruck 1214 gewünscht? — Bitte, Herr Kol-
lege Leitow. 

Leitow (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte um Entschuldigung, wenn 
ich trotz der vorgeschrittenen Zeit noch wenige 
Sätze zu sagen gedenke. Zu der Ansicht, Frau 
Vietje, daß ein Schulchaos besteht, stehe ich nach 
wie vor, und wenn Sie das Gegenteil behaupten, 
dann muß ich Ihnen sagen,  daß Sie mit der Schul-
wirklichkeit nicht mehr vertraut sind. Wenn wir 
im Zeichen des „Wirtschaftswunders" heute noch 
Schulen haben, die wegen der fehlenden Klassen-
räume bis 18 Uhr und darüber 'hinaus Unterricht 
erteilen müssen, und wenn wir Kollegen haben, 
die zwei Klassen übernehmen müssen, dann spreche 
ich in diesem Zeitalter mit vollem Recht von einem 
S chulchaos. 

(Abg. Huth: Das hat aber mit der Besol

-

dung nichts zu tun!) 
— Das hat mit der Besoldung insofern etwas zu 
tun, als Sie durch eine gerechte Einstufung der 
Lehrer einen Teil des Schulchaos beseitigen hel-
fen, weil nämlich mit einer gerechten Besoldung 
die Lehrernot beseitigt werden kann, die — und 
das sagte ich bereits — eine der Ursachen des 
Schulchaos ist. 

Diese Dinge muß man einmal aussprechen, 
um zu zeigen, daß von einer echten Reform, sosehr 
die Verbesserungen des Besoldungsgesetzes be-
grüßt werden können, nicht die Rede sein kann. 
Sie haben während der ganzen Ausschußberatun-
gen immer wieder durchklingen lassen, daß Sie 
von dem — ich möchte sagen — unsinnigen Stand-

punkt der Vorbildungsbesoldung nicht abzubringen 
sind, und hier, bei der Einstufung der Lehrer, do-
kumentieren Sie erneut, daß Sie jetzt vielleicht 
von diesem Standpunkt etwas heruntergekommen 
sind zu einer Prüfungsbesoldung, aber nicht zu 
einer echten Leistungsbesoldung. 

Wir sind allerdings der Auffassung, meine Da-
men und Herren, .daß diese Einstufung der Bun-
deswehr-Fachschullehrer deren Aufgabe und Lei-
stung nicht annähernd gerecht wird. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen zum Umdruck 1214 liegen nicht vor. — Ich 
schließe die Debatte über den Umdruck 1214. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse über 
die drei Punkte des Umdrucks einzeln abstimmen. 

Ich rufe auf die Ziffer 1 des Umdrucks 1214. 
Wer diesem Antrag stattzugeben wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Enthaltungen? — Das letzte war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf die Ziffer 2 des Umdrucks 1214. Wer 
der Ziffer 2 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich rufe auf die Ziffer 3 des Umdrucks 1214. Wer 
dieser Ziffer 3 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um  die  Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Nun kommen wir zum Umdruck 1205. Hierzu 
liegen eine Reihe Wortmeldungen vor. Das Wort 
hat der Herr Abgeordneter Dr. Moerchel. 

Dr. Moerchel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte 
einige wenige Worte sagen und hoffe, daß die De-
batte um die  Ärzte in der Bundeswehr nicht so 
viel Zeit in Anspruch nehmen wird wie die soeben 
geführte Debatte. Ich werde mich deshalb bemü-
hen, selbst sehr kurz zu sprechen. 

Der Aufbau der Bundeswehr erfordert quali-
fizierte Ärzte. Man möge heute nicht sagen: Wir 
haben genug Ärzte in Deutschland, wir haben ei-
nen Überschuß an Ärzten, deshalb interessiert 
diese Frage in der Zukunft nicht so sehr brennend. 
Die Frage beim Aufbau der Bundeswehr ist: ha-
ben wir genügend geeignete und qualifizierte Ärzte 
zur Verfügung? Die Bereitschaft, in der Bundes-
wehr als Arzt Dienst zu leisten, ist bei der Ärzte-
schaft sehr groß; die Zahl der vorhandenen Be-
werbungen zeigt das. Es zeigt sich allerdings etwas, 
worüber wir jetzt wenige Worte verlieren müs-
sen. Die älteren Kollegen, die sich für den Dienst 
in der Bundeswehr zur Verfügung stellen wollen, 
betrachten sehr wohl ihre Lebenshaltung und ent-
decken, daß sie gewisse Einbußen haben werden. 
Sie haben Bedenken, diesen Dienst anzutreten. Die 
Jüngeren allerdings sind nach wie vor bereit, diese 
Arbeit zu leisten. Aber sie möchten Möglichkeiten 
haben, sich zu entwickeln. Sie möchten Aufstiegs-
möglichkeiten haben. Hier ist es an der Zeit, dar-
über etwas zu sagen. 

Wir haben mit Bedacht und mit sehr viel Zeit 
über den Werdegang des Arztes innerhalb der 
Streitkräfte gesprochen. Wir haben darüber gere-
det, ob er wieder auf einer militärärztlichen Aka-
demie erzogen werden soll oder welche anderen 



2. Deutscher Bundestag — 217. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Juni 1957 	 12889 
(Dr. Moerchel) 

Möglichkeiten bestehen. Sie müssen wissen, daß 
der heute der Bundeswehr beitretende Arzt sein 
Studium selbst finanziert hat und daß das auch 
in Zukunft so sein wird. Kein Arzt der Bundes-
wehr geht durch eine sogenannte militärärztliche 
Akademie. Er hat nach den üblichen Vorbedingun-
gen 6 Jahre Studium abzuleisten und dann ein 
zweijähriges Medizinalpraktikum zu absolvieren. 
In den Einstellungsbedingungen steht außerdem, 
daß er möglichst eine Facharztausbildung durchge-
macht haben soll. 

Er wird in der Bundeswehr als Stabsarzt einge-
stellt. Die früheren Dienstgrade Assistenzarzt und 
Oberarzt entfallen. Der Stabsarzt erhält die Be-
soldungsgruppe A 13. Während der ärztlich As-
sistent im Krankenhaus in der Regel nach TO A III 
bezahlt wird, haben wir hier eine Honorierung 
nach A 13, die dem Regierungsrat entspricht, vor-
gesehen. Nun ist gesagt worden, daß der Ober-
stabsarzt etwa die gleichen Aufgaben habe wie 
der Stabsarzt und deshalb nicht für sich in An-
spruch nehmen könne, eine andere Gruppe zu er-
halten. Ich bin hierin anderer Auffassung und 
werde das eben zu erläutern versuchen. 

Wir haben bei einer Sollstärke von 100 % für 
Stabs- und Oberstabsärzte 73,5 % Stellen. Der 
Oberfeldarzt soll nach dem Vorschlag der Kollegen 
Menzel, Klötzer und Schneider, den Frau Dr. Hu-
bert begründet hat, Regierungsdirektor sein. Beim 
Oberstarzt ist keine Frage strittig. Während wir, 
wie ich soeben sagte, 73,5 % für Stabs- und Ober-
arztstellen vorgesehen haben, sind für den Ober-
feldarzt 23,5 % und für den Oberstarzt 3 % vor-
gesehen. 

Nun ist gesagt worden, man könne einen Aus-
gleich im Stellenkegel schaffen. Ein solcher Aus-
gleich ist aber im Sanitätsdienst der Streitkräfte 
nicht möglich. Wir brauchen in den Streitkräften 
in der Masse nicht Oberstärzte und Generalärzte, 
sondern wir brauchen dort Truppenärzte, und zwar 
Truppenärzte für eine möglichst wirtschaftliche 
und praktikable Einheit von Soldaten. Deshalb 
kann man eine Ausweitung der Stellen nach oben, 
also eine Angleichung des Stellenplans, eben nicht 
vornehmen. 

Bei den bestehenden Aufgaben darf nicht über-
sehen werden, daß der Stabsarzt und Oberstabs-
arzt seine militärisch-ärztliche Laufbahn in der 
Gruppe A 13 beendet, und zwar mehr als die Hälfte 
der eingetretenen Ärzte. Damit ist keinerlei An-
reiz für die qualifizierten Ärzte gegeben, als Ba-
taillons- und Truppenärzte Dienst zu tun. Oder ist 
mit dem Einwurf, daß man den Stellenkegel an-
gleichen will, gemeint, daß die Dienstgrade Ober-
feldarzt und Oberstarzt etwa als Truppenärzte 
Dienst tun sollen? Das ist doch wohl nicht gemeint; 
denn dann könnte ich den anderen Einwurf gar 
nicht verstehen, daß es unmöglich sei, daß der 
Oberfeldarzt, der dem Oberstleutnantrang ent-
spricht. 90 DM mehr Gehalt bekomme als ein 
Oberstleutnant. Ich darf aber darauf hinweisen, 
daß der Oberfeldarzt sein Studium selbst finan-
ziert hat. 

In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen 
werden, daß die Aufgaben des Truppenarztes 

—und wir können nachlesen. wie viele der vorhan-
denen Ärzte Truppenarztdienst tun — sehr stark 

 erweitert worden sind. Ich denke dabei an die 
Schockbekämpfung, an die Verbrennungen und an 
die Strahlenschäden. Ich darf darauf hinwei

-

sen, daß im Zusammenhang mit den Ereignissen 
in Korea 98 % aller vom Sanitätsdienst aufgefun-
denen Verwundeten dadurch am Leben erhalten 
worden sind, daß eine genügende Anzahl von Trup-
penärzten zur Verfügung stand, und daß eine sehr 
große Zahl von Verwundeten wiederhergestellt 
worden ist. Im Katastrophenfalle ist der Sanitäts-
dienst — und damit meine ich alle vorhandenen 
Ärzte und alles ärztliche Personal — in bester 
Verfassung und bester Leistungsfähigkeit, wenn der 
Arzt in der ganzen Zeit bis dahin nicht oder zum 
mindesten nur in ganz kleinem Maße berufs-
fremd tätig gewesen ist. 

Ich weiß, daß der Antrag im zuständigen Aus-
schuß ausweislich des Protokolls eingehend bera-
ten worden ist. Ich weiß auch, daß es eine sehr 
mißliche Sache ist, wenn jemand, der nicht im 
Fachausschuß gearbeitet hat, zu einer Sache im 
Plenum Stellung nimmt. 

(Abg. Kühlthau: Nein, das ist Ihr Recht!) 

— Gut! Es gibt solche Auffassungen, und sie sind 
in der Regel richtig. Ich möchte hierbei aber dar-
auf hinweisen, daß der Antrag, so zu verfahren, 
wie der Umdruck 1205 ausweist, am 12. Juni mit 
Mehrheit angenommen und erst auf die Einwen-
dungen und Bedenken des Herrn Regierungsver-
treters am 14. Juni abgelehnt wurde. Gerade das 
gibt mir den Mut und legt mir die Pflicht auf, 
hier mit diesen wenigen Worten darüber zu spre-
chen, um Sie zu bitten, in Würdigung der Arbeit 
des Arztes in den Streitkräften — dabei möchte 
ich das Wort gebrauchen, daß er der Gesundheits-
anwalt der Soldaten sein soll - diesem Antrag 
zu entsprechen. 

Lassen Sie mich als letzten Satz sagen, daß wir 
gern möchten, daß es dem Herrn Bundesvertei-
digungsminister gelingt, einen Mann als Leiter des 
Sanitätswesens der Bundeswehr zu finden, der den 
Soldaten die Gewähr gibt, daß für ihr Leben und 
ihren Körper wirklich Sorge getragen wird. Das 
ist mein Wunsch. Meine Bitte geht dahin, dem An-
trag Umdruck 1205 zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Ich darf die Unter-
zeichner des Antrages Umdruck 1205 bitten, wenn 
sie nachher sprechen werden, mich darüber auf-
zuklären, ob getrennte Abstimmung über die ein-
zelnen Punkte oder Abstimmung insgesamt ge-
wünscht wird. Soweit mir scheint — ich bin aller-
dings kein Fachmann —, kann es nur einheitlich 
entschieden werden. 

(Zuruf: Insgesamt!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kühlthau. 

Kühlthau (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Als der Antrag auf Umdruck 
1205 heute morgen hier im Hause vorgelegt wurde, 
hat Frau Kollegin Dr. Hubert ihn aus der Sorge 
um die ausreichende militärärztliche Versorgung 
der Bundeswehr gestellt. Diese Sorge bewegt uns 
in gleichem Maße wie Sie, und wir sind mit Ihnen 
der Auffassung, daß auf jeden Fall die militärärzt-
liche Versorgung zu sichern sei. Nur ist die Frage, 
ob der Weg, den Sie hier gehen wollen, der rich-
tige ist. 

Ich darf an dieser Stelle etwas einschieben. Ich 
habe aus der heutigen Diskussion, vor allen Din-
gen aber auch vorhin aus den Worten des Kolle- 
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gen Leitow allzusehr gehört, daß man den Be-
amtenberuf wieder etwas „anziehender" machen 
müsse; man müsse ihn von der Besoldung her 
„anziehender" gestalten. Lassen Sie mich dazu ein 
persönliches Wort sagen. Ich weiß, daß oben auf 
der Tribüne eine Menge von Vertretern der deut-
schen Beamtenschaft sitzt, und ich weiß mich zum 
mindesten mit einem Teil der Kollegen des Hau-
ses in Übereinstimmung, wenn ich sage: Wir 
gehen einen falschen Weg, wenn wir die Frage 
des Zuganges zur Beamtenlaufbahn allzusehr von 
der wirtschaftlichen Seite her sehen 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Selbstverständlich muß man auch daran denken. 

(Zuruf des Abg. Leitow.) 

— Herr Leitow, wenn wir als Väter und Mütter 
nicht bereit sind, unseren Kindern auch immer 
wieder einmal das Schöne des öffentlichen Dienstes 
zu sagen, dann habe ich eine erhebliche Sorge um 
den Nachwuchs im öffentlichen Dienst. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Die Be

-

amtenschaft hat Preußen großgehungert! 
— Abg. Leitow: Sie vernachlässigen aber 
den sozialen Sektor zu sehr; das ist unser 

Vorwurf!) 

— Herr Kollege Leitow, über die Vernachlässigung 
des sozialen Sektors könnte ich Ihnen manches 
sagen. Sie können mir in dieser Richtung wahr-
scheinlich am allerwenigsten Vorhaltungen machen. 
Ich habe Ihnen bei der Beratung des Gesetzes 
eine Menge von Wegen gewiesen, und wir sind 
uns ja erfreulicherweise darin einig gewesen, daß 
wir im einfachen und mittleren Dienst die öffent-
lichen Bediensteten in der Besoldung irgendwie 
stärker herausheben müssen, weil sie absolut un-
zureichend besoldet sind. 

Die Frage der Militärärzte, Herr Kollege 
Moerchel, ist tatsächlich bereits im Beamtenrechts-
ausschuß angesprochen worden, aber aus einer an-
deren Überlegung heraus. Der Herr Kollege Bur-
gemeister hatte einen Antrag gestellt, die Militär-
ärzte, Apotheker usw. im Hinblick auf die beson-
dere Regelung, die für die Verwaltungsrichter 
getroffen worden ist, besoldungsmäßig herauszu-
heben, aus ähnlichen Gründen, wie Sie und Frau 
Dr. Hubert sie anführten, daß man von der wirt-
schaftlichen Seite her die Voraussetzungen schaf-
fen müsse, um die ärztliche Versorgung der Bun-
deswehr sicherzustellen. 

Das ist zunächst beschlossen und hinterher wie-
der korrigiert worden. Warum ist die Korrektur 
erfolgt? Ich möchte an dieser Stelle einige Worte 
sagen zur besoldungsmäßigen Heraushebung der 
Bundesverwaltungsrichter, die der Ausgangspunkt 
für manche unliebsamen Auseinandersetzungen mit 
dem gesamten höheren Dienst ist. Ich kann dabei 
im wesentlichen auf das verweisen, was Herr 
Staatssekretär Hartmann heute morgen gesagt hat, 

 als er die Gründe darlegte, die es rechtfertigen, die 
Verwaltungsrichter — übrigens auch die Richter-
schaft in den Ländern — besoldungsmäßig heraus-
zuheben. Er hat darauf hingewiesen, daß die be-
sondere Stellung des Richters wie auch die ge-
samte Gerichtsorganisation die Einrichtung von 
Beförderungsstellen im üblichen Ausmaß nicht zu-
ließen und daß man daher nach einem Weg suchen 
müsse, um jetzt über die automatische Überfüh-
rung des Richters aus der Besoldungsgruppe A 13 

nach A 14 einen Ausgleich für die fehlende Beför

-

derungsmöglichkeit zu geben, die, wie gesagt, we-
gen der Besonderheit der richterlichen Aufgaben 
und der Gerichtsorganisation nicht gegeben ist. 

Im übrigen entspricht die Regelung, die im Be-
soldungsgesetz vorgesehen ist, den Ermächtigun-
gen, die der Bundestag im Jahre 1953 den Ländern 
gegeben hat, als erstmalig die besoldungsmäßige 
Heraushebung der Richter hier im Hause ermög-
licht wurde. An diese bestehende Regelung ist nur 
angeschlossen worden. Die besoldungsmäßige Her-
aushebung der Richter ist ein typisches Beispiel für 
die Schwierigkeit der parlamentarischen Beratung 
besoldungsrechtlicher Probleme. Wir müssen zwar 
auch die finanziellen Auswirkungen jeder Maß-
nahme prüfen, aber insbesondere haben wir bei 
jeder Heraushebung irgendeiner Beamtengruppe 
die Konsequenzen zu sehen, die sich daraus für 
andere Beamtengruppen ergeben. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das macht die Beratun gen so sehr schwierig. Daß 
die Beratung dieses Gesetzes praktisch nun bald 
anderthalb Jahre gedauert hat, geht in entschei-
dendem Maße gerade auf die Schwierigkeit zurück, 
die Auswirkungen jeder Maßnahme auf alle übri-
gen Bediensteten des öffentlichen Dienstes abzu-
sehen 

Meine Damen und Herren, der vorliegende An-
trag geht einen anderen Weg als der damalige An-
trag des Kollegen Burgemeister. Er beläßt den 
Stabsarzt in der Besoldungsgruppe A 13, während 
der Oberstabsarzt nach A 14 aufrückt und dafür 
der Oberfeldarzt von A 14 nach A 15 kommt. Ge-
wiß ist es für den Außenstehenden etwas unver-
ständlich, daß hier zwei Arztgruppen, der Stabs-
arzt und der Oberstabsarzt, in derselben Besol-
dungsgruppe sind, während sonst üblicherweise 
mit dem Vorsatz „Ober" in der Beamtenlaufbahn 
automatisch auch eine besoldungsmäßige Heraus-
hebung erfolgt. Der Oberinspektor ist gehoben ge-
genüber dem Inspektor, der Oberregierungsrat ist 
gehoben gegenüber dem Regierungsrat. 

Herr Staatssekretär Hartmann hat aber heute 
morgen darauf hingewiesen, daß beim Stabsarzt 
und beim Oberstabsarzt die medizinische Aufgabe 
die gleiche ist und daß der Oberstabsarzt, der als 
junger Stabsarzt eingetreten ist, lediglich noch eine 
gewisse militärärztliche und militärische Schulung 
zu durchlaufen gehabt hat. Nach Abschluß dieser 
Schulung wird der Stabsarzt Oberstabsarzt, ohne 
daß sich seine medizinische Aufgabe ändert. — 
Ja, Herr Dr. Moerchel, das ist, glaube ich, bisher 
immer so gewesen. Ich bin zwar kein ausgekochter 
Militär, um das genau sagen zu können, aber so 
wird das immer dargelegt. 

(Abg. Dr. Moerchel: Stimmt nicht!) 

Aus diesem Grunde befinden sich die beiden in 
derselben Besoldungsgruppe. 

Sorgen bestehen wegen der unzureichenden Be-
förderungmöglichkeit, und darum handelt es sich 
eigentlich. Hier darf ich an das anschließen, was 
Herr Staatssekretär Hartmann heute morgen ge-
sagt hat. Er hat darauf hingewiesen, daß bereits 
in den Haushaltsberatungen mit dem Bundesver

-

teidigungsministerium die Frage erörtert worden 
ist, ob es nicht notwendig sei, den Stellenkegel im 
militärärztlichen Dienst genauso zu gestalten wie 
im allgemeinen höheren Verwaltungsdienst, d. h. 
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ob es nicht notwendig sei, auch für die militärärzt-
liche Laufbahn im gleichen Umfang wie im allge-
meinen höheren Verwaltungsdienst Beförderungs-
stellen zu schaffen. Ich glaube, Herr Staatssekretär, 
Ihnen, ohne meine Kollegen zu fragen, namens 
meiner Fraktion sagen zu dürfen, daß wir die drin-
gende Bitte an die Bundesregierung und vor allem 
an den Herrn Bundesfinanzminister richten, gerade 
in dieser Frage für die Wünsche des Bundesvertei-
digungsministeriums ein sehr offenes Ohr zu 
haben. Nach unserer Ansicht ist es dringend not-
wendig — hier sind wir mit den Antragstellern 
völlig einer Meinung —, für eine ausreichende 
Versorgung unserer Truppe mit Ärzten Sorge zu 
tragen. So, meine ich, ist das Problem zu lösen. 
Wir müssen durch den Stellenplan für die Militär-
ärzte in ausreichendem Umfang Beförderungsmög-
lichkeiten vorsehen. 

Der  hier vorgeschlagene Weg scheint uns nicht 
der richtige zu sein. Abgesehen davon ergeben sich, 
wenn wir diesen Weg gehen, besoldungsrechtliche 
Konsequenzen, die gleichen Fragen, die ich Ihnen 
eben allgemein dargestellt habe. Ich bitte Sie da-
her, den Antrag abzulehnen, und zwar sowohl 
Ziffer 1 wie auch Ziffer 2; die Ziffer 2 ist nur die 
Konsequenz aus der in Ziffer 1 beantragten Re-
gelung. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Reichstein. 

Dr. Reichstein (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nachdem sich in den Worten 
des Herrn Kollegen Kühlthau im wahrsten Sinne 
des Wortes „Kühltau" über unseren Antrag gelegt 
hat,  möchte ich ihm doch einiges erwidern und 
dabei auch gleich eine Erwiderung an den Herrn 
Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums an-
schließen. 

Um  Ihre letzten Worte aufzugreifen, Herr Kol-
lege Kühlthau, gleich folgendes. Es scheint mir 
eine schlechte Sache, diese Dinge mit einer Auffor-
derung an die Bundesregierung und insbesondere 
an das Bundesverteidigungsministerium zu ver-
schieben. Wir haben genügend Anlaß, festzustellen, 
daß die Fragen des Gesundheitswesens auch im 
Verteidigungsministerium nicht gut laufen. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Zum zweiten: Welches ist denn hier unsere Auf-
gabe? Wir müssen auch in der Frage der Besol-
dung in erster Linie die Prinzipien der Gerechtig-
keit und des öffentlichen Interesses berücksichtigen 
und dürfen nicht für die Systematik sterben. 

(Richtig! beim GB/BHE.) 

Wir haben aber manchmal den  Eindruck, daß in 
Fragen der Steuer- und der Besoldungsreform die 
Systematik alles andere überlagert. 

(Zustimmung beim GB/BHE.) 

Es ist auch zweifellos nicht der Zweck dieses 
Antrags, zu dem ich noch einiges sagen will, einen 
Teil des öffentlichen Dienstes anziehender zu 
gestalten. Darum geht es gar nicht. Worum geht 
es tatsächlich? Es handelt sich um rund 2000 Per-
sonen, um die Ärzte, die Apotheker und die Tier-
ärzte. Wir haben gesagt: es gibt nur einen öffent-

lichen Dienst, und es ist im Prinzip gleich, ob 
man den in der Verwaltung oder in der Bundes-
wehr oder bei anderen Behörden ableistet. 

Nun haben Sie bei den Ärzten der zivilen Ver-
waltung eine Unterteilung in die Besoldungsgrup-
pen 13, 14, 15 und 16. Nur bei dem öffentlichen 
Dienst des Militärarztes sparen Sie die Gruppe 15 
ohne jede sachliche Begründung einfach aus. Ich 
möchte den Herren, die für die Systematik so 
stark einzutreten pflegen, doch einmal entgegen-
halten: worin liegt denn hier die Systematik, 

(Sehr gut! beim GB/BHE) 

wenn Sie für eine bestimmte Gruppe im zivilen 
Dienst in der Besoldungsordnung die Besoldungs-
gruppe 15 einsetzen, aber für den militärisch ver-
gleichbaren Dienst diese Besoldungsgruppe 15 nicht 
vorsehen? Das,  bitte, sagen Sie mir einmal! Diese 
Logik möchte ich einmal von Ihnen dargelegt 
bekommen 

Die Folge dessen, was hier geschieht, wenn wir 
die Gesetzesvorlage so annehmen, wie der Aus-
schuß es beantragt, und wenn Sie unserem Antrag 
nicht entsprechen, wird sein, daß rund 60 bis 65 % 
aller Ärzte, die zur Bundeswehr gehen, bei ihrem 
Ausscheiden aus dem Dienst in derselben Besol-
dungsgruppe sein werden, in die sie bei ihrem Ein-
tritt eingestuft worden sind. Herr Staatssekretär, 
es ist nicht richtig, einen Stabsarzt mit einem 
Assessor zu vergleichen. Wenn der Stabsarzt sei-
nen Dienst bei der Bundeswehr beginnt, ist er in 
der gleichen Situation, in der sich ein Jurist be-
findet, der sich als Anwalt niederlassen kann. 
Insoweit kann man beide miteinander vergleichen. 
Ich bitte doch, die Dinge nicht immer zuungunsten 
der Ärzte zu vergleichen. Es ist also nicht richtig, 
zu sagen: Stabsarzt gleich Assessor — dann wäre 
es der Gipfelpunkt der „Gerechtigkeit", den Ober-
stabsarzt wie den Regierungsrat zu besolden —, 
sondern der Arzt ist, wenn er bei der Bundes-
wehr eintritt, in der gleichen Lage wie ein Voll-
jurist.  Er  ist, wenn er eintritt, schon dem Regie-
rungsrat vergleichbar. Ich halte es nicht für rich-
tig, ihm dann zwar rangmäßig die Möglichkeit des 
Aufsteigens zu geben, aber ihn besoldungsmäßig 
in der gleichen Gruppe zu lassen. 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß das so-
gar gegen die hier so sehr propagierte Systematik 
verstößt. Mit dem Stellenkegel, den Sie, Herr 
Staatssekretär, erwähnt haben und den auch Sie, 
Herr Kollege Kühlthau, als für die Zukunft viel-
leicht mögliche Lösung angekündigt haben, ist das 
nicht zu machen. Militärisch gesehen wird es eben 
nicht gut durchführbar sein, daß der Bataillonsarzt 
im Range eines Oberfeldarztes, also eines Oberst-
leutnants oder gar Obersten ist, wenn der Batail-
lonskommandeur dem ganzen militärischen Prin-
zip nach nicht mehr als Major sein kann. Das ist 
also nicht gut möglich. 

Wenn Sie, Herr Staatssekretär — ich hoffe, daß 
Sie trotz der Unterhaltung Gelegenheit haben, zu 
hören, was ich Ihnen sage; sonst kann ich auch 
gern noch etwas warten —. sagten. man könnte 
die Ärzte hier doch auch nicht höher besolden als 
die vergleichbaren Offiziere, so kann ich hierzu, 
wenn Sie diesen Ausdruck erlauben, nur sagen: 
„Nachtigall, ich hör dir trappsen!", nämlich ge-
wisse Kreise im Verteidigungsministerium, die 
Ihnen gesagt haben, daß Sie das hier so vertreten 
sollen. Es erschiene mir keineswegs ungerecht, 
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sondern gerade ein sehr gerechtes Prinzip, diejeni-
gen Offiziere, die bei der Ausbildung für ihre 
Tätigkeit durch ihr Studium erhebliche Ausgaben 
gehabt haben, auch etwas höher zu besolden, als 
der vergleichbare militärische Dienstrang an sich 
vorsieht. 

Wir haben im übrigen gestern aus anderem An-
laß Gelegenheit gehabt, noch einmal — und ich 
möchte sagen: nicht nur deshalb, weil die Legis-
laturperiode zu Ende geht, sondern weil es ein-
fach nicht mehr möglich ist, nur zu warnen —
darauf hinzuweisen, wie schlecht es aus verschie-
denen Gründen hinsichtlich des Gesundheitswesens 
bei der Bundeswehr bestellt ist. Ich habe Ihnen 
gesagt, meine Damen und Herren, daß der in jeder 
Richtung unerträgliche Zustand heute noch besteht, 
daß wir nicht für jedes Bataillon einen Arzt ha-
ben. Eine der Möglichkeiten, das endlich zu er-
reichen, ist die größere Gerechtigkeit in der Be-
soldung. Ich bitte Sie deshalb, unserem Antrag 
zuzustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Berg. 

Dr. Berg (DP [FVP]): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In Anbetracht dessen, daß 
die Kollegin Frau Hubert und die Kollegen Dr. 
Reichstein und Dr. Moerchel im wesentlichen schon 
alles gesagt haben, was zu diesem Antrag zu sagen 
ist, kann ich mich sehr kurz fassen. Ich möchte 
zunächst einmal dem Argument, das der Herr 
Staatssekretär Hartmann und auch Kollege Kühl-
thau hier angeführt haben, widersprechen. Mit 
dem Beförderungskegel ist es eine sehr schlechte 
Sache, selbst wenn man die Beförderungsmöglich-
keiten so ideal gestalten läßt, wie Sie das ange-
kündigt haben. Es liegt im Wesen des Sanitäts-
dienstes, daß es dort keine Beförderungsmöglich-
keiten gibt; Herr Kollege Dr. Reichstein hat be-
reits darauf hingewiesen. Die Aufstiegsmöglich-
keiten sind im wesentlichen nicht zu verbessern. 
Es ist also ein sehr schlechter Trost, den Sie uns 
bzw. den Sanitätsoffizieren hier zu geben ver-
suchen. Dagegen müssen sich die Antragsteller mit 
allen Mitteln wehren. 

Dann haben Sie, Herr Kollege Kühlthau, .ge-
sagt, daß zwischen dem Oberstabsarzt und dem 
Stabsarzt kein Unterschied sei. Nun, einen Unter-
schied gibt es sehr wohl. Auch die Verantwortung 
des Oberstabsarztes steigt innerhalb der Truppe 
und innerhalb des truppenärztlichen Dienstes. 
Beispielsweise kann der, dessen Tätigkeit derjeni-
gen des früheren Regimentsarztes entspricht, eben 
doch nur ein Oberstabsarzt sein. Das gleiche gilt 
dann auch für die Tätigkeit in den Sanitätstruppen 
bzw. im Lazarett, wo sehr wohl auch eine 
Hierarchie, angefangen vom Stabsarzt und Ober-
stabsarzt, vorhanden ist. 

Der Herr Staatssekretär hat heute morgen Fehl-
argumente gebracht, indem er den Stabsarzt und 
den Oberstabsarzt mit dem Assessor und Regie-
rungsrat verglichen hat. Ich will das nicht nach 
beamtenrechtlichen Kategorien prüfen; das hat 
Herr Kollege Reichstein schon in vorbildlicher 
Weise getan. Aber ich möchte doch auf ein Argu-
ment aufmerksam machen, das über die beamten-
rechtlichen Vorstellungen hinausgeht. Es ist die 
Verantwortung für den Gesundheitszustand der 

Truppe. Meine Damen und Herren, bedenken Sie, 
daß der aktive Soldat keine freie Arztwahl hat. 
Er ist also — ich will es jetzt einmal grob aus-
drücken — dem betreffenden Truppenarzt ausge-
liefert. Wir haben allen Grund dazu, uns diese 
Leute mit ganz besonderer Sorgfalt auszusuchen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Es ist leider nicht so, daß wir genügend Bewerber 
um diesen Truppendienst haben. Wir haben einen 
Monatsbedarf von ungefähr 50 Truppenärzten beim 
Aufbau unserer Wehrmacht, und zur Zeit liegen 
auch nicht im entferntesten die Meldungen dafür 
vor. Wir können nicht einmal diesen Bedarf decken. 
Da kann von einer Qualitätsauslese keine Rede 
mehr sein. Andererseits ist bekannt, daß der Sol-
dat nicht die freie Arztwahl hat. Da haben wir 
die Pflicht, unsere Sanitätsoffiziere so auszusuchen, 
daß sie den erhöhten Anforderungen des Truppen-
dienstes entsprechen. 

Ich möchte Herrn Kühlthau noch eines sagen. Er 
unterstellt uns geradezu, wir wollten einer Gruppe 
von Leuten, in diesem Fall den Sanitätsoffizieren, 
gewisse wirtschaftliche Vorteile herauspauken. Das 
ist doch gar nicht der Fall. Was wir wollen, Herr 
Kollege Kühlthau, ist doch, daß wir die Unterbe-
wertung, die der Sanitätsoffizier in dem Beamten-
besoldungsgsesetz gefunden hat, in eine vernünftige 
und gerechte Bewertung umwandeln. Ich bitte, den 
Antrag anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Hubert. 

(Abg. Frau Dr. Hubert: Ich verzichte!) 

— Sie verzichten. Dann liegen weitere Wortmel-
dungen zu Umdruck 1205 nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Abstimmung 
wird für beide Ziffern einheitlich sein. Ich bitte 
diejenigen, die dem Antrag zuzustimmen wün-
schen, um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ich bitte, die 
Abstimmung zu wiederholen, und zwar durch Auf-
stehen. Ich bitte diejenigen, die dem Antrag zu-
zustimmen wünschen, sich vom Platz zu erheben. 
— Danke schön. Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Danke schön. Enthaltungen? — Das Ergebnis ist 
derart unklar, daß wir auszählen müssen. 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Abstim-
mung beginnt. — Die Abstimmung ist geschlossen. 

Ich gebe das Ergebnis bekannt. Mit Ja haben 
171, mit Nein 90 Abgeordnete gestimmt; 5 Abge-
ordnete haben sich der Stimme enthalten. 

Es ist vor Beginn der Abstimmung die Meinung 
geäußert worden, wir sollten eine Brille aufsetzen, 
um die Mehrheiten richtig erkennen zu können. 
Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß bei 
einem Hammelsprung natürlich immer noch Zuzug 
aus dem Hause, aus den Kommissionen usw. 
kommt. Dadurch verändert sich das Bild. Aber 
ich glaube nicht, daß sich eine derartige Bemer-
kung gehören würde. 

Wir kommen dann zu § 5 in der Fassung, die 
durch die Abstimmung soeben herbeigeführt wor-
den ist. Wird das Wort zu diesem § 5 noch ge-
wünscht? — Das Wort wird anscheinend nicht ge-
wünscht. Ich stelle deshalb § 5 zur Abstimmung. 
Wer ihm mit dem soeben beschlossenen Zusatz 
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zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — § 5 ist in dieser Fassung ange-
nommen. 

Ich rufe die §§ 6 und 6 a auf. Zu § 6 a darf ich 
bemerken, daß in der letzten Zeile auf Seite 9 
der Drucksache ein Druckfehler vorliegt. An Stelle 
,.Bundesministerien" muß es heißen ,,Bundes-
ministern". Ich bitte, diesen Druckfehler zu korri-
gieren. 

Wird zu den aufgerufenen §§ 6 und 6 a das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
stelle diese Paragraphen zur Abstimmung. Wer 
den §§ 6 und 6 a in der Ausschußfassung zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 6 b, — 8, — 8 a, — 9, —
10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17,-
18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 22 a, — 22 b, — 

22 c, — 22 d, — 22 e, - 24, — 25, — 26, — 27, —
28, — 31, — 32. Zu allen diesen Bestimmungen 
liegen keine Änderungsanträge vor. Ich darf wohl 
die Zustimmung des Hauses annehmen, daß diese 
Paragraphen gemeinschaftlich verabschiedet wer-
den. — Es ist so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache über die aufgerufenen 
Paragraphen. — Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Die Aussprache ist geschlossen. Wer den aufgeru-
fenen Paragraphen bis einschließlich § 32 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 32 auf. Dazu liegt auf Umdruck 1239 
ein Änderungsantrag vor. Wird der Antrag be-
gründet? — Bitte, Herr Kollege Lulay. 

Lulay (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem Antrag soll lediglich eine 
Korrektur der Ausschußfassung vorgenommen 
werden, die sich als notwendig herausgestellt hat, 
weil sich sonst gegenüber dem Bundesgrenzschutz 
eine Ungleichheit ergeben würde. Ich bitte das 
Hohe Haus, dem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Becker: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Dann schließe ich die Debatte 
zu dem Umdruck 1239. 

Ich darf wohl annehmen, daß über die Ziffern 1 
und 2 gemeinsam abgestimmt wird. 

(Zustimmung.) 
Ich bitte diejenigen, die dem Antrag Umdruck 1239 
Ziffern 1 und 2 zuzustimmen wünschen, um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf den § 33 mit der soeben geschaffenen 
Änderung und bitte diejenigen, die dem so formu-
lierten §§ 33 zuzustimmen wünschen, um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Angenommen. 

§ 34 entfällt. 

Ich rufe auf die §§ 35, 35 a, 36, 37 — § 38 ent-
fällt —, 38 a, 39, 39 a, 40, 40 a, 40 b, 41, 42, 42 a 
und 43. Zu diesen Bestimmungen liegen Ände-
rungsanträge nicht vor. Ich darf das Haus fragen, 
ob es mit der gemeinsamen Verabschiedung ein-

verstanden ist. — Das ist der Fall; dann ist so 
beschlossen. 

Ich eröffne die Debatte zu den aufgerufenen 
Paragraphen. — Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Debatte. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer den soeben 
aufgerufenen Paragraphen bis einschließlich § 43 
zuzustimmen wünscht. den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Danke schön. Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Zu § 44 liegen zwei Änderungsanträge auf den 
Umdrucken 1207 und 1238 vor. Werden die An-
träge begründet? — Bitte, Herr Professor Gülich! 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Meine Aufgabe, den Antrag Umdruck 
1207 vom 25. Juni zu begründen, ist mir wesent-
lich erleichtert, nachdem am 27. Juni, wie ich 
heute morgen zu meiner Freude bemerkt habe, 
auf Umdruck 1238 auch die Fraktion der CDU/ 
CSU einen Antrag eingebracht hat, der sich mit 
dem unseren im wesentlichen zu decken scheint. 
Es kommt also jetzt darauf an, klarzulegen, ob 
wir uns über die Ziele einig sind, die wir erreichen 
wollen. Sind wir das, können wir die Diskussion 
recht kurz führen. 

Das Gesetz, das hier verabschiedet wird, gibt 
den Ländern die Möglichkeit, die Besonderheiten 
des Dienstes einzelner Besoldungsordnungen in 
den Besoldungsordnungen A und B zu würdigen. 
Damit wird etwas bisher Bewährtes außer Kraft 
gesetzt, nämlich die Möglichkeit, den Besonder-
heiten der Besoldungsordnungen der Hochschul-
lehrer im vorliegenden Gesetzentwurf zu genügen. 
Sie sind bisher in den Ländern und waren vorher 
in  Preußen und den übrigen deutschen Ländern 
nach besonderen Besoldungsordnungen, der Be-
soldungsordnung H, eingestuft. Das ist nicht etwa 
eine Besonderheit für einen bestimmten Stand, 
sondern — und das möchte ich kurz begründen 
— entspricht dem Wesen und der Stellung des 
Hochschullehrers. 

Der Gesetzentwurf und der Ausschußbericht 
gehen von der falschen Vorausstezung aus, daß es 
sich bei den Hochschulprofessoren um Beamte im 
eigentlichen Sinne handle. In Wirklichkeit sind sie 
ihrer staatlichen Anstellung nach, soweit es sich 
um ordentliche Professoren handelt, natürlich 
formal Beamte. Ihren Aufgaben nach und nach der 
ihnen vom Grundgesetz garantierten Freiheit der 
Forschung und der Lehre sind sie es nicht, und 
sie können es nicht sein. Beamte sind an Weisungen 
gebunden. Kann ein Gelehrter an Weisungen ge-
bunden sein, an Weisungen, die ihm vorschreiben, 
dieses zu erforschen und jenes nicht, dieses zu 
lehren und jenes zu verschweigen? Was weisungs-
gebundene Universität bedeutet, das haben wir im 
Dritten Reich erlebt, und die Folgen haben wir 
noch nicht überwunden. Es würde der Tod der 
Wissenschaft sein, wenn wir dem Weg folgten, der 
unglücklicherweise jetzt bei diesem Beamtengesetz 
eingeleitet worden ist. 

Mit unserem Antrag wollen wir, um das ganz 
klarzustellen, keineswegs etwas Besonderes für die 
Hochschullehrer erreichen, etwa eine höhere Be-
soldung erwirken. Der Antrag kostet den Bund 
und die Länder keine Mark. Wir wollen nur Be-
währtes erhalten und sinnvolle Lösungen für die 
Zukunft nicht verbauen. Die Hochschullehrer wer- 
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den bisher, wie ich schon bemerkte, nach der be-
sonderen Besoldungsordnung H eingestuft. Dabei 
ist es wichtig, herauszustellen, daß sie keine Lauf-
bahnbeamten sind. Es gibt für sie keine Laufbahn, 
keinen Dienstgrad, keine Beförderung, sondern wer 
einmal Professor ist, kann innerhalb der Univer-
sität nichts Höheres werden. Eine Steigerung sei-
nes Ansehens kann nur auf größeren wissenschaft-
lichen Leistungen beruhen. Aber der Staat kann 
nichts tun, um ihm einen anderen Rang zu geben, 
und das ist gut so. Die Hochschullehrer sind in 
erster Linie Forscher, daneben auch Lehrer. Diese 
Verknüpfung von Forschung und Lehre ist bedeut-
sam. Die Hochschullehrer stehen also außerhalb 
der übrigen Staatsbeamten und sind in ein Be-
soldungsschema für Staatsbeamte nicht hineinzu-
bringen. Sie sind freischaffende, nur ihrem Ge-
wissen unterworfene Wissenschaftler. Sie erfor-
schen, was sie erforschen wollen, sie lehren, was 
sie lehren wollen, denn der Geist weht, wohin er 
will. 

(Zuruf von der Mitte: Oder auch nicht!) 

— Ich sehe einige bedenkliche Gesichter, aber das 
ist es, darauf kommt es an, und darauf ist es in 
aller Wissenschaft immer angekommen. Sie können 
nicht vorschreiben, dieses oder jenes zu tun, dieses 
oder jenes zu erforschen. In gewissen Bereichen 
der Zweckforschung ist das natürlich möglich, aber 
es ist undenkbar in den weiten Bereichen der ge-
samten Geisteswissenschaften, und es kommt 
darauf an, daß wir die Universität in diesem gei-
stigen Stande erhalten. Würde man also die Ge-
lehrten in ein Besoldungslaufbahnschema hinein-
pressen, so würde das ihren Aufgaben im Dienste 
des menschlichen Geistes, und spezifisch des 
menschlichen Geistes deutscher Prägung, wider-
sprechen. 

Warum greift der Bundesgesetzgeber hier ein? 
Ich glaube, er hat sich von dem guten Bestreben 
leiten l assen, das ganze sehr schwer übersichtliche 
Beamtenrecht neu zu ordnen. Da es aber keine 
bundesbeamteten Professoren gibt, sondern nur 
Länderbeamte, hat sowohl der Regierungsentwurf 
wie der Ausschuß des Bundestages, der sich in un-
ermüdlicher Arbeit um die Klärung aller Beamten-
fragen bemüht hat, in einer Rahmenvorschrift fest-
gestellt, daß auch die Länder gebunden seien, nur 
A- oder B-Besoldungen zu haben, um innerhalb 
dieser beiden Besoldungsreihen alles regeln zu 
können. Und das ist es eben, wogegen sich unser 
Antrag wendet. 

Skeptische Äußerungen, die ich bemerke, ver-
anlassen mich doch noch zu einigen weiteren Be-
merkungen. 

(Zuruf von der Mitte.) 

— Hier steht kein Interessent vor Ihnen; auch ich 
kann nicht mehr werden, als ich bin. Und das gilt 
für alle diejenigen, die jetzt für die von mir vor-
geschlagene Lösung eintreten: den Hochschulver-
band und  die  Rektorenkonferenz. Uns alle leitet 
die Sorge um den akademischen Nachwuchs. Wenn 
man die Universitäten in die Laufbahnkategorien 
einzwängen will und wenn man solche Vorstellun-
gen hat, wie sie hier offenbar geworden sind, dann 
kann man den Beruf des Hochschullehrers nicht 
mehr anziehend gestalten, vor allen Dingen nicht 
in den Bereichen der Geisteswissenschaften im 
weitesten Sinne. Dort, wo es sich um Studien-
fächer mit sehr praktischer Verwendbarkeit han-
delt, um Technik und Chemiebeispielsweise, lie

-

gen die Dinge natürlich einfacher, und da werden 
ja auch hervorragende Kräfte den Hochschulen 
entfremdet. Aber, lieber Kollege Höfler, Ihre An-
spielung, die wohl nur ich und sicher auch der Herr 
Präsident wahrgenommen haben, veranlaßt mich, 
Ihnen folgendes zu sagen: Würde man den Hoch-
schullehrern eine ihnen angemessene Besoldung 
geben — nicht das Fünf- oder Zehnfache, was die 
Industrie häufig bietet — und sie von der Not, in 
der sich viele befinden, befreien, dann würde diese 
Abwanderung nicht stattfinden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es bewegt uns vor allen Dingen die Sorge um die 
jungen Wissenschaftler; und es handelt sich bei 
unserer Vorlage um einen wesentlichen Beitrag 
zur Hochschulreform. Unsere Hochschulen, wie sie 
sich heute darstellen, sind bekanntlich in wesent-
lichen Punkten reformbedürftig, und alle Kreise 
der Wissenschaft sehen es mit Recht als eine be-
sondere Behinderung der Hochschulreform an, 
wenn diese von der Besoldungsordnung her er-
schwert wird. 

Die anderen Ziele der Hochschulreform stehen 
hier nicht zur Diskussion. Es gibt deren sehr wich-
tige, vor allem das eine, den Hochschulen in voller 
Selbstverantwortung die volle Selbstverwaltung zu 
geben, die Eingriffe des Staates zu reduzieren und 
den Staat nur dort ordnend eingreifen zu lassen, 
wo es sich eben um äußere Dinge des staatlichen 
Lebens handelt. Sichergestellt muß sein, daß staat-
liche Eingriffe in die Forschung und in die Lehre 
nicht möglich sind. 

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang noch 
das andere, daß durch die Neuordnung der Besol-
dung auch der Nachwuchs, den ich vorhin schon 
erwähnt habe, mit erfaßt werden kann. Bisher ist 
es nämlich noch nicht möglich gewesen, in die 
H-Besoldungen die wissenschaftlichen Assistenten, 
die Diätendozenten und die außerplanmäßigen 
Professoren einzubeziehen, damit ihnen das Leben 
vom Finanziellen her etwas leichter gemacht wird. 
Denn die oft jahrzehntelange Durststrecke zwi-
schen dem wissenschaftlichen Assistenten und dem 
Lehrstuhlinhaber hindert viele, sich überhaupt 
dem Hochschullehrerberuf zuzuwenden, und sie 
veranlaßt manchen, ihn während dieser langen 
Zeit aufzugeben. 

Der Deutsche Bundestag steht heute vor einer 
wesentlichen Aufgabe. Es wäre mir lieb, wenn sich 
meine antragstellende Fraktion mit der antrag-
stellenden Fraktion der CDU/CSU darüber einigen 
könnte, was mit dem Antrag Umdruck 1238 ge-
meint ist. Ich denke, auch von Ihnen ist gemeint, 
daß nach der Verabschiedung dieses Gesetzes die 
H-Besoldungen in den Ländern aufrechterhalten 
werden können, und mehr noch: daß die Länder 
in der Lage sind, ihre H-Besoldung auch auf die 
Gruppe auszuweiten, die man bedauerlicherweise 
unter einem negativen Vorzeichen zusammenfaßt, 
die Nichtordinarien, die ich schon angesprochen 
habe, die Assistenten, die Diätendozenten, die 
außerplanmäßigen Professoren. Das alles muß er-
möglicht werden bzw. es darf nicht durch die Ver-
abschiedung unseres Gesetzes verhindert werden. 
Das ist unser Anliegen, und ich glaube, wenn ich 
Sie recht verstehe, wird und muß das auch Ihr An-
liegen sein. 

Nun noch ein Wort zu den Lehrern. Die Lehrer 
sind ebenfalls keine Laufbahnbeamte. Der Lehrer 
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wird Lehrer und kann nicht mehr werden. Der 
Einwand, er könne Schulleiter, Rektor oder Schul-
rat werden, ist nicht richtig. Das ist innerhalb des 
Lehrerberufs eine Aufstiegsmöglichkeit. Sie bringt 
aber wesentlich Verwaltungsfunktionen mit sich. 
Es gibt, Gott sei Dank, eine Unzahl von Lehrern, 
die den Beruf des Erziehers so wichtig nehmen, 
daß sie sagen, sie möchten diese Berufsarbeit nicht 
durch zusätzliche Verwaltungsarbeit, auch wenn 
sie mit einem höheren Gehalt verbunden ist, ge-
schmälert wissen. Ich glaube, daß wir allen diesen 
Lehrern, die so handeln, Dank wissen müssen. 
Wenn unser Antrag Hochschullehrer und Lehrer 
nennt, dann möchte er die Gesamtheit der lehren-
den und erziehenden Menschen erfassen, die sich 
um die Jugend, um die sinnvolle Ausbildung der 
Jugend und ihre sinnvolle Eingliederung in das 
soziale Leben verdient machen. Deswegen haben 
wir beide genannt. Für beide gilt es eben nur diese 
Rahmenvorschriften zu erlassen und nicht mehr. 

Der Lehrermangel ist enorm. Die Nachwuchssor-
gen werden von Jahr zu Jahr größer. Viele, viele 
junge Menschen werden heute vom Militär, viele 
von der Industrie angezogen. Wir haben als ge-
setzgebende Körperschaft darüber zu wachen, daß 
wir nicht Erschwernisse für die zukünftige Ent-
wicklung unserer Nation dadurch herbeiführen, 
daß wir durch Besoldungsordnungen denen, die 
sich dem Lehrerberuf aller Grade zugewandt füh-
len, es finanziell unmöglich machen, diesen Beruf 
zu ergreifen. Deswegen, glaube ich, sollten wir den 
Antrag als eine Einheit nehmen. Wir sollten für 
die Hochschullehrer und die Lehrer besondere 
Regelungen zulassen. Wir verpflichten damit kein 
Land, weil wir mit unserem Antrag nicht in die 
Kulturhoheit der Länder eingreifen wollen. Wir 
geben aber den Ländern die Möglichkeit, bewährte 
Besoldungsordnungen zu erhalten und auch aus-
zubauen und sie nicht in ein Schema zu pressen, 
in das weder die Hochschullehrer noch die Lehrer 
an den übrigen Schulen gehören. Ich bin der Mei-
nung, Sie könnten unserem Antrag, der beide 
Kategorien vorsieht, zustimmen. Selbst Herr 
Staatssekretär Hartmann wird nicht sagen können, 
es sei eine Finanzvorlage nach § 96 (neu) der Ge-
schäftsordnung, was die Sache ungemein erleich-
tert; denn es kostet den Bund keinen Pfennig und 
die Länder nur dann etwas, wenn sie es wollen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kortmann. 

(Abg. Dr. Kleindinst: Zur Begründung 
des Antrages Umdruck 1238!) 

— Bitte sehr, Kollege Kleindinst! 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wie sich aus dem Wortlaut 
unseres Antrages Umdruck 1238 ergibt, beschrän-
ken wir ihn auf die Hochschullehrer und erstrek-
ken ihn nicht auf die Lehrer, und zwar aus dem 
einfachen Grunde, weil die Aufgaben und die 
Funktionen der Hochschullehrer andere sind als 
die der Lehrer. Aber auch dieser Antrag und diese 
Beschränkung auf die Hochschullehrer erfordert 
trotz der vorgeschrittenen Zeit eine eingehendere 
Darlegung. 

Ich bitte, daran erinnern zu dürfen, daß wir im 
Bundesbeamtenrechtsrahmengesetz bereits Grund

-

lagen für den wissenschaftlichen Nachwuchs ge

-

schaffen haben und daß wir hier für ihn eine be-
soldungsrechtliche Konsequenz ziehen, die schon 
im Gesetzestext selbst, nämlich im § 42 a, enthal-
ten ist, und zwar für außerplanmäßige Professoren 
und Privatdozenten, die als Beamte auf Widerruf 
ihre Lehr- und Forschungstätigkeit ausüben. Hier 
ist eine Sonderregelung für diejenigen vorgesehen, 
die hauptberuflich auf andere Weise versorgt sind. 

Es wird jetzt darauf hingewiesen, daß nur die 
Besoldungsordnung H, die Hochschulbesoldungs-
ordnung, in Frage kommt. Nach unserem Antrag 
ist beides möglich, auch die Einrichtung von Zwi-
schenstufen. Das ist in der bisherigen Regelung 
nach den Ausschußbeschlüssen schon möglich ge-
wesen. Darauf ist im Schriftlichen Bericht aus-
drücklich hingewiesen. Daneben haben die Länder 
das Recht zu Regelungen für die Hochschullehrer 
in einer besonderen Ordnung. Gegenüber der sehr 
übersteigerten Wertschätzung dieser Sonderbesol-
dungsordnung der Hochschullehrer muß jedoch ge-
sagt werden: Diese Besoldungsordnung geht erst 
auf die Jahre 1939, 1940 und 1943 zurück, und man 
wird doch wohl nicht sagen können, daß sie eine 
besonders bewährte Regelung für die Hochschulen 
gewesen sei. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

vielen Kreisen wurde sie damals als ein Danaer-
geschenk deshalb betrachtet, weil man den  Hoch-
schullehrern gleichzeitig aus rein finanziellen 
Gründen die Nebenbezüge gekürzt oder wegge-
nommen hat. Das darf man dabei nicht übersehen. 
Man muß weiter berücksichtigen, daß sich diese 
Regelung zwischen 1945 und 1950 überhaupt nicht 
hat bewähren können, sondern erst in den aller-
letzten Jahren. Insofern ist die Besoldungsord-
nung H in einer ganz übersteigerten Weise, ich 
möchte fast sagen: in einer Propaganda geradezu 
glorifiziert worden. 

Es ist dann davon gesprochen worden, daß die 
Hochschullehrer in ein Schema eingepreßt werden. 
Meine Damen und Herren! Ob  man  Zwischen-
gruppen vorsieht oder eine Sonderordnung, in 
jedem Fall kommen sie in  ein beamtenbesoldungs-
mäßiges Schema hinein. Das darf man denn doch 
nicht übersehen. 

Und jetzt kommt etwas, was für alle Beamten-
gruppen und auch hier  gilt.  Man  kann nicht die 
rechtlichen und  wirtschaftlichen Sicherungen des 
öffentlichen Dienstrechtes in Anspruch nehmen und 
auf der anderen Seite geradezu eine freie Tätig-
keit üben wollen — es ist vorhin das Wort von 
einer frei schaffenden Tätigkeit gesprochen worden 
—, wie sie etwa im wirtschaftlichen Leben üblich 
ist. 

Der  Grund, warum wir zwei Wege freigeben, 
 ist folgender. Es gibt für die Hochschulen — das 

haben wir im Beamtenrahmenrecht ja schon ge-
würdigt — keine Laufbahnentwicklung. Zweitens: 
Die Hochschulen selbst haben Autonomie, und 
drittens: Die Hochschulen müssen eine gewisse Be-
wegungsfreiheit haben, anders, als sie bei den 
Laufbahnvorschriften und bei den entsprechenden 
Besoldungsvorschriften für die Beamten gegeben 
ist. Das sind die Gründe, die  rein  kulturpolitisch 
hier zu würdigen sind. 

Daß wir von Mindestgrundgehältern sprechen, 
geht nicht lauf die Regelung von 1939, 1940 und 
1943zurück, sondern auf das preußische Gesetz 
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von 1927, und darin liegt das Wesentliche, das 
wichtiger ist als eine Sonderbesoldungsordnung. 

Nun aber noch das Weitere. Man hat behauptet, 
daß erst auf Grund des preußischen Gesetzes von 
1927 die preußischen Hochschulen in die Blüte ge-
kommen seien — wie wenn die hundert Jahre 
vorher die  Hochschulen nicht auch ohne diese Re-
gelung zu einer großen Entfaltung gekommen 
wären, die  sich sehr wohl mit der nach 1927 ver-
gleichenläßt! 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Außerdem, meine Damen und .Herren — das habe 
ich auch denen, die  mir ,das vorgehalten haben, 
sogleich erwidert —: Außerhalb Preußens haben 
sich doch Heidelberg  und Tübingen und München, 
um andere nicht nennen zu müssen, ohne die 
preußische Besoldungsgesetzgebung von 1927 und 
ohne Besoldungsordnung H ebenso glänzend ent-
wickelt. Es ist .auch jetzt in Gesetzentwürfen ins-
besondere für Hessen vorgesehen, daß auf dem 
Wege von Zwischengruppen innerhalb der Besol-
dungsordnung A für die Hochschullehrer alles 
geschehen kann, was irgendwie möglich ist. 

Deshalb wollen wir den Ländern nicht einen 
Weg eröffnen, sondern ihnen beide Wege offen-
halten. Sie sollen um die Entwicklung ihrer Hoch-
schulen ruhig :in Konkurrenz treten. Insofern 
unterscheiden wir uns von  den  Darlegungen des 
Herrn Vorredners. 

Der Antrag beschränkt sich also erstens auf die 
Hochschullehrer, .zweitens auf die Eröffnung beider 
Wege. Und drittens muß ich hervorheben, daß für 
die Extraordinarien, die außerordentlichen Pro-
fessoren, und die Privatdozenten mit Bezügen das 
Gesetz selbst alle Grundlagen schafft. 

In letzter Zeit ist behauptet worden, man wolle 
die Gelehrten verplanen. Meine Damen und Herren! 
Jeder, der im öffentlichen Dienst steht, muß in  eine 
Besoldungsordnung eingereiht sein, und diese Be-
soldungsordnung muß die  Grundlage für den Haus-
halt sein. Darüber kommen wir nicht hinweg, und 
es ist eine völlig falsche Darstellung, wenn man 
sagt, man  wolle die Gelehrten verplanen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Wir geben also den Ländern die freie Entwicklung, 
damit sie nach ihrer Verantwortung den einen 
oder den anderen Weg gehen können, um damit 
ihr Hochschulwesen zu fördern. 

(Beifall in .der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kortmann. 

Kortmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Obwohl ich 
das hohe Niveau .der Begründung des sozialdemo-
kratischen Antrags durch Herrn Professor Gülich 
in jeder Weise anerkenne, halte ich mich doch für 
verpflichtet, von anderer Warte aus etwas Grund-
sätzliches zur Frage der Sonderbesoldungen zu 
sagen. Die Diskussion um diese Frage kehrt eigent-
lich bei jeder Besoldungsreform wieder, und sie 
ist auch in der letzten Zeit äußerst lebhaft gewesen. 
Jeder einzelne von uns hat darüber Zuschriften 
verschiedenster Art bekommen und auch in Dis-
kussionen im Lande sehr häufig über diese Frage 
gesprochen. Ich habe Verständnis für diese Dis-
kussionen; denn es ist in der Tat nicht leicht, die 

Ausbildungs- und Tätigkeitsverhältnisse in den 
verschiedenen Beamtengruppen immer formge-
recht und ausreichend auf einen Nenner zu brin-
gen. Zugegeben; dem steht aber die in den Be-
amtenkreisen vorherrschende Tendenz gegenüber, 
daß man eine Einheitsbesoldung will. 

In dem Antrag der sozialdemokratischen Frak-
tion wird eine Sonderregelung, nämlich eine H-
Besoldung und eine L-Besoldung, verlangt. Dazu 
muß gesagt werden, ,daß es auch für andere Be-
zirke des Staatsdienstes früher Regelungen gegeben 
hat, die praktisch Sonderbesoldungen waren. Ich 
erinnere nur an die frühere Wehrmacht, die immer 
unter einer besonderen Besoldungsordnung stand 
und seit 1927 die besondere Besoldungsordnung C 
hatte. Das gleiche gilt aber auch für andere Be-
amtengruppen. Ich erinnere an die Polizei und an 
die Richter. Auch diese haben immer wieder eine 
entsprechende Forderung erhoben. Es wäre sehr 
schwer, wollte man  auf der einen Seite eine solche 
Forderung als berechtigt anerkennen und ihr nach-
geben, während man auf der anderen Seite andere 
Kreise zum Verzicht auf Sonderregelungen für 
ihren Bereich zu bringen sucht. 

Hätte der Ausschuß allen diesen Sonderwün-
schen entsprochen, so hätten wir heute an Stelle 
dieses einen Gesetzentwurfes sicher zahlreiche ge-
habt und wir wären angesichts des Zeitdrucks 
heute im Bundestag höchstwahrscheinlich zu 
keinem abschließenden Ergebnis mehr gekommen. 
Das muß meines Erachtens die Öffentlichkeit 
wissen, wenn sie .diese Frage wirklich richtig be-
urteilen will. Insbesondere aber geht das die Be-
amtenschaft an.  Ich glaube, daß weitaus die Mehr-
heit der Beamtenschaft an einer schnellen Verab-
schiedung eines einheitlichen Besoldungsgesetzes 
mehr interessiert ist als an zweifelhaften Vorlagen 
für verschiedene Sondergesetze. Das muß hier ein-
mal deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Der 
Grundsatz „Was dem einen recht ist, ist dem ande-
ren billig" ist auch hier gültig und nicht ohne 
weiteres abzulehnen. 

Über die  Frage der Hochschulen hat Herr Dr. 
Kleindinst das Nötige gesagt. Ich sehe die Hoch-
schullehrerbesoldung nicht .als eine Sonderbesol-
dung im Sinne dieser Ausführungen an. Denn die 
Hochschulen sind eben tatsächlich etwas anderes 
als eine staatliche Behörde. Das muß man  immer 
berücksichtigen. 

Was aber die Lehrerbesoldung im besonderen 
betrifft, die im zweiten Teil des sozialdemokra-
tischen Antrags angesprochen wird, so bin ich mit 
vielen meiner Freunde der Ansicht, daß die  be-
sonderen Unterschiede in der dienstlichen Tätig-
keit der Lehrer gegenüber .anderen Teilen des 
Staatsdienstes — die auch wir keineswegs leug-
nen — sehr wohl auch innerhalb der Einheitsbe-
soldung zum Ausdruck kommen können. Deshalb 
sind wir der Meinung, daß auch die berechtigten 
Wünsche der Lehrerschaft auf dem Wege über die 
Vorlage, die heute zur Beratung und Verabschie-
dung steht, erfüllt werden können. 

Ich darf hierzu einen kleinen historischen Rück-
blick geben. Die  Lehrer haben sehr lange Zeit hin-
durch, wenn ich nicht irre, allgemein etwa bis 

 1920, eine Sonderbesoldung gehabt, und zwar 
meines Wissens nicht allein in Preußen, sondern 
mehr oder weniger in allen Ländern des Bundes. 
Damals war das besoldungspolitische Ziel der 
Lehrerschaft, von dieser Isolierung loszukommen 
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und in .die allgemeine Besoldungsregelung für die 
Staatsbeamten einbezogen zu werden. Die Agitation 
für eine solche Maßnahme war damals mindestens 
ebenso stark wie heute diejenige für eine besondere 
L-Besoldung. Nun soll mit ,einemmal das Verhält-
nis umgekehrt sein. Damals — und ich glaube, ich 
irre mich nicht — war man froh, den Anschluß an 
vergleichbare Gruppen der allgemeinen Verwal-
tung gefunden zu haben. Heute will man das 
Gegenteil. Ich meine, das ist im Interesse der Ent-
wicklung des Ganzen nicht gut und ruft unter den 
beteiligten Beamtengruppen eine sehr geteilte Mei-
nung, vielflach sogar Unanut oder auch Mißmut her-
vor. Das möchten wir vermeiden. 

Daß der  Bundestag nicht in den Verdacht kom-
men  kann, etwa berechtigte Ansprüche der Lehrer 
nicht zu würdigen, indem er eine Sonderbesoldung 
ablehnt, davon, glaube ich, zeugt der vorliegende 
Entwurf. Es ist nicht Lehrerfeindlichkeit, die meine 
Freunde und mich veranlaßt, Sie um die Ableh-
nung zumindest des letzten Teils des sozialdemo-
kratischen Antrages zu bitten, sondern die Sorge 
um eine möglichst gleichmäßige Behandlung des 
gesamten Beamtenkörpers in der Besoldung und 
um eine reibungslose und schnelle Verabschiedung 
dieses Gesetzes, auf das Tausende von Beamten mit 
ihren Angehörigen in allen Teilen der Bundes-
republik warten.. Aus diesem Grunde möchte ich 
Sie bitten, den sozialdemokratischen Antrag ab-
zulehnen. Der erste Teil, den ich mit befürworte, 
ist in den Antrag, der von uns gestellt worden 

ist, aufgenommen. 
(Zurufe von der SPD: Das stimmt nicht! 
— Abg. Schröer [Wilmersdorf]: Lesen Sie 
mal, was der Hamburger Hochschulver-
band  heute zu Ihrem Antrag schreibt!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der Ab-
geordnete Professor Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Ausführungen von Herrn Kol-
legen Kleindinst und Herrn Kollegen Kortmann 
machen eine kurze Erwiderung nötig. Herr Kollege 
Kleindinst sagte erstens, die  Professoren seien auch 
jetzt in  einem Besoldungsschema. Nun, Herr Kol-
lege Kleindinst, das ist ja nicht richtig. Es handelt 
sich darum, daß der  Professor  jetzt, ob er nun 
früher in den norddeutschen Ländern oder etwa in 
Heidelberg war — da ist kein Unterschied —, bei 
seiner Berufung ein Mindestgrundgehalt bekommt. 
Je nach seiner Leistung und Stellung können Er-
gänzungsgehälter vereinbart werden. Ferner kön-
nen Kolleggeldgarantien vereinbart werden, die 
jetzt erheblich reduziert sind. Wenn man  sie aber 

 in die aufsteigenden Gehälter ,einbaut, muß damit 
ja eine Art Beförderung verbunden sein. Wollen 
Sie denn Oberprofessoren, Stabsprofessoren und 
Hauptprofessoren machen? Das kann doch nicht in 
Ihrem Sinne sein. Das wollen auch Sie nicht — 

es  war nur ein Spaß. 
Die Kultusverwaltungen müssen die  Möglichkeit 

haben, je nach dem wissenschaftlichen Rang des 
einzelnen Gelehrten sein Gehalt, Grundgehalt und 
etwaiges Ergänzungsgehalt festzusetzen bzw. zu 
vereinbaren. Das ergibt natürlich eine gewisse 
Konkurrenz unter den Hochschulen. Die haben wir 
immer gehabt; gewiß kann da bei unserer un-
glücklichen Unausgeglichenheit der Finanzstärke 
der einzelnen. Länder Nordrhein.-Westfalen mehr 
tun als Schleswig-Holstein.  Aber das ist schließlich  

im Sinne der Gesamtwissenschaft auch alles  zu 
ertragen. 

Wir müssen schon daran festhalten, daß gerade 
dieses System, verehrter Herr Kollege Kleindinst, 
nicht angegangen wind. Es ist ja für die übrigen 
Beamtengruppen seit Jahren eine stille Besoldungs-
reform schon durchgeführt worden. Das wissen 
Sie. Sie wissen sicher auch, daß der ordentliche 
Professor vor dem ersten Weltkrieg für eine 
Wochenstunde pro Semester und  Student  5 Gold-
mark  bekam und jetzt 1,50 DM, daß es früher fast 
keinen .Gebührenerlaß gab und daß heute Gebüh-
renerlaß und Gebührenermäßigung an  der Tages-
ordnung sind. Das alles sollte uns heute und hier 
nicht interessieren. Ich unterstreiche damit nur die 
Dringlichkeit der  Sache.  

Zu Ihrer zweiten Bemerkung! Wer ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis eingeht, muß sich 
ihm unterwerfen. Ich glaube nicht, daß ich mich 
vorhin nicht klar genug ausgedrückt habe, indem 
ich gesagt habe: der Geist weht, wohin er will, und 
das hat die und die Konsequenzen. Das bezieht 
sich doch nur auf die Forschung und die Lehre. Es 
ist selbstverständlich, daß der Professor ein treuer 
Staatsbürger sein muß. Das ist doch nie bezweifelt 
worden, und wir haben auch keine Fälle, die heute 
etwa irgendwelche Probleme aufwerfen. Der Pro-
fessor unterscheidet sich in seiner Verbundenheit 
mit dem Staat, in seiner Verpflichtung, seiner 
Treue gegenüber dem Staat vom anderen Beamten 
nicht. Aber er unterscheidet sich von ihm kraft sei-
nes Amtes und seiner Aufgabe in der absoluten 
Freiheit der Forschung und der Lehre. 

Herr Kollege Kortmann, Sie haben hier der Ein-
heitsbesoldung das Wort geredet. Ich hoffe, daß 
Sie soeben zumindest meine Ausführungen in sich 
aufgenommen haben, wenn ich Sie auch nicht 
überzeugt habe. Ich habe leider, obgleich ich oft 
darum gebeten habe, nicht die Möglichkeit gehabt, 
meine Gedanken im Beamtenrechtsausschuß vorzu-
tragen. Ich glaube, wir hätten im Beamtenrechts-
ausschuß eine Einigkeit darüber erzielen können. 
Sie sagen, Herr Kortmann, die Mehrheit der Be-
amtenschaft sei mehr an der schnellen Verabschie-
dung als an Sondergenehmigungen interessiert. Ich 
will die schnelle Verabschiedung des Beamtenbe-
soldungsgesetzes unter keinen Umständen hinaus-
zögern. Sie verderben ja nichts, wenn Sie dieser 
Sonderregelung zustimmen, die keinen Sonder-
wünschen, sondern nur bestimmten Gegebenheiten 
entspricht. Sie sagen, Sie wollen in bezug auf die 
Hochschullehrer für unseren Antrag stimmen, aber 
nicht in bezug auf die Lehrer. Nun, dann können 
wir ja schlimmstenfalls über diese beiden Punkte 
getrennt abstimmen; das ist durchaus möglich. 

Im übrigen möchte ich nicht mehr dazu sagen, 
als ich gesagt habe. Wir sollten uns jetzt auf der 
Grundlage des Antrags Umdruck 1207 treffen, und 
Sie sollten die Lehrer miteinbeziehen. Ich sage 
noch einmal: Sie schaffen damit kein neues Recht, 
sondern geben den Ländern nur die Möglichkeit, 
das zu tun, was sie auf kulturpolitischem Gebiet, 
also auf dem Gebiet ihrer eigentlichen Zuständig-
keit, tun wollen, können und sollten. 

(Abg. Matzner: Wir können nur einheit-
lich darüber abstimmen, weil es ein ge-

schlossener Satz  ist!) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Gaul. 
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Gaul  (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der § 44 des Besoldungsgesetzes lautet 
bisher: 

Das Grundgehalt ist nach einer Besoldungs-
ordnung für aufsteigende und einer für feste 
Gehälter zu gewähren. 

Folgen wir nun dem Antrag der CDU/CSU auf 
Umdruck 1238, dann wird der § 44 ergänzt und 
würde in dem nächsten Satz lauten: 

(2) Für Hochschullehrer können besondere 
Regelungen mit Mindestgrundgehältern vor-
gesehen werden. 

Der Antrag der SPD auf Umdruck . 1207 geht wei-
ter. Er sagt: 

Für die Hochschullehrer und Lehrer sind be-
sondere Regelungen zulässig. 

Ich habe den Herrn Kollegen Dr. Gülich so ver-
standen, daß es  ihm darum geht, den Ländern die 
Freiheit zu schaffen, die Besoldung der Hochschul-
lehrer und der Lehrer besonders zu regeln. 

(Abg. Dr. Gülich: Oder zu lassen, 
wie sie ist!) 

Das würde uns doch allen passen, denn dann kom

-

men wir verfassungsrechtlich nicht in irgendeinen 
Streit oder in Schwierigkeiten. Also von dieser 
Seite aus wäre die Sache wohl zu machen. 

Nun, meine Damen und Herren von der CDU/ 
CSU, Ihr Antrag ist etwas eingeengt, weil Sie hin-
zufügen „mit Mindestgrundgehältern". Wenn wir 
dem SPD-Antrag folgen, so kann da auch „mit 
Mindestgrundgehältern" eingefügt werden; wenn 
die Länder das wollen! Aber bei Ihrem Antrag 
geht es noch um eine zweite Einengung. Herr Kol-
lege Kortmann hat in der Vormittagssitzung ge-
sagt — und ich glaubte über Mittag, daß er dem 
Antrag der SPD ohne weiteres zustimmen 
würde —: Wir sind nicht bereit, den Ländern ihre 
Verantwortung abzunehmen. Das heißt doch: Ihr 
Länder bekommt die Verantwortung. Herr Kollege 
Kortmann, lassen Sie den Ländern die Freiheit, 
diese Verantwortung, die Sie ihnen nicht abneh-
men wollen, in der Regelung dieser besonderen 
Verhältnisse auszuüben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Frau Kollegin Vietje sagte vor etwa einer 
Stunde: Die Lehrerbesoldung ist Sache der Län-
der; und sie sagte, sie möchte gern einmal die 
Meinung der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister wissen. Die kann ich Ihnen sagen, Frau 
Kollegin Vietje. Die Ständige Konferenz der Kul-
tusminister hat am 8. März dieses Jahres in Saar-
brücken gesessen und hat dort beschlossen, eine 
besondere Besoldung der Lehrer oder eine L-Be-
soldung einzuführen. - Bitte schön, ich habe mich 
erkundigt; ich habe ein Dementi dieses Beschlusses 
von Saarbrücken bisher nicht gehört. 

Der Herr Kollege Dr. Gülich hat, glaube ich, bei 
der Begründung des SPD-Antrags ein wenig zu 
stark die Hochschullehrer und, entschuldigen Sie, 
nach meinem Gefühl ein wenig zu schwach die 
übrigen Lehrer bedacht. Deshalb gestatten Sie mir, 
daß ich für die übrigen Lehrer noch ein paar Worte 
zusätzlich sage. 

(Bravo! bei der SPD.) 

Warum wollen denn die Volksschullehrer und Be

-

rufsschullehrer, die doch für die Bildung von 80 
bis 85 % unserer Jugend verantwortlich sind, eine 
besondere Besoldung? Nicht weil sie aus dem ein-
heitlichen Besoldungssystem heraustanzen wollen; 
denn sie standen viele Jahre unter dem furcht-
baren Verhältnis, daß sie weder Staats- noch Ge-
meindebeamte waren. Es hieß doch „die Beamten 
und Lehrer". Gucken wir uns einmal ihre Forde-
rung vorn Gesichtspunkt ihrer besonderen Arbeit 
her an. Wir haben doch die Besoldung in vier 
Gruppen unterteilt: den einfachen, den mittleren, 
den gehobenen und  den höheren Dienst. Für jede 
dieser Gruppen haben wir eine besondere Vorbil-
dung verlangt. Für den gehobenen Dienst haben 
wir den Abschluß einer Mittelschule, also die Mit-
telschulreife, einen Vorbereitungsdienst und eine 
Prüfung gefordert. Nun bringen aber die Volks-
schullehrer seit 38 Jahren mehr mit  als den Ab-
schluß in der Mittelschule, denn sie müssen nach 
der Weimarer Verfassung - Artikel 143 - das 
Abitur haben. Wir wollen doch nicht hinter diese 
Zeit zurück. Sie haben also mehr, als gefordert 
wird, .um sie in den gehobenen Dienst einzureihen; 
sie haben weniger, als sie haben müßten — weil 
sie nicht das abgeschlossene Hochschulstudium 
haben — für den höheren Dienst. Nun müssen sie 
doch in irgendeine Gruppe. Die Länder schaffen 
Zwischengruppen, und Herr Dr. Kleindinst hat ge-
sagt, das bleibe den Ländern unbenommen. Über-
lassen wir doch den Ländern die Regelung, eine 
L-Besoldung oder eine besondere Gruppe zu schaf-
fen. Das ist ihre Sache. 

Warum fordern die Lehrer das? Einmal im Hin-
blick auf ihre Bildung, einmal auf ihre Arbeit und 
zum anderen, weil ihnen die Aufstiegsmöglichkei-
ten fehlen. In allen Schulen, in den Volksschulen, 
in den Mittelschulen und in den höheren Schulen, 
ist es doch so, daß von 10 Lehrern 8 ihr ganzes Be-
rufsleben hindurch das bleiben, was sie waren, als 
sie am ersten Tage anfingen, nämlich Klassenleh-
rer. Es werden nur 2 von diesen 10 befördert. Frau 
Vietje hat vorhin etwas durcheinandergebracht, 
indem die Aufstiegsmöglichkeit, Aufsteigen und 
Beförderung einander gleichgesetzt hat. Hier geht 
es nur um Aufstieg oder Beförderung. Es können 
also nur ein Fünftel oder 20 % befördert werden; 
die übrigen bleiben, wenn sie das Glück haben, 
45 Jahre in ihrem Dienst als Klassenlehrer wie zu 
Anfang ihrer Tätigkeit. Das können wir nicht wol-
len. Ich bin der Meinung, wir machen den Ländern 
den Weg frei, wir lassen ihnen die Freiheit, die 
Besoldung ihrer Hochschullehrer und ihrer Lehrer 
an allen Schularten zu regeln. Was sie dann 
machen, ist ihre Sache. Uns kostet es keine Mark 
mehr, und wir kommen nicht in Konflikt mit der 
Verfassung. Ich glaube, wir sollten es so lassen. 
Meine Fraktion wird dem Antrag Umdruck 1207 
zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Sornik. 

Dr. Sornik (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nur wenige Worte! Herr Kollege 
Gülich hat einen bemerkenswerten Satz ausgespro

-

chen, den Satz nämlich, daß der Lehrer in der 
Schule Lehrtätigkeit ausübe und daß der Haupt-
lehrer oder Rektor an sich mit dem Lehrer als sol-
chem nichts zu tun habe, denn Hauptlehrer und 
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Rektor haben eine administrative Tätigkeit auszu-
üben. Er hat zweitens gesagt, daß der Lehrer kein 
Laufbahnbeamter in diesem Sinne sei. Herr Kol-
lege Gaul hat darauf hingewiesen, daß der Lehrer 
keine Beförderungsmöglichkeiten habe, daß der 
Lehrer ein Landesbeamter sei. Geben wir doch den 
Ländern die Möglichkeit, die Lehrerbesoldung auf 
ihre eigene Weise zu regeln! 

(Zuruf von der Mitte: Haben sie ja!) 

Aus den vielen Zuschriften, die wir insbesondere 
von den Lehrerverbänden erhalten haben, ist 
immer wieder der Wunsch hervorgegangen, eigene 
Lehrerbesoldungen zu erhalten. 

(Zuruf: Aber nur von einem Teil 
der Lehrer!) 

Wir werden daher dem Antrag Umdruck 1207 der 
Fraktion der SPD zustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Becker: Herr Abgeordneter 
Kortmann, wollen Sie sprechen? 

(Abg. Kortmann: Ich verzichte!) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 
Die  Aussprache zu den Anträgen auf den Umdruk-
ken 1207 und 1238 und zum § 44 ist damit ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die beiden An-
träge decken sich insoweit, als sie beide Kann-Vor-
schriften enthalten, d. h. neue Regelungen für zu-
lässig erachten. Sie unterscheiden sich dadurch, daß 
der Antrag der SPD weitergeht, insofern er alle 

Lehrer, also auch - ich darf es so interpretieren - 
die Lehrer an den höheren Schulen, den Mittel-
schulen, den Berufschulen usw. mitumfaßt, wäh-
rend der Antrag der CDU/CSU nur die Hochschul-
lehrer behandelt und gleichzeitig sagt, daß Min-
destgrundgehälter vorgesehen werden können. 

Der weitergehende Antrag ist offensichtlich der 
Antrag der SPD. Ich stelle ihn zuerst zur Abstim-
mung. Wer dem Antrag auf Umdruck 1207 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Ich bitte 
die Abstimmung durch Aufstehen zu wiederholen. 
Wer dem Antrag Umdruck 1207 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. - Ich bitte 
diejenigen, die dagegenstimmen wollen, sich zu er-
heben. - Ich bitte diejenigen, die sich enthalten 
wollen, sich zu erheben. - 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen]: Ei, ei, der 
Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes 
weiß nicht, was er machen soll, und enthält 

sich der Stimme!) 
Das Präsidium ist sich nicht einig. Wir müssen lei-
der auszählen lassen. Ich bitte den Saal zu räumen. 
- Ich bitte die Türen zu schließen. - Die Abstim-
mung beginnt; ich bitte die Türen zu öffnen. - 

Die  Abstimmung ist geschlossen. 

Die Abstimmung ergibt die Beschlußunfähigkeit 
des Hauses. Es sind insgesamt 233 Stimmen abge-
geben worden. 

Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich berufe die 
nächste Sitzung auf 16 Uhr 55 Minuten. 

(Schluß der Sitzung: 16 Uhr 43 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Frau Ackermann 	 28. 6. 
Dr. Atzenroth 	 28. 6. 
Dr. Baade 	 29. 6. 
Dr. Bartram 	 3. 7. 
Bauknecht 	 29. 6. 
Baur (Augsburg) 	 29. 6. 
Dr. Bergmeyer 	 28. 6. 
Bettgenhäuser 	 28. 6. 
Birkelbach 	 29. 6. 
Dr. Blank (Oberhausen) 	29. 6. 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	29. 6. 
Brandt (Berlin) 	 29. 6. 
Dr. Brühler 	 29. 6. 
Dr. Dehler 	 5. 7. 
Dr. Deist 	 29. 6. 
Dr. Dollinger 	 29. 6. 
Erler 	 6. 7. 
Even 	 29. 6. 
Feldmann 	 29. 6. 
Gräfin Finckenstein 	 29. 6. 
Dr. Franz 	 29. 6. 
Freidhof 	 29. 6. 
Dr. Friedensburg 	 29. 6. 
Frühwald 	 10. 7. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Furler 	 29. 6. 
Geiger (München) 	 29. 6. 
Gerns 	 15. 7. 
D. Dr. Gerstenmaier 	28. 6. 
Grantze 	 29. 6. 
Dr. Greve 	 27. 7. 
Dr. Hammer 	 29. 6. 
Häussler 	 28. 6. 
Heix 	 28. 6. 
Held 	 29. 6. 
Hellenbrock 	 28. 6. 
Dr. Graf Henkel 	 29. 6. 
Hepp 	 28. 6. 
Dr. Höck 	 28. 6. 
Hoogen 	 29. 6. 
Kahn 	 28. 6. 
Frau Keilhack 	 2. 7. 
Keuning 	 28. 6. 
Dr. Köhler 	 6. 7. 
Könen (Düsseldorf) 	 28. 6. 
Dr. Königswarter 	 28. 6. 
Dr. Kopf 	 29. 6. 
Kraft 	 29. 6. 
Dr. Kreyssig 	 29. 6. 
Kriedemann 	 29. 6. 
Lahr 	 28. 6. 
Dr. Leiske 	 28. 6. 
Lenz (Brühl) 	 29. 6. 
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Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Massoth 	 30. 6. 
Mauk 	 28. 6. 
Frau Dr. Maxsein 	 28. 6. 
Mensing 	 29. 6. 
Dr. von Merkatz 	 29. 6. 
Meyer-Ronnenberg 	 13. '7. 
Morgenthaler 	 6. 7. 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 	3. 7. 
Müser 	 10. 7. 
Dr. Oesterle 	 29. 6. 

Ollenhauer 	6. 7. 
Onnen 	 28. 6. 
Pelster 	 29. 6. 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 	29. 6. 
Frau Praetorius 	 29. 6. 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	29. 6. 
Raestrup 	 29. 6. 
Rehs 	 29. 6. 
Richter 	 29. 6. 
Ruhnke 	 7. 7. 
Ruland 	 29. 6. 
Sabaß 	 29. 6. 
Scharnberg 	 28. 6. 
Scheel 	 29. 6. 
Dr. Schöne 	 29. 6. 
Schoettle 	 30. 6. 
Stauch 	 28. 6. 
Stingl 	 28. 6. 
Sträter 	 30. 6. 
Frau Strobel 	 29. 6. 
Stümer 	 29. 6. 
Wehner 	 29. 6. 
Dr. Wellhausen 	 28. 6. 
Frau Welter (Aachen) 	28. 6. 
Wiedeck 	 29. 6. 
Frau Wolff (Berlin) 	 29. 6. 

Anlage 2 	 Drucksache 3696 

Bericht 
des Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) gemäß 
§ 96 (neu) der Geschäftsordnung zu dem Entwurf 
eines Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
(Drucksache 2540) und dem von der Fraktion der 
FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über 
Ehrensold für Träger höchster Kriegsauszeichnun-
gen des ersten Weltkrieges (Drucksache 3159 [neu]). 

Berichterstatter: Abgeordneter Seidel (Fürth) 
Der Haushaltsausschuß hat sich in seiner Sitzung 

am 27. Juni 1957 - mit den Gesetzentwürfen - 
Drucksachen 2540, 3159 (neu) - befaßt und ist zu 
dem Ergebnis gekommen, daß eine Auswirkung 
auf den Haushaltsplan und die Haushaltslage nicht 
gegeben ist, wenn § 11 des Gesetzentwurfs - 
Drucksache 2540 - entgegen dem Antrag des feder-
führenden Ausschusses für Angelegenheiten der 
inneren Verwaltung - Drucksache 3379 - nicht 
mit Wirkung vom 1. April 1955, sondern erst mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1956 in Kraft gesetzt 
wird. 

Für die Zeit vom 1. April 1955 bis 1. Oktober 
1956 konnte der Haushaltsausschuß keine Mittel 
für die Deckung der entstehenden Ausgaben 
finden. 

Bonn, den 27. Juni 1957 
Seidel (Fürth) 
Berichterstatter 

Anlage 3 	 (I  
Siehe Anlage 8 der 216. Sitzung. 

Anlage 4 	 zu Drucksache 3638 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Beamtenrecht (9. Ausschuß) 
über den Entwurf eines Bundesbesoldungsgesetzes 
(BBesG) (Drucksache 1993). 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kleindinst 

I. Allgemeines 
Den Entwurf eines Bundesbesoldungsgesetzes 

vom 29. Dezember 1955 - Drucksache 1993 - hat 
der Deutsche Bundestag durch den Beschluß vom 
19. Januar 1956 dem Ausschuß für Beamtenrecht 
und dem Haushaltsausschuß überwiesen. Der Aus-
schuß für Beamtenrecht hat die Beratung  am  6. Fe-
bruar 1956 aufgenommen. Er mußte die Beratung 
jedoch unterbrechen, weil der Bundesminister des 
Innern und die Innenminister der  Länder auf die 
vorgängige Verabschiedung des Beamtenrechts-
rahmengesetzes drängten. Außerdem hat der Aus-
schuß neben diesem Entwurf noch den Entwurf 
eines Gesetzes über die Versorgung für die ehe-
maligen Soldaten der  Bundeswehr  und ihre Hin-
terbliebenen (Soldatenversorgungsgesetz) - Druck-
sache 2504 - dienstrechtlich beraten und den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse der in einzelnen Verwaltungszweigen des 
Landes Berlin beschäftigten Personen - Druck-
sache 3041 - behandeln müssen. 

Der Ausschuß hat zu dem Entwurf die Vertreter 
der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, des 
Deutschen Richterbundes, des Deutschen Bundes-
wehrverbandes, der Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände und des Bundesrech-
nungshofes, und zur Frage der Ortszuschläge und 
der Ortsklassen die Sachverständigen des Statisti-
schen Bundesamtes sowie des Institutes für Raum-
forschung gehört. 

Über die Eingruppierung der Berufssoldaten in 
die Besoldungsordnung hat der Ausschuß für Be-
amtenrecht mit dem Ausschuß für Verteidigung am 
28. Februar 1957 gemeinsam beraten. 

Die Erhöhung der Grundgehälter haben der Aus-
schuß für Beamtenrecht und der Haushaltsaus-
schuß am 8. Mai 1957 in gemeinsamer Sitzung be-
schlossen. 

Das neue Besoldungsgesetz löst das Besoldungs-
gesetz vom 16. Dezember 1927 (RGBl. I S. 349) ab. 
Die Besoldungsgesetzgebung des Reiches ist weit 
jünger als die  Reichsbeamtengesetzgebung. Sie hat 
nur schrittweise zu einer Zusammenfassung von 
einzelnen gesetzlichen und von Haushaltsvorschrif-
ten geführt. Ein systematisches und zusammenfas-
sendes Besoldungsrecht war für die Beamten ein-
schließlich der technischen Beamten, der Offiziere 
und Unteroffiziere das Besoldungsgesetz vom 
15. Juni 1909 (RGBl. S. 573). Dieses Gesetz löste 
das von der Nationalversammlung und dem Reichs-
rat beschlossene Besoldungsgesetz vom 20. April 
1920 (RGBl. S. 805) für die planmäßigen Reichs-
beamten und die Soldaten der Wehrmacht ab. Das 
Reichsgesetz vom 21. Dezember 1920 (RGBl. S. 2117) 
erklärte das Reichsbesoldungsgesetz und seine spä-
teren Abänderungen oder Ergänzungen sowie die 
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Ausführungsbestimmungen für die  Regelung der 
Beamtenbesoldung in den Ländern, Gemeinden 
und sonstigen öffentlichen Körperschaften in dem 
Sinne für bindend, daß die Dienstbezüge ihrer 
hauptamtlichen Beamten und Lehrer nicht günsti-
ger geregelt werden durften als die der gleichzu-
bewertenden Reichsbeamten. Bei dieser Regelung 
waren alle Umstände zu berücksichtigen, die für 
die Bewertung der Eigenart des betreffenden Be-
amtenberufes dm allgemeinen und der zu beurtei-
lenden Stellen im besonderen in Betracht kamen. 
Dabei wurden die bereits erworbenen Rechte ge-
wahrt. 

Nach der Festigung der. wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, aber bereits in der durch die kurzfristi-
gen Auslandskredite entstandenen Inflationsent-
wicklung, kam das Reichsgesetz vom 16. Dezember 
1927 zustande, das zwar drei Jahrzehnte besteht, 
aber durch die rasch folgende Weltwirtschafts-
krise und  die  Deflationsperiode, die zentralisieren-
den Maßnahmen der nationalsozialistischen Dikta-
tur und die auf den Zusammensturz dies  Reichs 
folgende Desorganisierung seiner Verfassung :und und 
Verwaltung auf das stärkste betroffen wurde. Bis 
zum Jahre 1943 wurden 36 Ergänzungsgesetze er-
lassen. 

Nach 1945 mußten sich die Länder und nach 1949 
die Bundesrepublik mit den besoldungsrechtlichen 
Nachwirkungen nationalsozialistischer Vorschriften 
und den Folgen des Reichsarbeitsdienstes, des 
Wehrdienstes, des Kriegsdienstes, der Kriegsgefan-
genschaft, der Vertreibung und Amtsverdrängung 
von Beamten und der Auflösung der Wehrmacht 
auseinandersetzen. Teuerungs- und Übergangs-
maßnahmen mußten auf die wirtschaftlich nicht 
mehr vergleichbaren Grundgehälter des Jahres 

1 1927 bezogen werden. 
Nach 1949 hat das Erste Gesetz zur Änderung 

und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 6. De-
zember  1951 (BGBl. I S. 939) den vollen Wegfall 
der Brüningschen Gehaltskürzungen, eine Teue-
rungszulage von 20 vom Hundert zu den Grund-
gehältern von 1927 und entsprechend zu den Ver-
sorgungsbezügen und die Besoldungssperrvor-
schrift gebracht. Das Zweite Gesetz zur Änderung 
und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 
20. August 1952 (BGBl. I S. 582) änderte Vorschrif-
ten über das Besoldungsdienstalter und ergänzte 
die  Besoldungsordnungen A und B infolge der 
Wiedererrichtung des diplomatischen und konsu-
larischen Dienstes, der Aufstellung des Bundes-
grenzschutzes und der Errichtung von oberen Bun-
desbehörden und Bundesgerichten. Das Dritte Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung des Besoldungs-
rechts vom 27. März 1953 (BGBl. I S. 81) traf neue 
Vorschriften über die Anrechnung anderer als Be-
amtendienstzeiten auf das Besoldungsdienstalter, 
führte den Gleichheitssatz für Beamte und Be-
amtinnen bei der Gewährung des Kinderzuschlags 
und .des Wohnungsgeldzuschusses durch, änderte 
die Besoldungsordnungen A und B und die Besol-
dungsordnung für die Beamten der Deutschen 
Bundesbahn, lockerte die zu engen Besoldungsvor-
schriften für die Lehrkräfte, gewährte zu den 
Grundgehältern und entsprechend zu den Versor-
gungsbezügen weitere Teuerungszulagen von 20 
vom Hundert, brachte die Ortsklasse D in Wegfall 
und gab die Ermächtigung zu der Änderung des 
Ortsklassenverzeichnisses in besonders begründe-
ten Ausnahmefällen. 

Als Übergangsmaßnahmen erhielten die  Be-
amten und Versorgungsempfänger im Jahre 1955  

in den Monaten Januar rund Juli und im Januar 
1956 je ein Drittel des monatlichen Grundgehaltes 
einschließlich der 40prozentigen Zulage (vgl. Er-
lasse des Bundesministers der Finanzen vom 
13. Januar, 27. Mai, 3. Juni und 15. November 1955 
— MinBl. Fin. S. 18, 359, 383, 787). Mit Wirkung 
vom 1. Januar 1956 wurden die einmaligen Zah-
lungen durch laufende monatliche Zulagen von 
15 vom Hundert des nicht erhöhten Grundgehaltes 
1927 abgelöst (vgl. Erlaß des Bundesministers 
der  Finanzen vom 25. Februar 1956 - MinBl. Fin. 
S. 130). Schließlich wurde Dezember 1956 als 
weitere einmalige Übergangszahlung 50 vom Hun-
dert des Gesamtgehaltes für Dezember gewährt, 
weil das Besoldungsgesetz nicht vor dem 1. April 
1957 in Kraft gesetzt werden konnte .  (vgl. Erlaß 
des Bundesministers der Finanzen vom 16. No-
vember  1956 — MinBl. Fin. S. 861). 

Für die Freiwilligen in der Bundeswehr schufen 
das Freiwilligengesetz vom 23. Juli 1955 (BGBl. I 
S. 449), die Verordnung vom 15. Oktober 1955 
(BGBl. I S. 657), die sie ersetzende Verordnung 
vom 3L Januar 1956 (BGBl. I S. 61) und die Ände-
rungsverorrdnung vom 26. März 1956 (BGBl I 
S. 157) die ersten Rechtsgrundlagen. Zur Angtles-
chung der Dienstbezüge von Vollzugsbeamten des 
Bundesgrenzschutzes an die Besoldung der  Frei-
willigen erging das Gesetz vom 6. Juni 1956 
(BGBL. I S. 489), dem noch das Gesetz vom 20. De-
zember  1956 zur Änderung des Soldatengesetzes 
und des eben erwähnten Gesetzes (BGBl. I S. 925) 
und eine abschließende Rechtsverordnung der  Bun-
desregierung über die Besoldung der Berufssol-
daten und der Soldaten auf Zeit vom 13. März 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 183) folgten. 

Diese vielverzweigten und umübersichtlichen Vor-
schriften soll nunmehr das neue Bundesbesol

-

dungsgesetz ablösen. Es hat auf bewährten Grund-
lagen neue Gedanken verwirklicht und ist neuen 
Anforderungen an den öffentlichen Dienst gerecht 
geworden. Der Ausschuß war mit voller Unter-
stützung der beteiligten Bundesministerien be-
strebt, seine Vorschriften systematisch zu ordnen 
und klarzustellen. Zwischen der zweiten und drit-
ten  Beratung hat sich das federführende Bundes-
ministerium um eine noch einfachere und ver-
ständlichere Rechtssprache bemüht, der der Aus-
schuß mit Beifall beigetreten ist. Dem Gesetzent-
wurf hat der Ausschuß am 14. Juni 1957 einmütig 
zugestimmt und  schlägt nunmehr dem Bundestag 
die Annahme des Ausschußentwurfes vor. 

H. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 
An die Stelle des Wortes „Streitkräfte" mußte 

in dieser und in jeder folgenden sich auf sie be-
ziehenden Vorschrift das Wort „Bundeswehr" tre-
ten. (Artikel 87 b des Grundgesetzes, §§ 12, 17 
Abs. 2, 40 Abs. 3, 44 Abs. 3 des Soldatengesetzes). 

Zu § 2 
Absatz 1 enthält die erschöpfende Aufzählung 

der Bestandteile der Dienstbezüge. Zu diesen ge-
hören nicht Sonderzulagen wie Weihnachtsgrati-
fikationen, Urlaubszuschüsse usw., wie sie in der 
freien Wirtschaft gewährt werden. Auch Jubi-
läumszuwendungen sind dem Besoldungsrecht 
fremd. Wenn sie von einzelnen Stadtgemeinden 
ohne Verpflichtung gegeben werden, so ist für sie 
das engere persönliche Verhältnis zum Dienstherrn 
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maßgebend. Die Berufung auf tarifvertragliche 
Vereinbarungen von •Diensttreueprämien bedeutet 
eine Vermischung von öffentlichem Dienstrecht 
und Tarifvertragsrecht. 

Die Ersetzung des Wortes „Wohnungszuschlag" 
in Absatz 1 durch das Wort „Ortszuschlag" ist in 
dem Bericht zu den §§ 10 und 11 begründet. 

Der Absatz 2 ist mit Rücksicht auf die !Sonder-
vorschriften für Auslandsbeamte in den §§ 22 ff. 
angefügt, weil bei dienstlichem Wohnsitz im Aus-
land regelmäßig, im Inland jedenfalls zur Zeit noch 
in bestimmten :Gebieten (z. B. im Saargebiet), über 
die Dienstbezüge in einer fremden Währung ver-
fügt wenden muß und Währungsunterschiede, die  
sich hierdurch ergeben können, eines Ausgleichs be-
dürfen. 

Zu § 4  
Die in Absatz 4 ermöglichte Zahlung der Dienst-

bezüge für Mannschaften, Unteroffiziere und ent-
sprechende Vollzugsbeamte im Bundesgrenzschutz 
in kürzeren Zeitabschnitten als einem Monat ist 
auf Unverheiratete und auf halbe Monatsbeträge 
beschränkt. 

 
Zu §5 

Der Absatz 1 schließt die Einführung von Son-
derbesoldungsordnungen aus. Das Bestreben, für 
Gruppen von Beamten die Besoldung von dem 
System der Besoldungsordnungen A und B loszu-
lösen, ist eine Folge der Reichsbesoldungsgesetze 
von 1940 und 1943. Seine  Berücksichtigung würde 
zu der Auflösung des ganzen Besoldungssystems 
führen. Das Gesetz gibt auch den Ländern die 
Möglichkeit, die Besonderheiten des Dienstes ein-
zelner ;Beamtengruppen in den Besoldungsordnun-
gen A und B zu würdigen. 

Zum Absatz 3 schlägt der Ausschuß vor, auf ihn 
zu verzichten. Das Besoldungsgesetz von 1909 hat 
nur den Reichskanzler ermächtigt, die Beamten der 
Reichskanzlei nach seinem Ermessen in die Ge-
haltsstufen einzureihen (§ 4 Abs. 1 und 5). Für die 
Beamten und  die  Berufssoldaten in den Kabinetten 
des Staatsoberhauptes bestanden besondere Rege-
lungen. Die bevorzugte Behandlung der Beamten 
des Reichspräsidialamtes und der Reichskanzlei 
und seit 1949 des Bundespräsidialamtes und des 
Bundeskanzleramtes haben die Reichsbesoldungs-
gesetze von 1920 und 1927 ermöglicht. Sie ist im 
Hinblick auf Artikel 3 des  Grundgesetzes bereits 
in Zweifel gezogen worden. Die Zahl der Beamten 
dieser hohen Bundesämter ist durch die Erweite-
rung  der Geschäftsaufgaben gegenüber früheren 
Jahrzehnten angewachsen. Wenn Beamte aus die-
sen Ämtern in den Dienst von Bundesministerien 
übertreten, führt ihre günstigere Einstufung zur 
weiteren Bevorzugung gegenüber den anderen Be-
amten.. Ein Teil der Beamten der beiden Ämter 
muß allerdings bei dem Wechsel der  Inhaber der 
höchsten Ämter .mit der Möglichkeit der Ver-
setzung in  den  einstweiligen Ruhestand rechnen. 
Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
müssen jedoch alle politischen Beamten gewärti-
gen. Für sie hat das Bundesbeamtengesetz die 
Rechte in den §§ 36 bis 39 festgelegt. Da auch die 
wesentlich größere Beamtengruppe eines anderen 
Bundesorganes die Bevorzugung durch die Vor-
schrift des Absatzes 3 erstrebt hat, war ein weite-
rer Grund gegeben, diesen Absatz nicht mehr in 
das Gesetz aufzunehmen. 

Zu § 6  

Der Ausschuß mußte bei der Beratung der §§  6 
bis 9 die möglichst gleichmäßige Behandlung der 
Beamten beachten, ferner verhindern, daß zufällige 
günstige Umstände, wie das Vorhandensein freier 
Planstellen der Spitzenbeförderungsgruppen, einem 
Beamten ohne besondere Verdienste frühere und 
dauernde Vorteile ermöglichen, aber auch sicher-
stellen, daß die Wahrung des Leistungsgrundsatzes 
dabei nicht verlorengeht. Grundsätzlich war der 
Ausschuß mit der Vorlage der Bundesregierung 
darauf bedacht, die Festsetzung des Besoldungs-
dienstalters, die besonders nach 1945 zu neuen Un-
sicherheiten, Beschwerden und zur Arbeitsver-
mehrung geführt hat, soweit wie möglich zu ver-
einfachen. 

Für die Berechnung des Besoldungsdienstalters, 
bei der die bisherige Gesetzgebung grundsätzlich 
von der ersten planmäßigen Anstellung als Be-
amter ausging, hat der Entwurf der Bundesregie-
rung grundsätzlich den Maßstab des Lebensalters 
vorgesehen. Für diesen Vorschlag war die Verein-
fachung der Berechnung und damit die Vermin-
derung der Verwaltungsarbeit maßgebend. 

Der Ausschuß hat dem Vorschlag der Bundes-
regierung zugestimmt, weil er angesichts der auch 
bisher schon möglichen Anrechnung von Zeiten der 
Ausbildung, von Vordienstzeiten, von Zeiten des 
Arbeits- und Wehrdienstes, des Kriegsdienstes und 
der Kriegsgefangenschaft im Ergebnis der Berech-
nung nach dem Dienstalter nahekommt, jedoch die 
beabsichtigte Vereinfachung herbeiführt. Der Aus-
schuß hat die Schematisierung der Berechnung noch 
verstärkt. Außerdem trug zu der Vereinfachung 
der Berechnung die Verwertung von Erfahrungen 
der letzten Jahre und die Berücksichtigung von be

-

rechtigten Anliegen bei. 

Der § 6 der Ausschußvorlage hält sich in den 
Absätzen 1 bis 4 für die Festsetzung des Besol-
dungsdienstalters an die Grundsätze der Regie-
rungsvorlage. Während die bisherige Berechnungs-
methode von dem Tag der ersten Anstellung des 
einzelnen Beamten ausgehen mußte, knüpft die 
neue Berechnungsmethode in stark vereinfachen-
der Weise für die Beamten des einfachen, mittleren 
und gehobenen Dienstes an das einundzwanzigste 
Lebensjahr an, mit dessen Vollendung die Anstel-
lung auf Probe möglich ist, und für die Beamten 
des höheren Dienstes an das dreiundzwanzigste 
Lebensjahr, mit dem von echten Laufbahnbewer-
bern nach dem Abschluß des vorgeschriebenen Stu-
diums der Eintritt in den Vorbereitungsdienst er-
reicht werden kann. 

In Abweichung von dem Entwurf der Bundes-
regierung stellt bereits der Absatz 1 klar, daß das 
Besoldungsdienstalter in allen Gruppen des ein-
fachen und in den ersten beiden Besoldungsgrup-
pen des mittleren und des gehobenen Dienstes mit 
dem einundzwanzigsten und in den ersten beiden 
Besoldungsgruppen des höheren Dienstes mit dem 
dreiundzwanzigsten Lebensjahr beginnt. Erst mit 
dem Aufsteigen in die weiteren Besoldungsgrup-
pen des mittleren, des gehobenen und des höheren 
Dienstes wird nach Absatz 5 eine weitere Festset-
zung des Besoldungsdienstalters notwendig. Das 
für die jeweilige Eingangsgruppe festgesetzte Be-
soldungsdienstalter bleibt also beim Aufstieg in-
nerhalb sämtlicher Besoldungsgruppen des ein-
fachen und bei dem Übertritt aus der Eingangs-
gruppe in die jeweils erste Beförderungsgruppe 
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des mittleren, des gehobenen und des höheren 
Dienstes unverändert. Es gelten demnach für die 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters in den hier-
nach zusammengehörigen Besoldungsgruppen die-
selben Vorschriften, gleichgültig ob sie durch die 
erstmalige Ernennung oder durch die erste Beför-
derung erreicht werden. Die große Vereinfachung 
bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters er-
gibt sich deshalb, weil für eine große Zahl von 
Beamten das Besoldungsdienstalter nur noch ein-
mal festgesetzt werden muß. 

Wenn der Beamte mit dem Zeitpunkt, mit dem 
seine Ernennung wirksam wird, das Lebensalter 
von einundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahren 
überschritten hat, so wird sein Besoldungsdienst-
alter nach dem Absatz 2 um die Hälfte der Zeit 
gekürzt, um die er älter ist. 

Der Absatz 3 bezeichnet Zeiten, die dem Beam-
ten in vollem Umfang auf das Besoldungsdienst-
alter angerechnet werden. Hierbei wird zwar an 
die bisherigen Vorschriften angeknüpft, doch wer-
den gewisse Zeiten, die nach dem zweiten Welt-
krieg besonders bedeutsam geworden sind, wie 
die des Kriegsdienstes, der Kriegsgefangenschaft, 
des Notdienstes, des  Reichsarbeitsdienstes oder des  
Wehrdienstes, in weitergehendem Umfang berück-
sichtigt als bisher. Die Voraussetzung, daß solche 
Zeiten die Ernennung zum Beamten verzögert ha-
ben müssen, wurde fallengelassen, weil sie zu 
Folgewidrigkeiten und Schwierigkeiten geführt 
hätte. Die genannten Zeiten werden nur abgesetzt, 
soweit sie nach dem siebzehnten Lebensjahr liegen. 
Es handelt sich um eine Anpassung an  die  §§ 111 
und 113 bis 117 BBG. 

Für die Spitzenbeförderungen im mittleren, ge-
hobenen und höheren Dienst geht der Absatz 5 
unter entsprechender Änderung des § 7 Abs. 1 des 
Entwurfs der Bundesregierung von dem System 
der Gehaltsmitnahme ab, nach welchem dem Be-
amten in der Beförderungsgruppe der gegenüber 
dem bisherigen Grundgehalt nächsthöhere Gehalts-
satz zugeteilt und sein Besoldungsdienstalter, je 
nachdem welcher Grundgehaltssatz sich damit er-
gab, für die Beförderungsgruppe neu festgesetzt 
wurde. Dieses System führte dazu, daß das Be-
soldungsdienstalter für die Spitzenbeförderungs-
gruppen, weil es sich nach dem Zeitpunkt der Be

-f

örderung richtet, von dem Werdegang des einzel-
nen Beamten abhängt. Der früher in die Spitzen-
gruppe beförderte Beamte erhielt für diese Gruppe 
ein günstigeres Besoldungsdienstalter und damit 
einen dauernden Vorteil vor dem später beförder-
ten. Dieses Ergebnis wäre gerechtfertigt, wenn die 
Beförderung nur von der Leistung des Beamten 
abhinge. Sie hängt aber auch von dem Vorhanden-
sein von offenen Planstellen ab. Die Beseitigung 
dieser Schwierigkeiten durch Korrekturmaßnah-
men, die diesem Gesichtspunkt Rechnung zu tragen 
suchten, haben die Anwendung der Vorschriften 
erschwert und nicht zu befriedigenden Ergebnissen 
geführt. 

Der Absatz 5 legt nunmehr die Lösung fest, daß 
das Besoldungsdienstalter der jeweiligen Eingangs-
gruppen in den Spitzenbeförderungsgruppen ein-
mal um vier Jahre gekürzt wird. Beamte mit glei-
chem Besoldungsdienstalter der Eingangsgruppe 
erhalten dadurch auch in den Beförderungsgruppen 
ein gleiches Besoldungsdienstalter. Der Schnitt der 
Besoldungsgruppen sichert den einzelnen beförder-
ten Beamten in jedem Falle angemessene Beför-

derungsgewinne und Dienstalterszulagen in der  
Beförderungsgruppe. Die Folge, daß spätbeförderte 
Beamte alsbald aus dem Endgehalt der niedrigeren 
Gruppe in das Endgehalt der höheren Gruppe 
kommen können, sollte die Personalverwaltung 
veranlassen, bei Beförderungen den Leistungs-
gedanken besonders zu berücksichtigen. 

Wird das Besoldungsdienstalter der Eingangs-
gruppe nach dem Absatz 5 bei dem Aufstieg in die 
Spitzenbeförderungsgruppen jeder Laufbahngruppe 
einmal um vier Jahre gekürzt, so soll es nach dem 
Absatz 6 Satz 2 bei dem Aufstieg aus dem mitt-
leren in den gehobenen und aus dem gehobenen in 
den höheren Dienst in den ersten beiden Besol-
dungsgruppen der höheren Laufbahngruppe höch-
stens noch einmal zusätzlich um zwei Jahre, ins-
gesamt also  um  sechs Jahre gekürzt werden dürfen. 

Eine günstigere Behandlung des Besoldungs-
dienstalters ermöglicht der Satz 1 des Absatzes 6, 
der grundsätzlich die Absätze 1 bis 4 für die Fest-
setzung des Besoldungsdienstalters in den ersten 
beiden Besoldungsgruppen der höheren Laufbahn-
gruppe für anwendbar erklärt, nur in den seltenen 
Ausnahmefällen. 

Weil das Besoldungsdienstalter in den Spitzen-
beförderungsgruppen des mittleren, gehobenen und 
höheren Dienstes nach Absatz 5 durch Kürzung 
des für die jeweilige Eingangsgruppe maßgebenden 
Besoldungsdienstalters gewonnen wird, muß der 
Absatz 7 von diesem für die Eingangsgruppe maß

-

gebenden Besoldungsdienst  alter  auch dann aus-
gehen, wenn ausnahmsweise die erstmalige Ein-
stellung oder Anstellung alsbald in einem Amt der 
Spitzenbesoldungsgruppe erfolgt. 

Eine Ausnahme trifft der Absatz 8 von der in 
Absatz 6 für das Besoldungsdienstalter der Auf-
stiegsbeamten getroffenen Grundsatzregelung für 
Fachschuloberlehrer der Bundeswehr. Für sie sind 
die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 die Ein-
gangsgruppen, während sie im allgemeinen nur 
als Spitzenbeförderungsgruppen des gehobenen 
Dienstes zu gelten haben. Die für den Fachschul-
oberlehrer vorgeschriebene Fachausbildung nähert 
sich nach Dauer und Art stark derjenigen an, die 
für Ämter  des  höheren Dienstes vorgesehen ist. 
Trotzdem wird das Besoldungsdienstalter der  Fach-
schuloberlehrer für die Gruppen A 11 und A 12 
auf den Ersten des Monats festgelegt, in dem sie 
das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet ha-
ben. Dies geschieht nach der Grundregelung des 
Absatzes 7 durch die Kürzung eines fiktiv für die 
Besoldungsgruppen A 9 und A 10 nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 errechneten Besoldungsdienstalters 
um vier Jahre. Dieses Besoldungsdienstalter soll 
dann abweichend von Absatz 6 bei dem Aufstieg 
in die Gruppen A 13 und A 14 beibehalten werden, 
so daß es nur um zwei Jahre hinter dem regel-
mäßigen Besoldungsdienstalter des echten Lauf-
bahnbewerbers für den höheren Dienst zurück-
bleibt. 

Der Absatz 9 sieht die Festsetzung des Besol-
dungsdienstalters in den Fällen vor, in welchen 
im einfachen bis gehobenen Dienst die erstmalige 
Ernennung zum Beamten auf Probe in einem frü-
heren Lebensalter als dem einundzwanzigsten Le-
bensjahr eintritt, weil der Beamte die vorgeschrie-
bene Mindestausbildung früher abschließen konnte. 
Der jugendliche Beamte erhält das Anfangsgrund-
gehalt seiner Besoldungsgruppe. Das Aufsteigen in 
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den Dienstaltersstufen beginnt jedoch erst mit dem 
nach Absatz 1 für den Beginn des Besoldungs-
dienstalters maßgebenden Lebensalter. Dieser 
Grundsatz will die Notwendigkeit der menschlichen 
und beruflichen Reife für die Beamtenlaufbahn 
besoldungsrechtlich berücksichtigen. 

Zu § 6 a  

Nach § 6 Abs. 3 werden dem Beamten die nach 
Vollendung des zwanzigsten Lebensjahrs liegenden 
Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn auf sein 
Besoldungsdienstalter angerechnet. Der neue § 6 a 
stellt deshalb den Begriff des öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn fest. Er faßt Begriffsmerkmale des 
§ 111 BBG und dessen Verwaltungsvorschriften 
vom 31. Mai 1954 sowie des § 186 Abs. 5 BBG in 
der durch das Beamtenrechtsrahmengesetz geän-
derten Fassung zusammen. 

Der Absatz 3, der die Anrechnung einer Tätig-
keit bei anderen Dienstherren eröffnet, hat ein 
Vorbild in § 116 BBG. 

Zu § 6 b 

Die Beschränkung der Berücksichtigung von 
Dienstzeiten im gehobenen und höheren Dienst auf 
Tätigkeiten, die jener in einem Amt der betreffen-
den Laufbahngruppe mindestens gleichzubewerten 
sind ist darin begründet, daß für den gehobenen 
und höheren Dienst eine besondere Ausbildung 
und Bewährung vorausgesetzt wird (§§ 18, 19 
BBG). Als Mabstab der Bewertung einer Tätigkeit 
dient in erster Linie ihre gesetzliche oder tarif-
liche Bezahlung. 

Die Tätigkeiten, die nach Absatz 2 von der Be-
rücksichtigung ausgenommen sind, entsprechen 
größtenteils jenen des § 111 BBG. 

Zu §8 
Der Absatz 1 stellt klar, daß die Vorschrift des 

§ 6 Abs. 6 für das Besoldungsdienstalter der Auf-
stiegsbeamten auch dann anzuwenden ist, wenn 
der Aufstieg im Dienst des früheren Dienstherrn 
und nach den für das frühere Dienstverhältnis 
maßgebenden Vorschriften eingetreten ist. 

Der Absatz 4 muß sich der Vorschrift des § 6 
anschließen. Bei der Wiederanstellung eines frei-
willig ausgeschiedenen Beamten wird sein Besol-
dungsdienstalter grundsätzlich für die Anstellungs-
gruppe neu festgesetzt. Die Zeiten seiner ander-
weitigen Tätigkeit sind ihm dann gutzubringen, 
wenn die oberste Dienstbehörde ein dienstliches 
Interesse an der Tätigkeit, z. B. zur Sammlung 
von Erfahrungen, zur Förderung einer Aufgabe 
von allgemeiner Bedeutung oder zur Wahrung 
öffentlicher Belange hatte. 

Den gleichen Grundsatz verwirklicht der Ab-
satz 5, wenn auch in anderer Fassung, für den Fall 
der Beurlaubung eines Beamten ohne Dienstbezüge. 

In beiden Absätzen hat der Ausschuß Gewicht 
darauf gelegt, daß zur Rechtssicherheit die oberste 
Dienstbehörde ihr dienstliches Interesse an dem 
Ausscheiden oder an der Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge schriftlich anerkennt. 

Zu § 8 a  
Die Vorschrift bestimmt erschöpfend, daß und 

inwieweit bei der Neufestsetzung des Besoldungs

-

dienstalters nach dem Bundesbesoldungsgesetz ein 
einmal erreichter Besitzstand durch die Gewährung 
von Ausgleichszulagen zu wahren ist. Die Notwen-
digkeit erkennt das Gesetz nur noch für die Fälle 
des freiwilligen Übertrittes in eine Gruppe mit 
niedrigerem Endgrundgehalt, der Wiedereinstel-
lung von Ruhestandsbeamten und des Übertrittes 
aus dem Dienst eines anderen Dienstherrn in den 
des Bundes an. Die in § 33 Abs. 3 für die Über-
leitung in das neue Recht vorgesehenen Ausgleichs-
zahlungen dienen nicht der  Wahrung eines besol-
dungsrechtlich begründeten Besitzstandes, son-
dern nur der  Sicherung eines bestimmten Maßes 
der Erhöhung der Dienstbezüge bei dem Inkraft-
treten des Besoldungsgesetzes. 

Der Absatz 1 setzt voraus, daß auch bei dem frei-
willigen Übertritt in eine Besoldungsgruppe mit 
niedrigerem Endgrundgehalt das Besoldungsdienst-
alter nach den Vorschriften des § 6 neu festzu-
setzen ist. Deshalb enthält der Absatz 1 nur noch 
die Vorschrift über die Wahrung des Besitzstandes, 
die mit jener in § 7 Abs. 3 Satz 3 des Regierungs-
entwurfs übereinstimmt. 

Der Absatz 2 übernimmt für die Wiederanstel-
lung von Ruhestandsbeamten und für Beamte bei 
dem Übertritt aus dem Dienst eines anderen Dienst-
herrn in den des Bundes die in § 8 Abs. 1 Satz 6 
der Regierungsvorlage vorgesehene Regelung des 
Besitzstandes, allerdings auch in diesem Zusam-
menhang auf der Grundlage einer neuen Fest- 
setzung des Besoldungsdienstalters nach den §§ 6 
und 7. Für die Fälle der Wiederanstellung von 
Personen nach dem Gesetz zu Artikel 131 des 
Grundgesetzes bedarf es wegen der neuen Ord-
nung dieser Fälle im § 38 a einer besonderen Vor-
schrift zur Sicherung des Besitzstandes nicht mehr. 

Zu §9 
Die Ergänzung soll dem Beamten die Möglich-

keit geben, die Berechnung des Besoldungsdienst-
alters nachzuprüfen. Die Vorschrift hat die bis-
herige Verwaltungsübung übernommen. 

Zu §§ 10 und 11 
Den Wohnungszuschlag zu dem Grundgehalt hat 

der Ausschuß durch den Ortszuschlag ersetzt. Be-
reits bei der Beratung des Dritten Gesetzes zur 
Änderung und Ergänzung des Besoldungsrechts 
vom 27. März 1953 war der Ausschuß zu der Über-
zeugung gekommen, daß das bisherige System des 
Wohnungsgeldzuschusses und der Einteilung der 
Ortsklassen durch die  Veränderungen in den Miet-
und Preisverhältnissen überholt ist. Der Ausbau 
beschädigter, der Wiederaufbau zerstörter und die 
Erstellung neuer Wohngebäude in den Städten, 
ihren Randgemeinden und auf dem Lande hat die 
frühere Geschlossenheit von Wohn- und Mietver-
hältnissen stark verändert. Außerdem haben sich 
die Preisverhältnisse durch die Umschichtung der 
Bevölkerung, die Gründung neuer und die Um-
siedlung älterer Gewerbebetriebe, durch die Ver-
dichtung des Verkehrs und die Wandlungen in der 
Versorgung der Lebensbedürfnisse verändert und 
ebenfalls angenähert. Die Mietpreise allein sind 
deshalb für die Unterschiede der Orte und der 
Ortsklassen nicht mehr charakteristisch. 

Aus diesen Gründen hat der Ausschuß den 
Unterschied in der Belastung der Lebenshaltung 
nicht mehr durch einen Wohnungszuschlag, son- 
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dern durch einen Ortszuschlag erfaßt. Für die 
Unterschiede der Orte sind die Einwohnerzahl, der 
wirtschaftliche Charakter und die Durchschnitts-
raummiete maßgebend. Orte, die einem geschlos-
senen Wirtschaftsgebiet mitannähernd gleichen 

 Lebensverhältnissenangehören, können zur Ver-
einfachung der Verwaltungsarbeit mit einheit-
lichen Ortszuschlägen erfaßt werden (§ 11 Abs. 2). 
Solche Gebiete sind Industriegebiete mit Betriebs-
und Wohnsitzgemeinden, die durch den Berufs-
verkehr, die Einkaufsgelegenheiten und durch den 
Verkehr zu den Schulen miteinander verbunden 
sind. Mögliche Enklaven können dabei miterfaßt 
werden. Gebiete mit gleichen Lebensverhältnissen 
sind auch Erholungs- und Fremdenverkehrsgebiete 
oder überwiegend land- und forstwirtschaftliche 
Gebiete. 

Nachdem bereits das Dritte Gesetz zur Änderung 
und Ergänzung des Besoldungsrechts die Orts-
klasse D aufgehoben hatte, ist der Ausschuß zu der 
Überzeugung gekommen, daß auch die Ortsklasse C 
sich nicht mehr rechtfertigen läßt. Die Minderheit 
hatlängere Zeit auch auf dem Wegfall der Orts-
klasse B bestanden. Der Ausschuß ist jedoch zu 
dem Festhalten an drei Ortsklassen gekommen. 
Die Angleichung der  Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet hat sich nicht in dem Grade nachweisen 
lassen, daß ein Unterschied nur noch bei den 
großen Städten der Sonderklasse bestehen würde. 

Dagegen hat  der Ausschuß in dem Tarifschema 
für die Berechnung des Ortszuschlags die Tarif-
klassen V und VI beseitigt. Ihr Wegfall hat eine 
völlige Umarbeitung des Schemas notwendig ge-
macht. Dabei ist die  Unterteilung der ersten Tarif-
klasse in zwei Unterklassen nicht vermeidbar ge-
wessen. In der Staffelung des Ortszuschlags nach der 
Kinderzahl ist der  Ausschuß von der Regierungs-
vorlage abgewichen. Nunmehr wird jedes Kind in 
allen Tarifklassen mit dem gleichen Steigerungs-
satz berücksichtigt; nur in den Ortsklassen sind die 
Steigerungssätze verschieden hoch. Vorn sechsten 
Kind an werden höhere Steigerungssätze gewährt. 

Die Einreihung der Orte in die Ortsklassen nach 
den Kosten der Lebenshaltung ist auf Grund der 
Erfahrungen des täglichen Lebens mit einiger Zu-
verlässigkeit möglich. Der Statistik fehlen jedoch 
noch die mehrseitigen Maßstäbe. Deshalb ist eine 
Kommission aus Mitgliedern des Ausschusses und 
Vertretern der beteiligten Bundesministerien und 
der Länderregierungen zusammengetreten, urn 
Maßstäbe für die Einreihung der Orte in die Orts-
klassen auszuarbeiten, die Einreihung der Orte 
vorzunehmen und damit ein neues Ortsklassen-
verzeichnis aufzustellen. 

Der Absatz 2 des § 10 gewährt den unverhei-
rateten Beamten,  die auf Grund dienstlicher Ver-
pflichtung in  Gemeinschaftsunterkunft wohnen, 
den halben Ortszuschlag, weil dieser nicht mehr 
nur die Miete oder Unterkunft in Rechnung zieht. 

Der Absatz 2 des § 11 ermächtigt die Bundes-
regierung weiter, durch Rechtsverordnung das 
Ortsklassenverzeichnis aufzustellen, zu ändern oder 
zu ergänzen, weil, zumal in  der nächsten Zukunft, 
Ergänzungen und Änderungen immer wieder not-
wendig werden können, ohne daß in jedem Falle 
der Weg der Gesetzgebung beschritten werden 
muß. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustim-
mung des Bundesrates, dem die Erfahrungen über 
die Entwicklung der in Betracht kommenden Ver-
hältnisse unmittelbar zur Verfügung stehen, weil  

das Ortsklassenverzeichnis nach § 48 Abs. 2 für die 
Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und für 
die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts gilt und weil es 
über die Bedürfnisse der Verwaltungen hinaus 
immer eine allgemeine wirtschaftliche Bedeutung 
gehabt hat und haben wird. 

Die im Absatz 3 vorgesehene Zustimmung des 
Bundesrates zu einer Rechtsverordnung der  Bun-
desregierung, um Anlagen und Einrichtungen für 
Sonderzwecke von  der  Ortsklasse ihrer Gemeinde 
auszunehmen, entspricht dem Vorschlag des Bun-
desrates. 

Zu § 12 
Den Buchstaben d des Absatzes 2 der Regie-

rungsvorlage hielt der Ausschuß durch die Num-
mern 1 und 3 des neuen Absatzes 2 für erfaßt; er 
hat deshalb auf ihn verzichtet. Es handelt sich da-
bei hauptsächlich um den dienstlichen Wohnsitz für 
Beamte der Bauzüge der Bundesbahn und Unter-
haltstrupps des Post- und Fernmeldewesens. Ähn-
liche Voraussetzungen sind auch für Beamte an-
derer Zweige der Verkehrsverwaltung möglich. 

In Absatz 3 bewirkt die Einfügung der Worte 
„wenn er der höheren Ortsklasse angehört", daß 
diese Sonderregelung nur dann gilt, wenn sie für 
d'en Beamten günstiger ist als der Grundsatz des 
Absatzes 1. Die Rechtswirkung tritt also nur bei 
der Versetzung der Beamten an einen Ort einer 
niedrigeren Ortsklasse ein. 

Die Streichung des Absatzes 4 geht auf den Vor-
schlag des Brundesrates zurück, der verhüten will, 
daß durch die Sondervorschrift ein verallgemei-
nernder Umkehrschluß gezogen wird. 

Zu § 13 
Der Ausschuß hat den Absatz 2 der Regierungs-

vorlage durch die Zusammenziehung der Buch-
staben d, e und f vereinfacht, ohne an ihrem sach-
lichen Inhalt eine Änderung vorzunehmen. Den 
rechtlich nicht klaren Begriff „Hausstand" hat er 
durch ,den Begriff „Wohnung" ersetzt. Dadurch ent-
fallen Feststellungen nach der Ausstattung der 
Wohnung mit eigener oder gemieteter Einrichtung 
und nach der Art der Verpflegung in ihr. Die Vor-
schrift ermöglicht auch, den Ortszuschlag der 
Stufe 2 ledigen beamteten Geistlichen z. B. der 
Bundeswehr und ledigen pflegebedürftigen, schwer

-

kriegsbeschädigten oder blinden Beamten vor Er-
reichung des vierzigsten Lebensjahrs zu gewähren. 

In Absatz 3 Satz  2 ist das Wort „männliche" 
(Beamte) nach dem Vorschlag des Bundesrates zum 
Zweck der Klarstellungeingefügt. Der gleiche 
Satz hat auch den Absatz 4 der Regierungsvorlage 
aufgenommen, so daß er dadurch entfallen kann. 

Zu § 14 
Der Ausschuß war bestrebt, dieser Vorschrift 

eine übersichtlichere und klarere Fassung gegen-
über der Regierungsvorlage zu geben. Sie bringt 
auch Beamten mit Kindern, für die Kinderzuschlag 
gewährt wird, eine Verbesserung. 

Der bereits in dem Dritten Gesetz zur Ände-
rung und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 
27. März 1953 (BGBl. I S. 81) festgelegte Grund-
satz ist erhalten geblieben, daß Ehegatten, die 
beide im öffentlichen Dienst stehen, nicht beide 
den vollen Ortszuschlag erhalten können, der für 



12906 	2. Deutscher Bundestag — 217. Sitzung. Bonn, Freitag, den 28. Juni 1957 

(Dr. Kleindinst) 
ihre Familienverhältnisse maßgebend wäre. Sie er-
halten vielmehr beide den Ortszuschlag der nächst

-

niedrigeren Stufe als derjenigen, die bei ihren Fa-
milienverhältnissen nach der Ortszuschlagstabelle 
für sie maßgebend wäre. Es darf aus öffentlichen 
Mitteln nicht für einen Tatbestand der dafür 
bestimmte Betrag voll an mehrere Personen ge-
zahlt werden. 

Der Absatz 2 legt den Begriff des öffentlichen 
Dienstes zur Vereinfachung des Absatzes 1 der Re-
gierungsvorlage nach dem § 158 Abs. 5 BBG Lest. 

Zu § 16 
In Absatz 1 ist in den Nummern 4, 5 und 7 und 

in Satz 2 wieder an  Stelle des Wortes „Hausstand" 
das klarere Wort „Wohnung" getreten. Die Ände-
rungen der Nummern 5 und 7 entsprechen wieder 
den Vorschlägen des Bundesrates. Der Beamte 
kann für ein uneheliches Kind, das er nicht in 
seine Wohnung aufgenommen hat, nur dann den 
Kinderzuschlag erhalten, wenn er dem Kind den 
doppelten Betrag des vollen nach dem Alter des 
Kindes maßgebenden Kinderzuschlages gewährt. 
Der letzte Satz des Absatzes 1 ist von der Erwä-
gung geleitet, daß die  Familienbeziehung zwischen 
dem Kind und den natürlichen Eltern durch die 
Annahme an Kindes Statt gelockert ist, und daß 
der Kinderzuschlag den Adoptiveltern, wenn sie 
ebenfalls im öffentlichen Dienst stehen, gebührt, 
die  die Sorge für das Kind übernommen haben. 
Der entsprechende Beweggrund trifft für die un-
eheliche Mutter zu, die mit der Erklärung des Kin-
des als ehelich einverstanden war. 

Die Fassung des Absatzes 2 soll sicherstellen, 

3) 
daß nur eine ernste Ausbildung berücksichtigt 
wird. 

In Absatz 3 hat der Ausschuß dem Vorschlag des 
Bundesrates mit der Zustimmung  der  Bundesregie-
rung nicht entsprechen können, daß Unterhalts-
leistungen von anderer Seite dem eigenen Ein-
kommen des Kindes gleichstehen sollen. Eine 
solche Vorschrift würde zu großen Härten führen. 
Der Ausschuß legte Gewicht auf die Hervorhebung, 
daß die gesetzlichen Verpflichtungen Einschrän-
kungen nicht erfahren und daß freiwillige Lei-
stungen nicht zur Anrechnung kommen sollen. Bei 
Waisen gilt  das Waisengeld nicht als Einkommen; 
Waisen erhalten nach § 156 Abs. 2 Satz 2 BBG 
auch den Kinderzuschlag neben dem Waisengeld. 
Dagegen ist im Ausschuß bei dieser Gelegenheit 
festgestellt worden, daß das Waisengeld mit der 
Verheiratung der Waise erlischt und auch dann 
nicht wiederauflebt, wenn eine Waise Witwe wird. 

In Absatz 5 hat der Ausschuß ebenfalls das Er-
löschen des Kinderzuschlags mit der Verheiratung 
festgelegt. Die Unfähigkeit des Ehegatten, eine 
Frau zu unterhalten, ist kein Anlaß, dem Vater 
dieser Frau wieder Kinderzuschlag zu gewähren. 

Zu § 17 
In Absatz 2 ist die Nummer 1 durch den Gleich-

heitssatz des Artikels 3 Abs. 2 des Grundgesetzes 
bedingt. Die Aufnahme des letzten Satzes folgt 
dem Vorschlag des Bundesrates. 

Auf Buchstabe b des Regierungsentwurfs konnte 
der Ausschuß verzichten, weil der § 16 Abs. 1 
Satz 3 diese Frage bereits löst. Der Sonderfall, daß 
ein Ehegatte das Kind des anderen an Kindes Statt 
angenommen hat, ist nach dem Grundsatz des 

ersten Satzes entschieden, auch bei dem Vorliegen 
dieser Voraussetzung für Pflege- oder Großeltern. 

Die Nummer 3 sieht vor, daß die natürlichen 
Eltern vor den Stiefeltern den Kinderzuschlag er-
halten, weil sie ihren Kindern zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, während Stiefeltern den Stiefkin-
dern gegenüber zum Unterhalt nicht verpflichtet 
sind. Es ist anzunehmen, daß Stiefeltern in den 
Fällen, in denen der mit ihnen nicht verheiratete 
natürliche Elternteil ebenfalls im öffentlichen 
Dienst steht und den Unterhalt dieses Kindes be-
streitet, nicht oder nur in geringerem Maße als 
der natürliche Elternteil zu dem Unterhalt des 
Kindes beitragen. 

Die Streichung des Buchstaben d des Regierungs-
entwurfs ist ebenso wie die des  Buchstaben b eine 
Folge der Vorschrift des § 16 Abs. 1 Satz 3. 

Der Absatz 3 des Regierungsentwurfs ist durch 
den Absatz 2 mit der Verweisung auf § 14 Abs. 2 
entbehrlich geworden, der den Begriff des öffent-
lichen  Dienstes enthält. 

Der neue Absatz 3 verhindert eine Doppelzah-
lung des Kinderzuschlags in den Fällen ides  § 156 
Abs. 2 Satz 2 BBG. 

Zu § 19 
Der neue Absatz 1 a will Härten einschränken, 

wenn Beamte jahrelang die Aufgaben eines Amtes 
versehen müssen, für das der Organisation- und 
Stellenplan die Planstelle einer höheren Besol-
dungsgruppe vorsieht, ohne daß sie befördert 
werden. Es handelt sich um Planstellen, die nicht 
besetzbar sind und aus denen auch ein anderer Be-
amter nicht bezahlt wird.  Die  Vorschrift ermög-
licht, daß ein Beamter sich in Ausnahmefällen vor 
der Beförderung auf der Beförderungsstelle be-
währen muß, sie verhindert aber, daß diese Stelle 
für andere Zwecke lange Zeit freigehalten wird, 
während der Beamte die Obliegenheiten wahrneh-
men muß, für die sie geschaffen ist. 

Um auch den für die Verwaltung oft gegebe-
nen Schwierigkeiten zu begegnen, sieht die Vor-
schrift eine Frist von einem Jahr vor, während der 
dem Beamten  die  Wahrnehmung der Aufgaben 
ohne Beförderung zugemutet wird. Nach dieser 
Frist erhält er, wenn er nicht befördert wird, eine 
widerrufliche, nicht ruhegehaltfähige Stellen-
zulage in der Höhe des Unterschiedes zwischen 
dem Grundgehalt seiner Besoldungsgruppe und 
dem der höheren Besoldungsgruppe. 

Der  Ausschuß war sich jedoch bewußt, daß die 
Vorschrift das oft bestehende Mißverhältnis zwi-
schen den wahrzunehmenden Aufgaben und den 
verfügbaren Planstellen nicht beseitigen kann. Die 
dadurch entstehenden Schwierigkeiten können nur 
die Haushaltsbeschlüsse durch die Genehmigung 
der dauernd notwendigen Planstellen überwinden. 

Zu § 21 

In Absatz 1 dient die Veränderung der Fassung 
der größeren Klarheit. 

Auf die Aufzählung der Beispiele von Sach-
bezügen wie Dienstwohnung, Dienstkleidung, Gar-
ten- und Jagdnutzung, hat der Ausschuß verzich-
tet, weil sie nicht erschöpfend gewesen wäre. 

In Absatz 2 hat der Ausschuß Gewicht darauf 
gelegt, daß bei dem Erlaß der hier vorgesehenen 
Verwaltungsvorschriften wegen ihrer Vielseitig. 
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keit und Wichtigkeit neben dem Bundesminister 
der Finanzen auch der Bundesminister des Innern 
beteiligt wird. 

Zu §§ 22 bis 22 e 

Der Ausschuß hat die Vorschriften für die Dienst-
bezüge aller Auslandsbeamten zusammengefaßt 
und systematisch geordnet. Die Dienstbezüge der 
Beamten des diplomatischen und konsularischen 
Dienstes, die die frühere Gesetzgebung nach alter 
Übung weitgehend der Haushaltgesetzgebung über-
ließ, wollte der Ausschuß zum ersten Mal im Be-
soldungsgesetz festlegen. Außer den Auslands-
beamten des Auswärtigen Amtes sind Auslands-
beamte der Bundesbahn zur Wahrnehmung von 
Aufgaben des zwischenstaatlichen Eisenbahnver-
kehrs tätig. Eine dritte Gruppe bilden die Beamten 
der wissenschaftlichen Auslandsinstitute des Bun-
des. Weitere Bedienstete im Ausland können noch 
durch den Dienst bei den neuen zwischenstaatlichen 
und überstaatlichen Einrichtungen notwendig wer-
den, wenn sie nicht unmittelbar in deren Dienst 
treten. Die Beamten des diplomatischen und kon-
sularischen Dienstes haben besondere Bindungen 
und Verpflichtungen. Der Ausschuß wollte jedoch 
alle Auslandsbeamten gleichbehandeln, die über 
ihren Aufgabenbereich hinaus die Bundesrepublik 
im Ausland zur Geltung bringen. Unterschiede er-
kennt der Entwurf des Ausschusses nur in der 
Höhe des dienstlich bedingten Repräsentationsauf-
wandes an. Die dadurch entstehenden Kosten dür-
fen jedoch nicht in den Dienstbezügen, sondern nur 
in den Aufwandsentschädigungen nach § 20 Be-
rücksichtigung finden. 

Zu § 24 

Für die Dienst- und Sachbezüge der Vollzugs-
beamten im Bundesgrenzschutz gelten grundsätz-
lich die Vorschriften für die entsprechenden Be-
züge der Berufssoldaten und der Soldaten auf Zeit 
(Abschnitt IV). Dar Anspruch des Soldaten auf 
Dienstbezüge beginnt jedoch nach § 27 frühestens 
mit dem Tage nach der Ableistung des vorgeschrie-
benen Grundwehrdienstes. Bei dem Vollzugsbeam-
ten im Bundesgrenzschutz kann der Anspruch auf 
Dienstbezüge wie bei den übrigen Beamten nicht 
davon abhängen, ob der Beamte den Grundwehr-
dienst bereits geleistet hat oder nicht. Deshalb ist 
in § 24 der § 27 für die Dienst- und Sachbezüge 
der Vollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz für 
nicht anwendbar erklärt. Wird der Vollzugsbeamte 
zur Ableistung des Grundwehrdienstes zu der Bun-
deswehr eingezogen, so wird er ohne Dienstbezüge 
beurlaubt. 

In Satz 2 entfällt der Hinweis auf § 4 Abs. 4 der 
Regierungsvorlage, weil diese Regelung nunmehr 
als allgemeine Vorschrift in Absatz 3 des § 4 der 
Ausschußvorlage enthalten ist. 

Zu § 25 

Die Änderung des § 25 ist lediglich redaktionel-
ler Natur. 

Zu § 28 

Die Vorschrift über die Berechnung des Besol-
dungsdienstalters der Berufssoldaten und der Sol-
daten auf Zeit hat der Ausschuß im wesentlichen 
nach dem neuen § 6 gestaltet, jedoch die beson-

deren Voraussetzungen der militärischen Laufbahn 
berücksichtigt. 

Der Absatz 3 des Regierungsentwurfs ist in der 
Nummer 1 des Absatzes 3 der Ausschußvorlage 
aufgegangen. Für die Offiziere, für die allein eine 
Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, wird die für 
Beamte des gehobenen Dienstes vorgesehene Re-
gelung übernommen. 

In der neuen Nummer 2 wird den Soldaten nach 
dem Grundsatz des einheitlichen Staatsdienertums 
die Zeit im Dienst eines öffentlichen Dienstherrn 
im Reichsgebiet auf das Besoldungsdienstalter an-
gerechnet. Die Anrechnung der Zeiten des nicht-
berufsmäßigen Reichsarbeits- oder Wehrdienstes 
ist nicht vorgesehen, soweit sie vor der Vollendung 
des zwanzigsten Lebensjahres liegen. Dem Beam-
ten werden diese Zeiten nur angerechnet, weil sie 
in der Regel seine Anstellung verzögern, während 
diese Zeiten bei den Soldaten laufbahnmäßig, z. B. 
bei den Beförderungen, berücksichtigt werden. Es 
können allerdings die vor der Vollendung des 
zwanzigsten Lebensjahrs abgeleisteten Dienst-
zeiten, gleichgültig ob berufsmäßig oder nicht, 
nach Nummer 3 Berücksichtigung finden, soweit 
sie die Zeit des gesetzlichen Reichsarbeits- oder 
Wehrdienstes umfassen. 

Die Vorschrift in Absatz 4, die die Abrundung 
der zu berücksichtigenden Zeit auf volle Monate 
vorsieht, entspricht der gleichen Vorschrift in § 6 
Abs. 4. 

Der Absatz 5 des § 28 trägt der neuen Lauf-
bahn der Unteroffiziere Rechnung, die in der Ein-
gangsgruppe des mittleren Dienstes (A 5\ beginnt. 
und in der Besoldungsgruppe des gehobenen 
Dienstes (A 10) enden kann, ohne daß damit ein 
Wechsel der Unteroffizierslaufbahn verbund en 
wäre. Solange sich die Laufbahn in den Besol-
dungsgruppen des  mittleren Dienstes bewegt, kann 
auch die für Beamte des mittleren Dienstes gel-
tende Vorschrift des § 6 Abs. 5 Anwendung fin-
den. Weil der Unteroffizier auch bei dem Über-
tritt in die Besoldungsgruppe A 9 in der Unter-
offizierslaufbahn bleibt, ist es gerechtfertigt, ihm 
das bisherige Besoldungsdienstalter zu belassen. 

Zu § 33 

Die Überleitung der besoldungsrechtlichen Ver-
hältnisse der Beamten, die bei dem Inkrafttreten 
des Gesetzes im Dienste stehen, in das neue Be-
soldungsrecht hat im Gegensatz zu der Vorlage 
der Bundesregierung nach dem Grundgesetz zu ge-
schehen, daß alle aktiven Beamten nach dem neuen 
Recht behandelt werden. Für die vorhandenen Be-
amten ist die Überleitung in die Besoldungsgrup-
pen des neuen Rechtes vorgesehen, ihr Besoldungs-
dienstalter wird für die neuen Gruppen einheit-
lich nach neuem Recht festgesetzt. Die vereinfach-
ten Vorschriften für die Festsetzung des Besol-
dungsdienstalters in den §§ 6 bis 8 ermöglichen 
diese Aufgabe. Die Umrechnung des Besoldungs-
dienstalters kann allerdings nur schrittweise vor 
sich gehen. Die neue Festsetzung des Besoldungs-
dienstalters läßt sich in den Fällen zurückstellen, 
in denen der Beamte zur Zeit der Verkündung des 
Gesetzes sich bereits im Endgehalt der bisherigen 
Besoldungsgruppe befindet. Die Beamten müssen 
für die zu leistende Verwaltungsarbeit um so mehr 
Verständnis aufbringen, als sie die bisher un-
befriedigende Festsetzung des Besoldungsdienst-
alters nach dem neuen und günstigeren Recht brin-
gen wird. 
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In Absatz 1 bestimmt der vierte Satz, daß Än-
derungen in den Amtsbezeichnungen auf Grund 
der neuen Besoldungsordnungen, die sich aus der 
Überleitungsübersicht ergeben, für die Beamten 
kraft Gesetzes eintreten, ohne daß eine Ernen-
nungsurkunde mit der neuen Amtsbezeichnung 
notwendig wird. Das gleiche soll nach Absatz 4 
auch für die nach dem Inkrafttreten aber vor der 
Verkündung des Gesetzes ernannten Beamten 
gelten. 

Der Absatz 2 enthält ,abweichend von der Re-
gierungsvorlage die wichtige Vorschrift über die 
Umrechnung des Besoldungsdienstalters der ak-
tiven Beamten nach dem neuen Recht. 

Der Absatz 3 übernimmt den Grundgedanken 
der Regierungsvorlage in einer der neuen Besol-
dungsdienstaltersregelung angepaßten Fassung. 

Zu § 34 
Die Vorschrift ist dadurch hinfällig geworden, 

daß das Besoldungsdienstalter der planmäßigen 
Beamten, die sich bei dem Inkrafttreten des Ge-
setzes im Amte befinden, nur nach neuem Rechte 
festzusetzen ist. 

Zu § 35 
Die Übergangsregelung der Vorschrift berück-

sichtigt den Vorschlag des Bundesrates mit der  Er-
gänzung der Bundesregierung. Sie zieht die Lauf-
frist gleich für den Kinder- und den Ortszuschlag. 

Zu § 35 b 
Die Vorschrift mußte der Ausschuß einfügen, 

weil der im Regierungsentwurf vorgesehene Ab-
schnitt V „Übergangsvorschriften" in die Abschnit-
te V „Überleitung der vorhandenen Beamten in das 
neue Recht" und VI „Übergangsvorschriften" auf-
gegliedert worden ist. 

Zu § 36 
Die Fristsetzung für das Weitergelten des bis-

herigen Ortsklassenverzeichnisses betont seinen 
Übergangscharakter. 

Die bisher in Absatz 2 vorgesehene Ermächtigung 
wurde entbehrlich wegen der kurzen bis zum 
30. September 1957 vorgesehenen Geltungsdauer 
des bisherigen Ortsklassenverzeichnisses. 

Zu § 37 
Der Ausschuß hat den § 37 der Regierungsvor-

lage zur Gewinnung einer größeren Klarheit in 
zwei Absätze zerlegt. 

Der Absatz 1 legt den Sonderzuschlag für die im 
Dienste stehenden Beamten des Bundes fest. 

Der Absatz 2 zieht die Folgerung für die Ver-
sorgungsempfänger, deren Bezüge der Bund zu 
tragen hat und die ihren Wohnsitz in Berlin oder 
Hamburg haben. 

Zu § 38 

Auf die Vorschrift konnte die Ausschußvorlage 
verzichten, weil die §§ 22 bis 22 e für alle Aus-
landsbeamten gelten und Sondervorschriften für 
die Beamten des diplomatischen und konsularischen 
Dienstes im Besoldungsgesetz nicht mehr vorge-
sehen sind. 

Zu § 38 a 

Die Vorschrift zieht für die Personen, die an der 
Unterbringung nach dem Gesetz zu Artikel 131 GG 
teilnehmen oder teilgenommen haben, die besol-
dungsrechtliche Folgerung aus dem Grundgedanken 
des § 35 Abs. 3 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und 
steht schon wegen der gleichen Behandlung der 
Soldaten in der Zeit des Aufbaues der Bundeswehr 
in engem Zusammenhang mit dem § 40 der  Aus-
schußvorlage. Wie im § 40 ist die Frist für die Be-
rücksichtigung der amtlos verbrachten Zeit bei der 
Einstellung oder Anstellung bis zum 31. März 1960 
— also wie in § 40 Abs. 1 des Regierungsentwurfes 
— bis zum Ende von drei Jahren nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes erstreckt. 

Der Absatz 2 dehnt die Rechtswirkung des Ab-
satzes 1 auch auf die bei der Unterbringung auf 
die Pflichtanteile anrechenbaren Personen, so auf 
Angestellte und Arbeiter eines öffentlichen Dienst-
herrn, Berufssoldaten, berufsmäßige Angehörige 
des früheren Reichsarbeitsdienstes und dienstun-
fähige Inhaber von Zivilversorgungs- und Polizei-
versorgungsscheinen aus. 

Die Regelung erfaßt nach Absatz 3 auch die Per-
sonen, die nur deshalb nicht an der Unterbringung 
teilnehmen, weil sie die Stichtage der §§ 4 und 81 
des Gesetzes zu Artikel 131 GG nicht erfüllen. 

Die Einschränkung des Absatzes 4 ist geboten, 
um von den außerordentlichen Vergünstigungen 
der Absätze 1 bis 3 die Personen auszuschließen, 
die eine angebotene Wiederverwendung abgelehnt 
haben, obwohl die Beschäftigung nach § 20 des 
Gesetzes zu Artikel 131 GG zumutbar war. 

Zu§ 39 a 

Der Ausschuß hat beschlossen, Dienstbezüge, die 
bei Verfassungsorganen auf besonderen gesetz-
lichen Vorschriften begründet oder noch festzulegen 
sind, nicht in das Bundesbesoldungsgesetz aufzu-
nehmen. Die Gehälter des Präsidenten und der 
Richter des Bundesverfassungsgerichtes hatte das 
Gesetz vom 14. April 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 254) 
geordnet und das Dritte Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung des  Besoldungsrechts vom 27. März 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 81) in  die Besoldungsordnung 
übernommen. Weil dieses Gesetz durch das Bun-
desbesoldungsgesetz außer Kraft tritt, war § 39 a 
als Übergangsvorschrift — nach Auffassung des 
Ausschusses mindestens zur Klarstellung — bis  zu 
dem Erlaß eines neuen Amtsgehaltsgesetzes für 
den Präsidenten und die Richter des Bundesver-
fassungsgerichtes notwendig. 

Zu § 40 
Die Sondervorschrift des § 40 gilt für Soldaten, 

die in der Zeit des Wiederaufbaues der Bundes-
wehr eingestellt worden sind oder werden. Sie ist 
wegen der gleichen Behandlung der Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes das Vorbild für die Ge-
staltung des § 38 a gewesen. Die Zeit der Geltung 
der Sondervorschrift ist wie dort bis zum 31. März 
1960 festgelegt. 

Der Absatz 2 faßt die früheren Soldaten und Be-
amten zusammen, die  die  Sondervorschrift bei der 
Einstellung in die Bundeswehr berücksichtigt. Für 
diese Soldaten bringt der Absatz 2 eine Verbes-
serung des Besoldungsdienstalters durch die Be-
rücksichtigung der Zeit vom 9. Mai 1945 bis zum 
Tage der Einstellung in die Bundeswehr im Rah- 
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men des § 28 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 9, soweit sie 
nicht ohnedies — insbesondere als Zeit der Kriegs-
gefangenschaft — anzurechnen ist. Die Vorschrift 
erweist sich als notwendig besonders für die Ge-
winnung unentbehrlicher, erfahrener technischer 
Spezialisten aus den Beamten des Beurlaubten-
standes oder lauf Kriegsdauer bei der früheren 
Wehrmacht. 

Absatz 3 faßt die Buchstaben d und e des  Ab-
satzes 1 (der Regierungsvorlage zusammen. Sie be-
rücksichtigt aber  in  Abrweichrung von dem Entwurf 
der Bundesregierung nicht nur die  Angehörigem der 

 Jahrgänge 1924 bis 1926, die früher Soldaten waren, 
sondern auch jene, die nicht im Wehrdienst standen, 
weil sie in (der Regel für andere kriegswichtige Be-
schäftigungen freigestellt waren. 

Weiter erfaßt die Vorschrift die Angehörigen 
der sogenannten weißen Jahrgänge der Jahre 1927 
bis 1935. Für diese Soldaten setzt die Vorschrift 
das Besaldungsdienstalter unter den in ihr ent-
haltenen weiteren Voraussetzungen in jedem Falle 
auf das einundzwanzigste Lebensjahr fest. 

Der letzte Satz des Absatzes 1 dies  Regierungs-
entwurfs kann entfallen, weil die Besoldungsord-
nung das Aufsteigen der Soldaten in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis  A 4 nicht mehr begrenzt. 

Der Absatz 2 des § 40 des Regierungsentwurfs 
ist, abgesehen von der Bezugnahme auf die von 
§ 40 a erfaßten Vollzugsbeamten im Bundesgrenz-
schutz, bereits in dem neuen Absatz 1 der Aus-
schußvorlage aufgegangen. 

Zu § 40 a 
Diese Vorschrift übernimmt die Regelung des 

§ 40 auch für die Vollzugsbeamten im Bundes-
grenzschutz. 

Zu § 40 b 
Nach § 27 beginnt der Anspruch des Soldaten 

auf Dienstbezüge frühestens mit dem Tage nach 
der Ableistung des vorgeschriebenen Grundwehr-
dienstes. Infolgedessen sind die Schutzvorschriften 
des § 40 b für zwei Gruppen von Soldaten notwen-
dig, die durch den § 27 geschädigt würden. 

Nach § 42 des Wehrpflichtgesetzes werden die 
Wehrpflichtigen, die bei dem Inkrafttreten des 
Wehrpflichtgesetzes dem Vollzugsdienst des Bun-
desgrenzschutzes oder der Bereitschaftspolizei der 
Länder angehören, fünf Jahre, d. h. bis zum 
25. Juli 1961, zum Grundwehrdienst nicht heran-
gezogen. Sie bleiben daher im Genuß ihrer Dienst-
bezüge aus dem Beamtenverhältnis. 

Die Nummer 1 verhindert, daß wehrpflichtige 
Soldaten, die sich vor der Verkündung des Geset-
zes als Soldaten auf Zeit oder als Berufssoldaten 
verpflichtet haben, durch den Verlust der Dienst-
bezüge nach § 27 ungünstiger gestellt werden als 
die Angehörigen des Vollzugsdienstes im Bundes-
grenzschutz oder der Bereitschaftspolizei der 
Länder. 

Die Nummer 2 fordert als Voraussetzung der 
Vergünstigung für die  Soldaten, die nach der Ver-
kündung des Bundesbesoldungsgesetzes in  die  Bun-
deswehr eingestellt werden, eine Verpflichtung für 
eine Dienstzeit von mindestens drei Jahren und 
ein Wirksamwerden ihrer Ernennung vor dem 
25. Juli 1961. Dies geschah deswegen, weil die An-
gehörigen des Vollzugsdienstes im Bundesgrenz

-

schutz und der Bereitschaftspolizei der Länder sich 
auf längere Dienstzeiten verpflichten müssen. Da-
durch läßt sich gleichzeitig vermeiden, daß durch 
ein nur geringfügiges Längerdienen die Zahlung 
der Dienstbezüge statt des Wehrsoldes während 
der Zeit des Grundwehrdienstes ausgelöst wird. 

Zu § 41 
Die Anpassung der Versorgungsbezüge an das 

neue Besoldiungsgesetz hat sich nur auf pauschale 
Weise ermöglichen lassen. Bei der großen Zahl 
der früheren Änderungen des Besoldungsgesetzes 
hätte eine Umrechnung der Versorgungsbezüge un-
ter Berücksichtigung des neuen Besoldungsgesetzes 
zu einer derartigen Verwaltungsarbeit und einer 
Verzögerung geführt, daß sie weder im Interesse 
der Versorgungsempfänger noch der Verwaltun-
gen gewesen wäre. Dabei war noch in Betracht zu 
ziehen, daß viele Akten zugrunde gegangen sind und 
andere Akten von  vertriebenen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes nicht zur Verfügung stehen. 
Durchgeführte Berechnungen haben ergeben, daß 
die in der Vorschrift vorgesehene Weise der Be-
rechnung die Versorgungsempfänger nicht benach-
teiligt, sondern sie im Gegenteil pauschal an den 
allgemeinen Verbesserungen des Bundesbesol-
dungsgesetzes teilnehmen läßt. Verbesserungen der 
Dienstbezüge, die in der Veränderung von Aufga-
ben und Verantwortungen des Dienstes, also in 
strukturellen Änderungen begründet sind, konnten 
bei der Anpassung der Versorgungsbezüge auch 
nach § 86 BBG nicht einbezogen werden. Einem 
Antrag der Minderheit, die strukturell bedingten 
Verbesserungen der Bezüge für die Angehörigen 
des einfachen Dienstes nur als soziale Verbesserun-
gen in die Umrechnung der Versorgungsbezüge 
einzubeziehen, konnte die Mehrheit mit Rücksicht 
auf den Grundsatz des § 86 BBG und die bei sei-
ner Verletzung entstehenden Folgerungen nicht 
berücksichtigen. 

Zu § 42 
Absatz 1 soll klarstellen, daß die Rahmenvor-

schriften dieses Gesetzes sich lediglich an den L an
-desgesetzeber richten und nicht für die öffentlich

-

rechtlichen Religionsgesellschaften gelten. 
Absatz 2 entspricht dem Absatz 1 der  Regie-

rungsvorlage. 

Die Ausnahmevorschrift des Satzes 2 entspricht 
einem besonderen Anliegen des Bundesrates. 

Zu § 43 
Die Ergänzung des ersten Satzes, bei Hochschul-

lehrern die Zuschüsse zum Grundgehalt als Dienst-
bezüge festzulegen, entspricht in vereinfachter Fas-
sung dem Vorschlag des Bundesrates und der Stel-
lungnahme der Bundesregierung. 

Der Ausschuß hat  den Satz 2 nicht, wie der Bun-
desrat empfohlen hat, gestrichen, sondern sich der 
neuen Fassung der  Bundesregierungangeschlossen. 
Dadurch soll unbeschadet des Rechtes der Länder 
Berlin und Hamburg, die ihren Beamten und Ver-
sorgungsempfängern den Sonderzuschlag von drei 
vom Hundert zu dem Grundgehalt nach § 37 ge-
währen, es auch den anderen Ländern ermöglicht 
werden, ihren Beamten und Versorgungsempfän-
gern mit dem Wohnsitz in Berlin und Hamburg 
diesen Zuschlag zu geben. 
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Zu § 44 

Die Vorschrift macht das System der einheit-
lichen Besoldungsordnung (§ 5) auch für andere 
Dienstherren verbindlich. 

Zu § 45 
In den ersten Satz sind noch die Richter der Län-

der aufgenommen, weil auch die Vorschriften des 
Bundesbesoldungsgesetzes für die Bundesrichter 
gelten (§§ 5 Abs. 1, 35 b, 39). 

Nach Absatz 1 müssen die Länder gleichbezeich-
nete Beamte und Richter in gleichbezeichneten Be-
soldungsgruppen führen. Ohne Verletzung dieses 
Grundsatzes können sie Zwischengruppen für be-
stimmte Beamte einführen. 

Nach dem Absatz 2 dürfen die Richter der Län-
der jedoch ohne Beförderung erst von der neunten 
Dienstaltersstufe an in die Besoldungsgruppe A 14 
aufsteigen. 

Allgemein hat der Ausschuß anerkannt, daß die 
Bewertung der Dienstposten Angelegenheit der 
Länder ist. 

Zu § 46 
Zu der Änderung des Verhältnisses zwischen den 

Endgrundgehältern der Besoldungsgruppen des 
einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dien-
stes haben Minderheiten in der zweiten Lesung 
des Gesetzentwurfes folgende Verhältnisse bean-
tragt: 

Sätze des Regierungsentwurfes: 100 : 120 : 200 : 330 
Anträge: 100 : 130 : 210 

oder 220 : 340 
100 : 130 : 225 : 375 

Der Zweck der Anträge war nach der mehrfachen 
Verbesserung der Dienstbezüge des einfachen und 
des mittleren Dienstes, jene des mittleren Dienstes 
noch einmal und insbesondere jene des gehobenen 
und des höheren Dienstes zu erhöhen. Die Besol-
dung der Beamten des gehobenen und des höheren 
Dienstes hat die große Mehrheit des Ausschusses 
durch die allgemeine Erhöhung der Grundgehälter 
von 1927 um zehn vom Hundert berücksichtigt, die 
sich auf die Beamten der höheren Besoldungsgrup-
pen stärker als auf die der unteren auswirkt. Diese 
Erhöhung ist entgegen der wiederholten Stellung-
nahme des Bundesministers der Finanzen und der 
Länderregierungen zustande gekommen. Die Mehr-
heit glaubte es deshalb nicht verantworten zu kön-
nen, dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 
eine weitere finanzielle Belastung aufzubürden. 
Die Länder und die Gemeinden haben zudem ver-
hältnismäßig mehr gehobene und  höhere Beamte 
in ihrem Dienst als der Bund. Lediglich aus der 
Verantwortung für das Zustandekommen des  Be-
soldungsgesetzes hat  die  Mehrheit des Ausschusses 
an den Sätzen des Entwurfes der Bundesregierung 
festgehalten. 

Die Ergänzung des Absatzes 1, daß unwiderruf-
liche Stellenzulagen in diesem Zusammenhang 
nicht als Bestandteile des Grundgehaltes gelten, 
entspricht einem Vorschlag des Bundesrates, der 
alle Stellenzulagen ausschließen wollte. Der Aus-
schuß schloß sich der Anschauung der Bundes-
regierung an, daß nur unwiderrufliche Stellenzu-
lagen ausgeschaltet werdenmüssen, weil widerruf-

liche Zulagen nur vorübergehende Ergänzungen 
der Dienstbezüge sind. Nach § 43 stehen Stellen

-

zulagen neben dem Grundgehalt. Nach § 51 gelten 
unwiderrufliche Stellenzulagen als Bestandteil des 
Grundgehaltes. Wenn es sich aber um die Fest-
legung des Verhältnisses der Endgrundgehälter der 
Besoldungsgruppen der vier Laufbahnen zuein-
ander handelt müssen die von besonderen Voraus-
setzungen abhängigen unwiderruflichen Stellen 
zulagen außer Beachtung bleiben. 

Zu § 47 

Der neueingefügte Absatz 1 macht das System 
der Festsetzung des Besoldungsdienstalters für die 
Länder verbindlich. 

Der Absatz 2 entspricht infolgedessen dem Ab-
satz 1 des Regierungsentwurfs. Die Erhöhung der 
Anfangsgehälter in den Besoldungsgruppen A 9 
und A 13 zieht die Folgerung aus der gleichen 
Maßnahme für die Anfangsgehälter der entspre-
chenden Besoldungsgruppen des Bundes. 

Der Absatz 3 ist in der Fassung dem § 6 ange-
glichen. 

Der Vorschlag des Bundesrats, die Absätze nun-
mehr 3 und 5 nicht für die Oberleitung der aktiven 
Beamten in die neuen Besoldungsgruppen gelten 
zu lassen, ist durch die Änderung der Überleitungs-
vorschriften überholt. 

Zu § 48 

Der neue Absatz 2 ist an die Stelle des fort-
gefallenen § 49 des Regierungsentwurfs getreten. 

Zu § 49 

§ 49 ist durch den § 48 Abs. 2 in Wegfall gekom

-

m en. 
 

Zu § 50 

Die neue Fassung dieser Vorschrift verpflichtet 
die anderen Dienstherren auf die Grundsätze, die 
für die Gewährung des Kinderzuschlages an die 
Bundesbeamten gelten, nicht auf die Höhe der 
Sätze. 

Zu § 52 
Der Ausschuß hat auf die Errichtung des von 

der Bundesregierung vorgeschlagenen Besoldungs-
ausschusses verzichtet, weil er Rechtsstreitigkeiten 
zwischen dem Bund und den Ländern nicht verhin-
dern kann und Zweifelsfragen sowie Meinungs-
verschiedenheiten sich leichter durch die Be-
sprechungen von Fachreferenten und Minister-
konferenzen als durch einen Besoldungsausschuß 
klären und beheben lassen, soweit nicht eine grund-
sätzliche Rechtsfrage eine gerichtliche Entscheidung 
verlangt. 

Zu § 53 
Die Ausnahmevorschrift des Absatzes 2 kommt 

einem Wunsch des Bundesrates entgegen. 

Zu § 54 

Die Vorschrift ist durch den eingefügten § 41 
Abs. 1 a entbehrlich geworden. 

Zu § 54 a  

Die Vorschrift regelt die Dienstbezüge der noch 
vorhandenen Richter des früheren Deutschen 
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Obergerichts aus der Zeit vor der Gründung der 
Bundesrepublik. 

Zu § 55 

Die Vorschrift sollte lediglich die den Beamten 
in den Jahren 1955 und 1956 im Erlaßwege ge-
währten Zahlungen nachträglich durch Gesetz ge-
nehmigen. Sie konnte entfallen, weil ihr für die 
Zukunft eine Bedeutung nicht zukommt. 

Zu § 56 

An dem Erlaß allgemeiner Verwaltungsvor-
schriften, die Richter und Soldaten betreffen, sol-
len auch die für diese Staatsdiener zuständigen 
Bundesminister beteiligt werden. 

Zu § 57 

Die Änderungen der Gesetze dienen der Anpas-
sung an die Vorschriften des Bundesbesoldungs-
gesetzes, ausgenommen die nachfolgenden Ände-
rungen. 

Abs. 1 Nr. 1: 

Der Satz 2 des Absatzes 1 von § 9 BBG hatte 
nur innerdienstliche Bedeutung. Er kannte deshalb 
in § 9, der die materiellen Voraussetzungen für das 
Wirksamwerden der  Ernennung festlegt, gestrichen 
werden. 

Abs. 1 Nr. 3: 

Die vorgesehene Ergänzung des § 83 BBG soll Un

-

zuträglichkeiten vorbeugen, die sich in der Ver-
gangenheit durch den Wechsel zwischen dem Bun-
desdienst und dem Dienst bei zwischen- und über-
staatlichen Einrichtungen ergeben haben. Dem 
gleichen Zweck dienen auch die Änderungen in 
Absatz 1 Nr. 10, Absatz 3 und Absatz 4 Nr. 5. 

Zu § 59 

Die Saarvorschrift war durch das Gesetz vom 
23. Dezember 1956 über die Eingliederung des 
Saarlandes (Bundesgesetzbl. I S. 1011) erforder-
lich geworden. 

Zu § 60 

Die spätere Inkraftsetzung des § 22 a und des 
Kapitels III dient lediglich der erleichterten Über-
leitung in das neue Recht. 

HI. Zu den Besoldungsordnungen A und B 

Bei der Festlegung der Grundgehälter waren für 
den Ausschuß folgende Gesichtspunkte maßgebend: 

1. Für die Erhöhung der Grundgehälter war der 
Gesetzentwurf von 150 vom Hundert der 
Grundgehälter von 1927 ausgegangen. Indes hat 
die Bundesregierung im Laufe der Beratungen 
eine Erhöhung auf 160 vom Hundert zugestan-
den. Über eine weitere Erhöhung haben zwei 
Beratungen von Mitgliedern des  Ausschusses 
mit Vertretern der Finanzministerkonferenz 
und Beratungen von Ministerpräsidenten und 
Bundestages stattgefunden. In diesen Bespre-
Finanzministern der Länder mit Fraktionen des 

chungen machten die Vertreter der Länder 
immer wieder geltend, daß eine Erhöhung der 
Grundgehälter über 160 vom Hundert finan-
ziell nicht möglich sei. 

Die Fraktionen der Regierungskoalition haben 
sich jedoch mit der Fraktion der SPD über eine 
Erhöhung der Grundgehälter von 1927 auf 165 
vom Hundert verständigt. Auf Grund dieser 
Vereinbarung haben der Ausschuß für Beam-
tenrecht und der Haushaltsausschuß am 8. Mai 
1957 in einer gemeinsamen Sitzung mit großer 
Mehrheit beschlossen, dem Bundestag die Er-
höhung der Grundgehälter auf 165 vom Hun-
dert vorzuschlagen. Außer den Verbesserungen 
bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters, 
der Bezüge des einfachen und mittleren Dien-
stes durch die  neuen Ortszuschläge und der 
Hebung einzelner Beamtengruppen in höhere 
Besoldungsgruppen erschien es auch notwendig 
und angemessen, die Grundgehälter der Beam-
ten allgemein zu erhöhen. Die Ansätze des Ge-
setzentwurfes haben immer als Ausgangslage 
für die Gestaltung der Grundgehälter gegolten. 
Eine Erhöhung der Grundgehälter auf 170 vom 
Hundert in  Verbindung mit den übrigen erheb-
lichen finanziellen Verbesserungen erschien für 
den Bund und besonders für die  Bundesbahn 
und die Bundespost sowie für die Länder und 
Gemeinden aus finanziellen Gründen nicht 
möglich. Die Anträge auf diese Erhöhung der 

 Grundgehälter hat nur eine kleine Minderheit 
aufrechterhalten; eine große Mehrheit hat sie 
ablehnen müssen. 

2. Als Verhältnis der Endgrundgehälter der Ein-
gangsgruppen des einfachen, mittleren, gehobe-
nen und höheren Dienstes zueinander hat der 
Gesetzentwurf 100 : 120 : 200 : 330 vorgeschla-
gen (vgl. auch § 46). Zwei Anträge der Minder-
heit verfolgten die Festlegung auf 

a) 100 : 130 : 210 oder 220 : 340 

b) 100 : 130 : 225 : 375. 

Der zweite Antrag sollte einer Nivellierung ent-
gegenwirken. 

Die Mehrheit des Ausschussus hat beide An-
träge abgelehnt und das im Regierungsentwurf 
vorgeschlagene Spannungsverhaltnis beschlos-
sen. Sie ging davon aus, daß eine Veränderung 
dieses Verhältnisses zu einer beträchtlichen Er-
höhung der Ausgaben — insbesondere für die 
Länder und Gemeinden — führe, die mehr 
Beamte des gehobenen und höheren Dienstes 
als der Bund beschäftigen. Wegen der übrigen 
Verbesserungen der Dienstbezüge konnte sie 
die Verantwortung für die zu erwartende Ab-
lehnung durch den  Bundesrat nicht überneh-
men. Dagegen hat der Ausschuß das Verhält-
nis des Anfangsgrundgehaltes zu dem End-
grundgehalt einstimmig im einfachen und mitt-
leren Dienst, wie auch im Regierungsentwurf 
vorgesehen, bei 75 : 100 belassen. Im gehobenen 
und höheren Dienst hat der Ausschuß das An-
fangsgehalt in den Eingangsgruppen auf 70 vom 
Hundert der Endgrundigehälter angehoben. Die 
Vergleichszahlen beziehen sich auf die dritte 
Dienstaltersstufe der neuen Besoldungsgruppen, 
die infolge der Vorschaltung zweier Dienst-
altersstufen an Stelle der weggefallenen Diäten-
sätze der früheren ersten Dienstaltersstufe ent-
spricht. 
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3. Allgemeine Stellenzulagen zu den Grundgehäl-

tern (§§ 2 Abs. 1, 19, 43) that der Ausschuß so-
weit wie möglich beschränkt, weil sie u. a. nach 
den Erfahrungen zu ständigen Schwierigkeiten 
führen. Widerrufliche Stellenzulagen sind des-
halb nur vorgesehen, wenn es sich um die Be-
rücksichtigung gegebenenfalls vorübergehender 
Voraussetzungen handelt, unwiderrufliche Stel-
lenzulagen dagegen in Fällen, in denen die Ein-
reihung in eine höhere Besoldungsgruppe trotz 
der herausgehobenen Tätigkeit nicht vertretbar 
ist. So sind widerrufliche Stellenzulagen in A 2 
vorgesehen für die Bundesbahn- und Bundes-
postschaffner, die Führer von Kraftwagen sind, 
für die Assistenten, Sekretäre und Obersekre-
täre im Vollstreckungsdienst der Steuer- und 
Zollverwaltung nach näherer Bestimmung des 
Bundesministers der Finanzen. Die Oberleut-
nante der Bundeswehr und im Bundesgrenz-
schutz bleiben zwar in der Leutnantsgruppe 
(A 9), erhalten aber eine unwiderrufliche, ruhe-
gehaltfähige Stellenzulage. Eine unwiderruf-
liche und ruhegehaltfähige Zulage gewährt das 
Gesetz auch dem Stabsunteroffizier, dem Ober-
maat und dem Oberwachtmeister im Bundes-
grenzschutz. 

Eine besondere Maßnahme ist die Zulage für 
die Techniker des gehobenen Dienstes aus den 
nachfolgend dargelegten Gründen. Nur in den 
besonderen Aufgaben begründet sind die un-
widerruflichen ruhegehaltfähigen Stellenzu-
lagen der Amtsmeister bei dem Bundespräsi-
dialamt und dem Bundeskanzleramt in der Be-
soldungsgruppe A 4. 

Die Stellenzulagen dürfen grundsätzlich den 
Unterschied zu der nächsten Besoldungsgruppe 
nicht überschreiten. Soweit die  Aufgaben von 
Beamtengruppen dauernd eine Erhöhung der 
Bezüge rechtfertigen, hat der Ausschuß diese 
Beamten in  die  nächsthöhere Besoldungsgruppe 
eingereiht. 

Die Auslandszulagen der Auslandsbeamten, die 
in den besonderen und unterschiedlichen Le-
bensverhältnissen der Länder ihre Ursache ha-
ben, in die diese Beamten abgeordnet sind, 
haben ihre Rechtsgrundlage, wie bereits berich-
tet, in den §§ 22 f. des Besoldungsgesetzes und 
nicht in den Besoldungsordnungen. 

Die örtlichen Zuschläge von drei vom Hundert 
zu dem Grundgehalt der Beamten in Berlin und 
Hamburg gehen noch zurück ,auf die Maßnah-
men, die in der Zeit der Besatzung und der In-
flation nach dem ersten Weltkrieg 1922 not-
wendig geworden waren (Reichshaushaltsgesetz 
vom 9. Juni 1922 und Änderungsgesetz vom 
25. Oktober 1922 — Reichsgesetzbl. II S. 507 und 
771). Die vom 1. Oktober 1922 an gewährten 
Sonderzuschläge, die  zuerst für die Eisenbahn-
beamten bestimmt waren, erhielten eine Aus-
dehnung auf die Orte des 'besetzten und nach 
1923 des Einbruchgebietes und wurden später 
nach drei Gruppen von Orten der Höhe nach 
abgestuft. Die Beseitigung der Sonderzuschläge 
ließ die Zuschläge für Berlin und Hamburg un-
angetastet, westhalb sie auch das neue Besol-
dungsgesetz bei der Eigenart der Lebensver-
hältnisse in  den  beiden Städten weitergeführt 
wissen will. 

4. Der Ausschuß hat die von Anfang in Frage ge-
stellte Besoldungsgruppe 1 a in Wegfall ge

-

bracht und die Beamten und Berufssoldaten in 
die Gruppe 1 übergeführt. Die als künftig weg-
fallend bezeichnete kleine Zahl Bahnhelfer 
stammt noch aus dem Dienst der österreichi-
schen Bundesbahn und wird nicht mehr ergänzt. 
Nach ihrem Ausscheiden würde A 1 a nur eine 
Gruppe für die Besoldung von Berufssoldaten 
und Beamten des Bundesgrenzschutzes sein. 
Diesen Eindruck wollte der Ausschuß aus grund-
sätzlichen Erwägungen vermeiden. 

5. Der Ausschuß hat einzelne Beamtengruppen 
wegen ihrer gesteigerten Aufgaben und Verant-
wortungen in die nächsthähere Besoldungs-
gruppe übergeführt. Zum Beispiel bedarf es 
nur des Hinweises auf die erhöhten Anforde-
rungen an die Schaffner der Bundesbahn durch 
die Vermehrung auch des zwischenstaatlichen 
Reiseverkehrs, die Auskünfte an Reisende auch 
in Fremdsprachen und die Einziehung von Ge-
bühren, um diese Höhergruppierung zu recht-
fertigen. Dabei mußte der Ausschuß alle Schaff-
ner wegen des Wechsels in ihrer Verwendung 
einschließlich der Schaffner im Bahnhofsdienst 
gleichbehandeln. Ebenso mußte er die Post-
schaffner den Bahnschaffnern gleichstellen. 
Für die Unteroffiziere ist die Besoldungs-
gruppe 5, die Assistentengruppe, die Eingangs-
gruppe, um der Bundeswehr für ihre erhöhten 
Aufgaben gegenüber den Mannschaften und den 
anvertrauten Waffen und Geräten die Anstel-
lung geeigneter Unteroffiziere zu ermöglichen. 

6. Um  den Grundsatz der  Leistungsbewertung zu 
fördern, hat der Ausschuß auch im einfachen 
und im mittleren Dienst zusätzliche Aufstiegs-
möglichkeiten geschaffen, so für den Justiz- und 
Zollwachtmeister bis zum Hauptwachtmeister, 
für den Bundesbahnschaffner bis zum Haupt-
schaffner, für den Lokomotivführer bis zum 
Hauptlokomotivführer, für den Kapitän bis 
zum Seehauptkapitän. 

7. Eine eingehende Beratung hat der Ausschuß der 
besoldungsrechtlichen Behandlung des tech-
nischen Dienstes gewidmet. Bei der Beratung 
der zweiten Teuerungszulage hatte die Minder-
heit den  Antrag gestellt, den technischen Be-
amten eine erhöhte Zulage zu gewähren. Weil 
eine solche Heraushebung der technischen Be-
amten bei einer reinen Teuerungszulage system-
widrig gewesen wäre, hat der Ausschuß und 
auf seinen Vorschlag der Bundestag am 18. Juli 
1952 die Bundesregierung ersucht, bei der kom-
menden Besoldungsreform der Bedeutung des 
technischen Dienstes Rechnung zu tragen. Der 
Beschluß bedeutete nur eine zeitliche und syste-

matische Verschiebung dieser Frage und ent-
hielt keine Aussage über ihren Inhalt. Im Tarif-
vertrag über die Eingruppierung von Meistern 
und technischen Angestellten vom 14. Juni 1956 
(MinBlFin S. 561) ist eine Hebung aller tech-
nischen Angestellten um eine Tarifklasse ver-
einbart worden. Infolgedessen erstrebten die 
technischen Beamten ihre Anstellung bereits 
in der jeweiligen ersten Beförderungsgruppe 
oder unwiderrufliche und ruhegehaltfähige 
Stellenzulagen. Im Ausschuß hat die Minder-
heit diese Forderungen zum Antrag erhoben. 
Die Mehrheit konnte sich diesem Antrag wegen 
seiner allgemeinen Tragweite nicht anschlie-
ßen. Der Begriff des technischen Dienstes ist 
so wenig genau wie der des technischen An-
gestellten. Deshalb hat der Tarifvertrag vom 
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14. Juni 1956 eine große Zahl von.  unbegrün-
deten Forderungen und Beschwerden hervor-
gerufen, die das Besoldungsgesetz vermeiden 
mußte. Der Ausschuß ist deshalb von zweifels-
freien Voraussetzungen für jede Maßnahme 
ausgegangen. Außerdem sind bei der Bundes-
bahn technische Beamte mit Verwaltungsauf-
gaben und Verwaltungsbeamte mit ,technischen 
Aufgaben befaßt. Auch auf allen Verwaltungs-
stufen üben technische Beamte  des mittleren, 
des gehobenen und des höheren Dienstes Ver-
waltungsaufgaben aus. Endlich wurde im Aus-
schuß festgestellt, daß die eigentlichen neu-
gestaltenden und schöpferischen technischen 
Aufgaben sich auf einen kleinen Kreis von Be-
amten beschränken. Besondere Berücksichtigung 
verdient der  technische Dienst in der Laufbahn 
des gehobenen Dienstes. Im höheren Dienst ist 
die Bewertung der technischen Leistungen in 
den Möglichkeiten der Beförderungen gegeben. 
Deshalb hat der  Ausschuß für die Beamten des 
technischen Dienstes zwei Wege beschritten. Er 
hat für die Inspektoren und für die entsprechen-
den Berufssoldaten, für die neben der Lauf-
bahnprüfung die Abschlußprüfung einer höhe-
ren technischen Lehranstalt als Voraussetzung  

der Anstellung vorgeschrieben ist, eine unwider-
rufliche ruhegehaltfähige Stellenzulage von 
40 DM festgelegt. Bei dem Beschluß hat der 
Ausschuß die besondere studienmäßige und 
praktische Ausbildung dieser Beamten gewür-
digt, dabei aber auch beachtet, daß sie bei der 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters bereits 
gewertet wird. Der zweite Weg führt über die 
Bewertung der Dienstposten und damit der An-
forderung an die Leistung und Verantwortung. 
Sie ist aber Aufgabe der Haushaltspläne, der 
Haushaltsberatungen und Haushaltsbeschlüsse, 
denen das Besoldungsgesetz nicht vorgreifen 
kann und darf. Um aber tauch die Beamten  des 

 mittleren technischen Dienstes zu fördern, hat 
der Ausschuß beschlossen, dem Bundestag eine 
Entschließung des Inhaltes zu empfehlen, den 
Besonderheiten des technischen Dienstes da-
durch Rechnung zu tragen, daß die Beförde-
rungsstellen wesentlich vermehrt werden, ins-
besondere, daß die  Stellen der ersten Beförde-
rungsgruppe mindestens doppelt so hoch an-
gesetzt werden wie die der Eingangsgruppe, 
und daß die übrigen Stellen etwa im Verhältnis 
3: 2 auf die Besoldungsgruppen A 7 und A 8 
aufgeteilt werden. Weiter hielt der  Ausschuß es 
für angebracht, für die schon nach bisherigem 
Recht herausgehobenen technischen Beamten in 
der Sekretärsgruppe eine Zulage von 20 DM 
vorzusehen. 

8. Lehrkräfte hatte der Ausschuß lediglich soweit 
zu berücksichtigen, als sie an den Fachschulen 
des Bundesgrenzschutzes und der Bundeswehr 
tätig sind. Da Volksschullehrer bei diesen Fach-
schulen nur nebenamtlich beschäftigt sein wer-
den, hatte der Ausschuß zu ihrer Eingruppie-
rung in die Besoldungsordnung nicht Stellung  
zu nehmen.  

Die Fachschuloberlehrer hat der Ausschuß in 
die Besoldungsgruppe A 11 der  Amtmänner 
und in die Besoldungsgruppe A 12 der Ober-
amtmänner eingereiht. Die Fußnote bringt zum 
Ausdruck, daß es sich in der Besoldungsgruppe 
A 12 um Lehrkräfte handelt, bei denen auf 
Grund ihrer Lehraufgabe ,die Prüfung als 
Diplomingenieur oder Diplom-Handelslehrer 

oder neben einem berufspädagogischen 'Studium 
von mindestens sechs Semestern eine erste 
Staatsprüfung für das Gewerbelehramt und die 
Ingenieurprüfung einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Ingenieurschule als Voraus-
setzung der Anstellung vorgeschrieben ist. 
Außerdem sieht die Besoldungsordnung die 
Einweisung der Fachschuloberlehrer in die Be-
soldungsgruppe A 12 vor, deren Aufgabenkreis 
aus dem der Besoldungsgruppe A 11 heraus-
ragt. Dagegen stehen die Lehrkräfte, die ein 
Hochschulstudium mit einer ersten Staatsprü-
fung beendet, sich dann als Referendare einer 
vorgeschriebenen praktischen Ausbildung unter-
zogen und mit Erfolg eine zweite Staatsprüfung 
abgelegt haben, als Studienräte in der Besol-
dungsgruppe A 13. Oberstudienräte, auch als 
Leiter einer großen Fachschule, sind der Be-
soldungsgruppe A 14 und Oberstudiendirek-
toren, auch als Leiter einer Fachschule von be-
sonderer Bedeutung, der Besoldungsgruppe 
A 15 zugeordnet. 

9. Die Berufssoldaten waren von den Besoldungs-
gesetzen des Reiches immer erfaßt. Dagegen 
hatten sie eigene Besoldungsordnungen. Weil 
für die Berufssoldaten nunmehr grundsätzlich 
das einheitliche öffentliche Dienstrecht gilt, sind 
sie auch in die Besoldungsordnungen A und B 
eingereiht. 
Für die Eingruppierung der Unteroffiziere 
haben den Ausschuß folgende Grundsätze ge-
leitet, die auch der Ausschuß für Verteidigung 
gebilligt hat. Um der Bundeswehr die Gewin-
nung und Erhaltung schulisch, praktisch und 
auch technisch vorgebildeter Unteroffiziere zu 
erleichtern, hat der Ausschuß für sie die Besol-
dungsgruppe A 5, die der Assistenten, festge-
legt. Außerdem hat er ihnen die Laufbahn zum 
Feldwebel in der Besoldungsgruppe A 6 (der 
Sekretäre), zum Oberfeldwebel in der Besol-
dungsgruppe A 7 (der Obersekretäre), zum 
Stabsfeldwebel in der Besoldungsgruppe A 9 
(der Inspektoren) und  zum Oberstabsfeldwebel 
in der [Besoldungsgruppe A 10 (der Oberinspek-
toren) eröffnet. Dieser Übergang in den ge-
hobenen Dienst ist als Spitzenstellung für 
solche technisch vorgebildete und erfahrene 
Feldwebel vorgesehen, die bei der Ordnung, 
Beaufsichtigung und Instandhaltung wertvoller 
Waffen, Geräte und Munition besonders zu-
verlässig arbeiten und erhebliche Verantwor-
tung übernehmen müssen. Der Aufstieg in den 
gehobenen Dienst wird von der Feststellung der 
Kenntnisse und Erfahrungen durch eine Prü-
fung abhängen. Für den Ausschuß war dabei 
auch wichtig, daß die Unteroffiziere das Errei-
chen dieser Spitzenstellung ihrer Laufbahn dem 
Eintritt in  die untersten Grade der Offiziers-
laufbahn im vorgerückten Alter vorziehen. Der 
Aufstieg der Unteroffiziere in die Laufbahnen 
der Offiziere, den der § 27 Abs. 5 des Soldaten-
gesetzes eröffnet, besteht neben dieser Lauf-
bahn der Unteroffiziere. 

Die Laufbahn der Offiziere beginnt für den 
Leutnant und Oberleutnant mit der Besoldungs-
gruppe A 9 und findet ihre Fortsetzung für den 
Hauptmann in der Besoldungsgruppe A 11, den 
Major in der Besoldungsgruppe A 13, den 
Oberstleutnant in der Besoldungsgruppe A 14 
und den Oberst in der Besoldungsgruppe A 16. 
Der Brigadegeneral ist in die Besoldungsgruppe 
B 5, der Generalmajor in die Besoldungsgruppe 
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B 6, der Generalleutnant in die Besoldungs-
gruppe B 3 und der General in die Besoldungs-
gruppe B 10 eingereiht. Entsprechend dem 
Grundsatz der Unterstellung der Bundeswehr 

unter die Bundesregierung und die Bundes-
minister steht der General besoldungsrechtlieh 
neben dem .Unterstaatssekretär aber unter dem  
Staatssekretär des Bundesministers für Vertei- 

Anlage 

L Zahl der Planstellen für Beamte und Richter in den einzelnen Besoldungsgruppen und Laufbahngruppen 
(unmittelbarer Bundesdienst) 

Besoldungsgruppe Bund Bundesbahn Bund,  
Bundes- und 

Bundesbahn 

Bundes- Bundes- 	Bundes- einfacher übrige post Bundespost 
Bund bahn verwal

-

tungen 
grenz

-s

chutz Dienst Lauf

-

bahnen 
zusammen 

A. Einfacher Dienst 
BesGr. A 12 	— — 11 962 — — 
BesGr. A 11 	A 17 — — 4 443 
BesGr. A lO b 	A 16 2 302 1 589 582 47 800 
BesGr. A 10a 	A 14/15 	J J 45 952 25 333 
BesGr. A 9 	, 	A 12/13 42 2 428 32 588 15 225 

Summe A 2 344 88 358 

B. Mittlerer Dienst 
BesGr. A 8 a 	A 10/11 8 936 1 663 18 457 26 354 41 541 
BesGr. A 7 a 	A 9 11 080 866 11 978 37 948 19 557 

114 000 
BesGr. A 6 	— 438 — 3 101 
BesGr. A 5 a 	— 4 938 255 — 1 301 
BesGr. A 5 b 	. 	,_ 	J  21 850 10 408 
BesGr. A 4 f 	— 2 495 — 
BesGr. A 4 e/4 d 	A7 a/7 b 103 1 879 2 

Summe B 25 4 7 88 031 75 910 

) C. Gehobener Dienst 
BesGr.A4c2 	A7 7369 158 11142 9515 
BesGr. A 4 c 1 	— 23 — — — 
BesGr. A4b2 	— 2 — — — 
BesGr. A 4 a 1 	— 264 — — — 
BesGr. A 4 b 1 	A6 4 222 61 7 458 5 744 
BesGr. A 3 b/3 e 	A 5 1 458 305 2 329 1 458 
BesGr. A 2 d 	A4 1 154 3 405 417 

Summe C 14 492 21 334 17 134 

D. Höherer Dienst 
BesGr. A 2 c 2 	A 3 2 313 134 1 106 55 
BesGr. A 2 c 1 	— 2 4 — - 
BesGr. A2a 	-- 542 — — - 
BesGr. A l b 	A 2 1 463 40 743 424 
BesGr. A 1 b 	A 1 a  313 1 144 75 
BesGr. A 1 c 	— 3 9 — — 
BesGr. A 1 a 	A l 777 — 138 75 
B-Gehälter 567 4 38 34 

Summe D 5 980 2 169 1 159 

E. Gesamtzahl der 48 313 19 977 
Beamten- 
Planstellen 68 290 225 534 182 561 476 385 

II. Soldaten rd. 90 000 90 000 

III. Versorgungsempfänger und 131er 
Bund Bundesbahn Bundespost 

a) Versorgungs- 
empfänger 25 293 245 550 134 869 

b) 131er 315 000 56 600*) 19 440 

Versorgungs- 
empfänger und 
131er zusammen 340 293 302 150 154 309 796 752 

*) Vertriebene (45 800) und Westberliner (10 800) 
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digung. Entsprechend sind die übrigen. Dienst

-

grade  der Biundeswehr und die der Marine in 
die Besoldungsordnungen A und B eingereiht. 

10. Der Ausschuß hat die Zahl der Amtsbezeich-
nungen eingeschränkt. Er war hierin bei der
ersten Beratung des Gesetzentwurfes soweit 
gegangen, daß beinahe nur die regelmäßigen 
Amtsbezeichnungen erhalten geblieben wären. 
Dieses Ergebnis hat vielseitige Einwendungen 
und Vorstellungen hervorgerufen. Die Mehr-
heit des Ausschusses hat bei der  zweiten Be-
ratung die Amtsbezeichnungen wieder einge-
fügt, die in einzelnen Verwaltungszweigen 
durch viele Jahrzehnte 'in die Vorstellung der 
Staatsbürger von Behörden, Funktionen und 

 Beamten eingegangen sind, die reine zum Teil 
wissenschaftliche Fachbezeichnungen darstellen 
oder die bei der zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit unentbehrlich geworden sind. Die Amts-
bezeichnungen für den diplomatischen und kon-
sularischen Dienst, die auf die internationalen 
Regeln Rücksicht nehmen müssen, sind mit dem 
Auswärtigen Amt vereinbart worden. Die Be-
zeichnung der  militärischen Dienstgrade be-
ruht auf den  Beratungen mit Vertretern des 
Bundesministers für Verteidigung. 

Bonn, den 21. Juni 1957 

Dr. Kleindinst 
Berichterstatter 

Anlage 5 
Umdruck 1205 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Menzel, 
Dr. Klötzer, Schneider (Bremerhaven) zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Bundesbesoldungs-
gesetzes (Drucksachen 3638, 1993). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu § 5 (Anlage I — Besoldungsordnung A) 

1. In der Besoldungsgruppe 13 sind die Amtsbe-
zeichnungen „Oberstabsarzt im Bundesgrenz-
schutz, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Ober

-

stabsveterinär" zu streichen und in Besoldungs-
gruppe 14 einzufügen. 

2. In  der Besoldungsgruppe 14 sind die Amtsbe-
zeichnungen „Oberfeldarzt im Bundesgrenz-
schutz, Oberfeldapotheker, Oberfeldarzt, Flottil-
lenarzt, Oberfeldveterinär" zu streichen und in 
Besoldungsgruppe 15 einzufügen. 

Bonn, den 26. Juni 1957 
Dr. Menzel 
Dr. Bärsch 
Eschmann 
Dr. Gülich 
Frau Dr. Hubert 
Kahn-Ackermann 
Frau Korspeter 
Leitow 
Matzner 
Merten 
Paul 
Pohle (Eckernförde) 
Priebe 
Reitzner 
Ritzel  

Schmidt (Hamburg) 
Schröter (Wilmersdorf) 
Weltner 
Dr. Klötzer 
Petersen 
Dr. Reichstein 
Schneider (Bremerhaven) 
Becker (Hamburg) 
Dr. Berg 

Umdruck 1207 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des 'Entwurfs eines Bundes-
besoldungsgesetzes (BBesG) (Drucksachen 3638, zu 
3638, 1993). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 44 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für die Hochschullehrer und Lehrer sind be-
sondere Regelungen zulässig." 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Umdruck 1214 

Änderungsantrag der Abgeordneten Leitow, 
Schmitt (Vockenhausen) und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Bundesbesoldungs-
gesetzes (Drucksachen 3638, 1993) 

Der Bundestag wolle beschließen:  

Zu § 5 (Anlage I — Besoldungsordnung A) 
1. In  der  Biesoldungsgruppe 11 wird die Amtsbe-

bezeichnung 

„Fachschuloberlehrer (soweit nicht in der  Be-
soldungsgruppe A 12)" 

gestrichen. 

2. In der Besoldungsgruppe 12 werden die 
Fußnoten 1 und 2 

gestrichen. 

3 In die Besoldungsgruppe 13 werden hinter 
„Studienrat (auch als Leiter einer Fachschule)" 
die Amtsbezeichnungen 

„Diplom-Handelslehrer 
Diplom-Ingenieur" 

eingefügt. 

Fußnote 1) gilt auch für die Lehrkräfte dieser 
Besoldungsgruppe. 

Bonn, den 26. Juni 1957 

Leitow 
Schmitt (Vockenhausen) 
Frau Albrecht 
Baur (Augslburg) 
Frau Bennemann 
Blachstein 
Franke 
Hörauf 
Matzner 
Dr. Menzel 
Reif 
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Ritzel 
Schmidt (Hamburg) 
Schröter (Wilmersdorf) 
Weltner 
Welke 
Dr. Dr. Wenzel 
Wittrock 

Umdruck 1217 

Änderungsantrag der Fraktion der DP (FVP) 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Titel, Orden und Ehrenzeichen (Drucksachen 
3379, 2540) 

Der  Bundestag  wolle beschließen: 

In § 6 Nr. 3 ist das Wort „Kampfabzeichen" 
durch das Wort „Waffenabzeichen" zu ersetzen. 

Bonn, :den 26. Juni 1957 

Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 

Umdruck 1221 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung  des Entwurfs eines Bundesbe-
soldungsgesetzes (Drucksachen 3638, 1993) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu § 5 (Anlage I — Besoldungsordnung A) 
1. In der Besoldungsgruppe 5 werden die Amts-

bezeichnungen 
Maschinenführer 
Regierungsvermessungsassistent 
Reservelokomotivführer 
Schiffsassistent 
Technischer Bundesbahnassistent 
Technischer Fernmeldeassistent 
Technischer Postassistent 
Technischer Regierungsassistent 
Unterbrandmeister 
Werkführer 
Zollmaschinenführer 
Zollschiffsassistent 

gestrichen. 
2. In der Besoldungsgruppe 9 werden die Amts-

bezeichnungen 
Kapitäne) 
Lohses) 
Postbauinspektor1) 
Regierungsbauinspektor1) 
Regierungsvermessungsinspeiktor1) 
Technischer Bundesbahninspektor1) 
Technischer Fez Fernmeldeinspektor1) 
Technischer Postinspektor1) 
Technischer Regierungsinspektor1) 
Zollkapitän1) 

gestrichen. 

Bonn, den 25. Juni 1957 

Ollenhauer und Fraktion 

Umdruck 1226 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/ 
CSU, FDP, DP (FVP), GB/BHE zur zweiten Be

-

ratung des Entwurfs eines Gesetzes über Titel, 
Orden und Ehrenzeichen (Drucksachen 3379, 2540). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 werden die Worte 
„und in den Farben der Bundesrepublik Deutsch-
land" gestrichen. 

Bonn, den 25. Juni 1957 
Dr. Krone und Fraktion 
Dr. Becker (Hersfeld) und Fraktion 
Dr. Schneider (Lollar) und Fraktion 
Seiboth und Fraktion 

Umdruck 1238 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Bundes-
besoldungsgesetzes (Drucksachen 3638, 1993). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 44 erhält der bisherige Wortlaut die Be-
zeichnung Absatz 1 und wird folgender Absatz 
angefügt: 

„(2) Für Hochschullehrer können besondere 
Regelungen mit Mindestgrundgehältern vorgesehen 
werden." 

Bonn, den 27. Juni 1957 
Dr. Krone und Fraktion 

Umdruck 1239 

Änderungsantrag der Abgeordneten Lulay, Kra-
mel, Matzner und Genossen zur zweiten Beratung 
des Entwurfs eines Bundesbesoldungsgesetzes 
(Drucksachen 3638, 1993). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu § 33 (Anlage IV — Überleitungsübersicht) 
1. Bei der Besoldungsgruppe A 5 b (S. 94) ist hinter 

dem Wort „Kriminalobersekretär" der Strich 
durch das Wort „A 8" und das Wort „Kriminal-
meister" durch das Wort „Kriminalobermeister" 
zu ersetzen. 

2. Bei der Besoldungsgruppe A 7 a (S. 95) ist hinter 
dem Wort „Kriminalsekretär" der Strich durch 
das Wort „A 7" und das Wort „Kriminalhaupt-
wachtmeister" durch das Wort „Kriminalmei-
ster" zu ersetzen. 

Bonn, den 28. Juni 1957 

Lulay 
Kramel 
Dr. Brönner 
Burgemeister 
Ehren 
Dr. Kleindinst 
Krammig 
Kühlthau 
Rümmele 
Scheppmann 
Thies 
Matzner 
Faller 
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